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Die repräsentative Dunkelfelderhebung zu Gewalterfahrungen 
im österreichischen Strafvollzug untersucht, wie oft, durch wen 
und mit welchen Folgen Inhaftierte Opfer psychischer,  
körperlicher und sexueller Gewalt werden. Die Studie erhebt  
zudem die Wahrnehmung des Klimas und der Anhaltebedin-
gungen. Sie zeigt, dass – neben dem Schutz besonders vulnerab-
ler Gruppen – die Veränderung struktureller Bedingungen  
notwendig ist, denn fehlende Beschäftigung, Überbelag und  
langer Einschluss erhöhen das Gewaltniveau. Der Fähigkeit  
des Personals, respektvoll zu kommunizieren, Regeln fair durch-
zusetzen und professionelle Arbeitsbeziehungen aufzubauen, 
kommt dabei eine Schlüsselrolle zu.
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VORBEMERKUNG 

Während wir dieses Buch fertigstellen, wurde der Ausbruch von Covid-19 
zum alles dominierenden Thema, auch im österreichischen Strafvollzug. 
Viele der Umstände, die von den im Rahmen der Studie Befragten als beson-
ders belastend beschrieben wurden, haben sich im Rahmen der Covid-19-
Krise verschärft: Hafterleichterungen wie Ausgänge, Bewegungs- und  
Beschäftigungsmöglichkeiten wurden zurückgefahren, der Personaleinsatz 
wurde weiter reduziert. Das wirkt sich unmittelbar auf das Wohlbefinden, 
aber auch auf das Aggressionsniveau der Inhaftierten aus. Personalmangel, 
geschlossene Betriebe, zu lange Einschlusszeiten, zu wenig Sportmöglichkei-
ten – all das ist auch Thema unserer Studie und all das steht nicht nur mit der 
aktuellen Krisensituation in Zusammenhang. Eine hoffentlich baldige Rück-
kehr zur Normalität bedeutet im Straf- und Maßnahmenvollzug daher die 
Rückkehr zu einer Situation, die dringender Reformen und massiver Entlas-
tungen bedarf. Aus dem umfassenden Datenmaterial unserer Studie, die nicht 
nur das Dunkelfeld der Gewalterfahrungen ausleuchtet, sondern auch erst-
mals für Österreich vergleichende Daten zu Anstaltsklima und Haftbedin-
gungen liefert, lassen sich die drängendsten Problemfelder, aber auch kon-
krete Verbesserungsvorschläge ableiten.  



 

 



 

 

EXECUTIVE SUMMARY – ZUSAMMENFASSUNG DER 
ZENTRALEN  ERGEBNISSE 

Diese Studie ist die erste repräsentative Dunkelfelderhebung zu Gewalt-
erfahrungen von Inhaftierten im österreichischen Strafvollzug. Sie unter-
sucht, ob, in welchem Ausmaß, durch wen, in welchen Situationen und mit 
welchen Folgen InsassInnen von Justizanstalten Opfer von Gewalt werden. 
Dabei verwendet sie den in der internationalen Forschung üblichen Gewalt-
begriff, d.h., sie fokussiert nicht nur auf strafrechtlich relevante Gewalt, son-
dern auch auf andere Formen psychischer, körperlicher und sexueller Über-
griffe. Die Bandbreite der Erfahrungen, die uns von den Befragten erzählt 
wurden, reicht daher von leichteren Formen psychischer Gewalt wie aggres-
sivem Anschreien über Tritte und Schläge bis hin zu Vergewaltigung. Da es 
sich um eine anonyme Erhebung handelt, war es nicht Ziel der Studie, die 
von den Inhaftierten geschilderten Vorfälle auf ihren Wahrheitsgehalt hin zu 
überprüfen. Auf der Basis unserer Erfahrungen im Feld und Erkenntnissen 
aus der internationalen Forschung gehen wir jedoch nicht davon aus, dass 
uns systematisch erfundene Vorfälle erzählt wurden, im Gegenteil: Aufgrund 
der großen Hürden, gerade in Haft einer fremden Person über Opfererfah-
rungen zu berichten, müssen wir von einer relativ hohen Rate an „Underre-
porting“ ausgehen, ganz besonders im Bereich der sexuellen Gewalt.  

Die Studie basiert auf mehreren empirischen Erhebungen. Kernstück ist 
eine Fragebogenerhebung unter 386 Insassen und Insassinnen in zehn öster-
reichischen Justizanstalten. Mit einem 25-seitigen, mehrsprachigen Fragebo-
gen, der die Befragung in 15 verschiedenen Sprachen ermöglichte, erhoben 
wir nicht nur Erfahrungen psychischer, körperlicher und sexueller Gewalt 
durch Mithäftlinge und durch Angehörige des Personals, sondern auch das 
soziale Klima und die Anhaltebedingungen in den Anstalten der Untersu-
chung. Die Befragung der Zufallsstichprobe erfolgte in Face-to-Face-
Interviews. Zusätzlich zu dieser Erhebung wurden zehn vertiefende Inter-
views mit von Gewalt betroffenen Inhaftierten geführt. Ergänzend befragten 
wir die in die Studie involvierten Anstaltsleitungen mit einem Online-
Fragebogen zu den Bedingungen und Herausforderungen in ihren Anstalten 
sowie sechs ExpertInnen aus unterschiedlichen Bereichen (Fachdienste, An-
staltsleitung, Opferschutz, Beschwerdemanagement, Einsatztraining, Men-
schenrechte). In Kombination mit ausführlichen Recherchen zu internationa-
ler Literatur und offiziellen Kennzahlen zum Strafvollzug sowie durch den 
Vergleich mit Prävalenzstudien aus ähnlichen Kontexten bzw. anderen Län-
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dern gibt diese Studie ein umfassendes Bild der Situation in Österreichs Jus-
tizvollzug. Auf der Basis der empirischen Evidenz wird schließlich der Ver-
such unternommen, Bedingungsfaktoren für Gewalt in Haft zu benennen und 
Präventionsmaßnahmen abzuleiten. 

In einem einleitenden Kapitel wird die Situation in Österreichs Justiz-
anstalten beschrieben und international eingeordnet. Die Gefangenenrate in 
Österreich liegt bei 106 Häftlingen pro 100.000 Gesamtbevölkerung und 
damit deutlich höher als in der Schweiz oder Deutschland. Viele Justizanstal-
ten sind überfüllt, was den Spielraum für das Management und insbesondere 
die notwendige Trennung bestimmter Gruppen von Inhaftierten einschränkt. 
Jede sechste von uns befragte Person ist in einem überfüllten Haftraum un-
tergebracht, d.h., dass sie sich mit mehr Personen als eigentlich vorgesehen 
einen Raum teilen muss. Die Personal-Insassen-Quote ist im internationalen 
Vergleich niedrig, viele Planstellen sind unbesetzt. Über die Hälfte der Inhaf-
tierten besitzt nicht die österreichische Staatsbürgerschaft, auch dies ein im 
internationalen Vergleich sehr hoher Wert. Der Anteil an Personen, die den 
Sicherheitscode „Drogen/Medikamente“ tragen, liegt bei mehr als 40%, jede 
zehnte Person ist substituiert. Die Anzahl psychisch kranker Personen im 
Normalvollzug steigt, ebenso die Zahl der Untergebrachten im Maßnahmen-
vollzug. Der Anteil der arbeitswilligen Häftlinge, die nicht beschäftigt wer-
den können, liegt laut Rechnungshof bei 44%, die durchschnittliche tägliche 
Arbeitszeit nur bei 2,6 Stunden pro Tag. Der bauliche Zustand der Haftan-
stalten unterscheidet sich massiv: Während manche Justizanstalten Architek-
turpreise gewinnen, ortet die Volksanwaltschaft in anderen gravierende bau-
liche Mängel.  

Diese Studie erhebt zum ersten Mal für Österreich systematisch die Wahr-
nehmung des Klimas und der Anhaltebedingungen in der Justizhaft. Anders 
als die von den InsassInnen mitgebrachten Vorbelastungen und Risikofakto-
ren können diese Rahmenbedingungen verändert werden und sind damit 
Ansatzpunkte für die Prävention. Rund zwei Drittel der Befragten bewerten 
das Haftregime als professionell und legitim und attestieren dem Personal 
Respekt und Menschlichkeit. Die überwiegende Mehrheit schätzt das Niveau 
von Überwachung und Kontrolle hoch ein. Die allermeisten Befragten fühlen 
sich sehr sicher – eigentlich ein Paradoxon, das der britische Kriminologe A. 
Bottoms bereits 1999 beschrieben hat. Zugleich nimmt rund jeder Zweite 
viele Konflikte und Gewalt in der Anstalt wahr. Mehr als die Hälfte empfin-
det Anspannung und Stress und jede dritte Person kritisiert die Anhaltebe-
dingungen. Für die Studie ist zum einen relevant, wie die Wahrnehmung des 
Klimas und die Anhaltebedingungen mit Gewalt in Zusammenhang stehen. 
Zum anderen können bestimmte Zustände selbst als psychische und/oder 
strukturelle Gewalt verstanden werden. Die Belastungen, die daraus resultie-















 

 

I. EINLEITUNG  

In Österreich gab es bis dato keine systematische, repräsentative Untersu-
chung zu Gewalterfahrungen von InsassInnen im Strafvollzug. Zugleich 
weiß man aus der internationalen Forschung, dass Gewalt im Gefängnis ein 
weit verbreitetes Phänomen ist. Ziel des hier vorgestellten Forschungspro-
jekts SiGit (Sicherheit hinter Gittern) war es daher, erstmals repräsentative 
Daten zu Gewalterfahrungen in österreichischen Justizanstalten zu erheben, 
um erstens diese Wissenslücke zu schließen und zweitens evidenzbasierte 
Grundlagen für Präventionsmaßnahmen, aber auch einen verbesserten Um-
gang mit Gewaltvorfällen zur Verfügung zu stellen. Im Ergebnis soll die 
Studie verlässliche Daten dazu liefern,  
 

 ob und wie häufig (verschiedene Gruppen von) InsassInnen Opfer 
psychischer, körperlicher und sexueller Gewalt werden;  

 unter welchen Rahmenbedingungen und in welchen konkreten Si-
tuationen es zu Gewaltvorfällen kommt;  

 durch wen die Gewalt ausgeübt wird;  
 ob bestimmte Gruppen besonders von Übergriffen betroffen sind 

und, wenn ja, welche Rahmenbedingungen und Maßnahmen zu de-
ren Schutz beitragen können;  

 welche Gewaltvorfälle von den Inhaftierten (nicht) gemeldet werden 
und wie mit offiziell bekannt gewordenen Vorfällen umgegangen 
wird; 

 wie strukturelle Rahmenbedingungen, Anstaltsklima und Haftregime 
sowie die Personal-InsassInnen-Beziehungen das Gewaltniveau be-
einflussen. 
 

Kernstück der Studie ist die Face-to-Face-Befragung von 386 zufällig aus-
gewählten Inhaftierten in zehn österreichischen Justizanstalten, nämlich in 
Wien-Simmering, Wien-Josefstadt, Korneuburg, Wiener Neustadt, Geras-
dorf, Schwarzau, Hirtenberg, Stein, Garsten und Innsbruck. Neben einer 
Reihe von Fragen zu Anhalte- und Rahmenbedingungen sowie der ausführli-
chen Erfassung von Sozial- und Legaldaten wurden Gewalterfahrungen – 
psychischer, körperlicher und sexueller Art – im Detail abgefragt. Damit 
liegen nun erstmals Daten zur Betroffenheit von Gewalt in Haft (Prävalenz) 
vor, ergänzt durch Informationen zu Art und Häufigkeit in einem bestimmten 
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1 ZUR SITUATION IM ÖSTERREICHISCHEN 
STRAFVOLLZUG UND IN DEN ANSTALTEN DER STUDIE  

In einem ersten Schritt wollen wir die institutionellen Rahmenbedingungen 
im österreichischen Strafvollzug und in den ausgewählten Justizanstalten 
näher beleuchten. Wir tun dies auf der Basis von Zahlen, die uns vom Jus-
tizministerium zur Verfügung gestellt wurden, sowie basierend auf einer 
Online-Befragung von an der Studie beteiligten Justizanstalten. Mit dieser 
Online-Befragung erhielten wir – in der Regel durch die Anstaltsleitungen 
oder durch von ihnen beauftragte Personen – eine gute Einschätzung der 
Lage und Bedingungen in den jeweiligen Anstalten.2 Einschlägige Berichte 
und Quellen (z.B. Sicherheitsberichte) ergänzen die Beschreibung.  

1.1 Auslastung  

Österreich gehört europaweit zu den Ländern mit der höchsten Gefangenen-
dichte: Mit 105,8 Inhaftierten pro 100 Plätze lag Österreich 2019 deutlich 
über dem europäischen Durchschnittswert von 87,1 (Aebi und Tiago 2019, S. 
72). Die Auslastung der österreichischen Haftanstalten liegt bei fast 100%, 
obwohl bereits bei einer Belegung von 80% bis 90% von Vollauslastung 
gesprochen werden kann.3 Die Gefangenenrate betrug 2019 pro 100.000 
österreichischer Wohnbevölkerung 105,6 und liegt bei einem Median4 von 
106,1 zwar im europäischen Mittelfeld, jedoch deutlich höher als in der 
Schweiz (81,3) und Deutschland (76,7) (ebd., S. 30). Laut Website des öster-
reichischen Justizministeriums betrug der Insassenstand mit 1. Februar 2020 
9.202 Personen, von denen sich 8.471 in Justizanstalten befanden 
(Bundesministerium für Justiz 2020).  

                                                        
2 Bis auf eine Strafvollzugsanstalt haben alle beteiligten Anstalten den Fragebogen ausgefüllt 

(n=9). Wir bedanken uns dafür sehr herzlich! 
3 Die Generaldirektion für den Strafvollzug wird in einem aktuellen Rechnungshofbericht 

damit zitiert, dass Vollauslastung bei gerichtlichen Gefangenenhäusern bei 90% erreicht sei 
und man im internationalen Kontext bereits bei einer Belegung von 80% von Vollauslas-
tung spreche (Rechnungshof 2020, S. 23 f.). Eine genauere Analyse der Engpässe, etwa dif-
ferenziert nach zu trennenden Vollzugsformen bzw. Personengruppen, ist mit der derzeiti-
gen Datengrundlagen nicht möglich; die Erfassung und Auswertung von Daten zur Wid-
mung der Haftplätze wird vom Rechnungshof jedoch empfohlen (ebd., S. 24). 

4 Der Median teilt die Werte in zwei Hälften, d.h., die Hälfte liegt über, die andere Hälfte unter 
diesem Wert.  



EINLEITUNG 14 

Diese angespannte Situation zeigt sich auch in den untersuchten Anstalten: 
Die Strafvollzugsanstalten sind voll, die gerichtlichen Gefangenenhäuser 
überschreiten ihre Kapazitäten deutlich. Lediglich der Jugend- und Frau-
enstrafvollzug zeigt mit je ca. 80% Auslastung (Stichtag: 3. Juni 2019) eine 
verantwortbare Auslastung.  

Tabelle 1: Durchschnittliche Auslastung der Anstalten in der Stichprobe 

Auslastung 
gesamt 
(n=28) 

Strafvollzugs-
anstalt (n=4) 

gerichtliche 
Gefangenen-
häuser (n=4) 

Jugend 
(n=1) 

Frauen 
(n=1) 

99,9% 99,2% 105,5% 79,0% 82,7% 

Stand 3.6.2019, Belagsübersicht der ausgewählten Anstalten laut Auskunft der 
GD Strafvollzug des BMVRDJ (ohne Außenstellen).  

Aus Perspektive der neun befragten Anstaltsleitungen ist der Überbelag in 
sieben Anstalten – davon zwei Strafvollzugsanstalten – zumindest in be-
stimmten Bereichen/Abteilungen ein (großes) Problem.  

In diesem Kontext ist auch auf den im Europavergleich geringen Personal-
Insassen-Schlüssel zu verweisen: Österreich liegt mit einer Personal-
Häftling-Quote von 1:2,4 über dem europäischen Durchschnitt von 1:1,6. 
Mehr Häftlinge pro Anstaltspersonal weisen nur fünf Länder auf, nämlich 
Nord-Mazedonien, Serbien, Moldawien, Polen und die Türkei, Griechenland 
liegt mit Österreich gleichauf. Die Schweiz und Deutschland liegen mit 1,5 
bzw. 1,7 im Mittel, in den skandinavischen Ländern liegen die Raten zwi-
schen 0,8 (Schweden und Norwegen) und 1,2 (Finnland) (Aebi und Tiago 
2019, S. 85).5  

1.2 Haftraumbelegung 

Betrachtet man die Anzahl der Personen pro Haftraum (Selbstauskünfte der 
Anstaltsleitungen) und geht man davon aus, dass die Einzelunterbringung die 
bevorzugte Form der Unterbringung ist, zeigen sich je nach Anstaltsform 
Unterschiede: Am besten sind die Bedingungen im Jugendstrafvollzug6, wo 
die Inhaftierten durchgehend in Ein-Personen-Hafträumen untergebracht 
sind. Demgegenüber stehen die gerichtlichen Gefangenenhäuser, in denen 

                                                        
5 Vgl. dazu auch die Ausführungen zum sogenannten „skandinavischen Exzeptionalismus“ in 

Kapitel III.7.3.1.  
6 Wenn in diesem Bericht von „Jugendstrafvollzug“ die Rede ist, ist die einzige Einrichtung, 

die ausschließlich für den Jugendstrafvollzug in Österreich vorgesehen ist, nämlich die Jus-
tizanstalt Gerasdorf, gemeint, wo wir 36 Jugendliche und junge Erwachsene befragt haben. 
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jede/r Vierte in einem Haftraum mit mindestens vier Personen (maximal 
zehn Personen) untergebracht ist. In Österreichs größtem gerichtlichem Ge-
fangenenhaus ist die Unterbringung besonders beengt: 34 Hafträume sind für 
zehn Personen ausgerichtet, d.h., 340 Häftlinge sind potenziell zu zehnt un-
tergebracht.  

Tabelle 2: Anteil an Hafträumen mit entsprechender Personenanzahl 

Strafvollzugsanstalt (n=1.206) 
1–2 Pers. 85,2% 

3 Pers. 9,5% 
mind. 4 Pers. 4,1% 

gerichtliche 
Gefangenenhäuser (n=1.000) 

1–2 Pers. 65,3% 
3 Pers. 8,81% 

mind. 4 Pers. 26,6% 

Frauen (n=75) 
1–2 Pers. 58,7% 

3 Pers. 21,3% 
mind. 4 Pers. 20,0% 

Jugend (n=100) 1 Pers. 100% 
mehr als 1 Pers. 0% 

n = Anzahl der Hafträume der Anstalten laut Auskunft der Leitung der 
ausgewählten Anstalten. 

Dass gerade in gerichtlichen Gefangenenhäusern die Bedingungen ange-
spannt sind, zeigt sich auch darin, dass die dort befragten Anstaltsleitungen 
alle angeben, weder durchgehend auf die gesetzlich vorgeschriebene Tren-
nung der Ersthäftlinge von anderen Gefangenen (vgl. § 127 Abs. 1 StVG) 
noch auf die Trennung U-Haft/Strafhaft Rücksicht nehmen zu können. Zu-
sätzlich ist auch die Trennung von Nationalitäten, die miteinander eher in 
Konflikt geraten, nicht immer möglich. Nur in einem der drei gerichtlichen 
Gefangenenhäuser kann die gesetzlich vorgeschriebene Trennung von Rau-
chern und Nichtrauchern (vgl. § 40 Abs. 1 StVG) berücksichtigt werden. 
Einzelne Strafvollzugsanstalten klagen über ähnliche Probleme. Lediglich 
drei von insgesamt neun Anstalten, nämlich die Sonderanstalt für weibliche 
Strafgefangene sowie zwei Strafvollzugsanstalten, geben an, dass Gruppen-
trennungen grundsätzlich relativ unproblematisch berücksichtigt werden 
können.  

Die schwierigen Bedingungen werden auch im „Wahrnehmungsbericht 
des Bundesministers für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz 
Dr. Clemens Jabloner“ aus dem Jahr 2019 thematisiert: „Der permanente 
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brauchen. Der Code „Heptadon/Ersatzdrogen“ ist für Personen vorgesehen, 
die eine Substitutionsbehandlung erhalten.  

Tabelle 3: Anteil an Personen mit Sicherheitscodes im Verhältnis zu den 
Belagszahlen (Stand: 1.5.2019) 

 
Sicherheitscode 

 Heptadon/Ersatzdrogen  
Sicherheitscode  

Drogen/Medikamente  
  alle Anstalten Anstalten-

stichprobe 
alle An-
stalten 

Anstalten-
stichprobe 

Mittelwert 9,3% 11,9% 39,7% 39,1% 

Minimum 0,0% 0,0% 20,4% 26,5% 

Maximum 20,1% 20,1% 62,8% 62,8% 

Anstaltenstichprobe: n=10, Grundgesamtheit n=27 (ohne JA Wien-Favoriten – 
Sonderanstalt für suchtkranke Strafgefangene, inklusive Außenstellen).  

Im Durchschnitt ist – sowohl mit Bezug auf die Gesamtheit aller Justizanstal-
ten als auch mit Bezug auf die Anstaltenstichprobe – ca. jede zehnte Person 
substituiert bzw. mit diesem Sicherheitscode versehen, mehr als einem Drit-
tel wurde der Code „Drogen/Medikamente“ zugeschrieben. Auch wenn die 
Zahlen möglicherweise nicht nur die tatsächliche Drogenproblematik wider-
spiegeln, sondern auch die Vergabepraxis dieser Sicherheitscodes abbilden,9 
haben diese im Haftalltag entsprechende Auswirkungen: Es kann davon aus-
gegangen werden, dass bei diesen Personen der Betreuungsaufwand (Ausga-
be von Substitutionsmedikamenten) bzw. der Überwachungsaufwand (Hint-
anhalten von Drogengeschäften bzw. -missbrauch) höher ist. Das Risiko 
illegaler Aktivitäten, Verschuldung für den Drogenerwerb und damit einher-
gehender erhöhte Gefahren, dass Drohungen und Erpressungen ins Spiel 
kommen, ist tendenziell höher (Snacken 2005; Levan 2016, S. 45ff.; 
Laubenthal 2010; Ernst 2008a, S. 66ff. bzw. 182ff.; Chong 2014, S. 134ff.; 
Häßler und Maiwald 2018; Volksanwaltschaft 2019).  

Ein Blick auf die Minimum- bzw. Maximalwerte zeigt, dass die Situation 
in den einzelnen Anstalten sehr unterschiedlich ist: Der Minimumwert von 
0,0% widerspiegelt die Tatsache, dass im Jugendstrafvollzug der Code „Hep-
tadon/Ersatzdrogen“ gar nicht vergeben wird, in manchen Anstalten liegen 
hier die Werte im 3%- bis 4%-Bereich. Dem gegenüber stehen Anstalten, in 

                                                        
9 So bleibt unklar, wie lange einer Person die Codes „anhaften“ – d.h. ob die Vergabe des 

Codes „Drogen/Medikamente“ aufgrund von Suchtmittelmissbrauch im Kontext einer 
früheren Verurteilung auch bei einem späteren Haftaufenthalt aufrechtbleibt, auch wenn die 
Suchterkrankung Jahre später womöglich gar nicht mehr relevant ist.  
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denen jede fünfte Person (Maximalwert von 20,1%) substituiert ist. Der Si-
cherheitscode „Drogen/Medikamente“ betrifft mindestens ein Fünftel der 
InsassInnen einer Anstalt (Minimumwert 20,4%), in manchen Anstalten 
werden sogar knapp zwei Drittel (Maximalwert 62,8%) mit Drogenmiss-
brauch in Verbindung gebracht. Der Vergleich der Daten aus der Stichprobe 
mit der Grundgesamtheit aller Anstalten in Österreich zeigt übrigens große 
Übereinstimmung, was für eine gute Repräsentativität der Stichprobe in Be-
zug auf dieses Merkmal spricht.  

Eine weitere Herausforderung für die Anstalten stellen Personen mit psy-
chischen Problemen bzw. psychiatrischen Krankheitsbildern dar, die teilwei-
se auch mit Substanzmissbrauch in Verbindung stehen (BMVRDJ 2018, S. 
180; Chong 2014, S. 84f.). Der Umgang mit psychischen bzw. psychiatri-
schen Erkrankungen zeigt sich gerade auch bei nicht österreichischen Ju-
gendlichen als besonders herausfordernd (BMVRDJ 2018, S. 191ff.). Eine 
Untersuchung, die zwischen 2003 und 2005 in der JA Wien-Josefstadt mit-
tels diagnostischer Interviews die psychische Gesundheit von Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen in Haft erhob, zeigte, dass fast 90% von mindestens 
einem und über 60% von zwei oder mehreren Störungsbildern betroffen 
waren. Fast 60% litten an einer Substanzmissbrauchsstörung (Plattner et al. 
2011, S. 8). Auch der Sicherheitscode „Suizid“ verweist auf einen relativ 
hohen Anteil an psychisch instabilen bzw. erkrankten Personen in Haft: Im 
Durchschnitt liegt der Anteilswert bei allen Anstalten in Österreich bei 11%, 
in den Anstalten der Stichprobe bei 9%.10 Insgesamt steigen nicht nur die 
Zahlen psychisch Erkrankter im regulären Strafvollzug, sondern v.a. auch die 
der Untergebrachten im Maßnahmenvollzug (MNV) rapide an: Laut dem 
Wahrnehmungsbericht des ehemaligen Justizministers Jabloner erhöhte sich 
die Zahl der geistig abnormen zurechnungsunfähigen Rechtsbrecher in den 
letzten zehn Jahren um ca. 80% (Stoiber 2019; BMVRDJ 2019, S. 46ff.).  

1.4 Bewertung der Arbeitssituation  

Ob jemand in Haft die Möglichkeit hat, zu arbeiten oder einer anderen sinn-
vollen Beschäftigung nachzugehen, hat unmittelbare Auswirkungen auf das 
Erleben der Haft und die daraus resultierende Frustration und Aggression.11 
Dies wird auch von Seiten des Justizministeriums betont:  

„Grundsätzlich gilt: Je mehr Betreuung und Beschäftigung, desto weniger Ge-
walt. Beschäftigung und Ausbildung im weiteren Sinne stellen – neben zahlrei-

                                                        
10 Erfasst wird damit die Gefahr eines Selbstmordes oder Selbstmordversuches, entweder 

aktuell oder innerhalb von zehn Jahren ab der letzten Eintragung.  
11 Vgl. dazu auch die Ausführungen in Kapitel III.4, Kapitel III.3.9 sowie Kapitel III.7.3.  
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chen anderen positiven Effekten – einen wesentlichen Faktor der Tagesstruktu-
rierung sowie der Verbesserung des Anstaltsklimas in Justizanstalten dar und 
sorgen so für die Verhinderung strafbarer Handlungen.“ (ebd., S. 41)  

Um ein Bild über die Arbeitssituation in den Justizanstalten der Stichprobe 
zu bekommen, wurden die Anstaltsleitungen nach der Anzahl der Arbeits-
plätze insgesamt sowie in den unterschiedlichen Bereichen (wie z.B. Hausar-
beit, Werkstätte, Küche etc.) gefragt. Diese Angaben wurden zur Belagsmög-
lichkeit12 der jeweiligen Anstalt in Bezug gesetzt. Wie zu erwarten, stellt sich 
die Arbeitssituation in den Strafvollzugsanstalten ungleich besser dar als in 
den gerichtlichen Gefangenenhäusern. Für den Großteil der InsassInnen von 
Strafvollzugsanstalten (84,9%) steht laut Auskunft der Anstaltsleitungen 
theoretisch ein Arbeitsplatz zur Verfügung, bei den Jugendlichen liegt der 
von der Anstaltsleitung angegebene Wert sogar bei dem 1,5-Fachen der Be-
lagsmöglichkeit. Demgegenüber ist in gerichtlichen Gefangenenhäusern, in 
denen der Anteil der Personen in U-Haft entsprechend groß ist, für nicht 
einmal jede/n Zweite/n ein Arbeitsplatz vorhanden. 

Tabelle 4: Anteil der Personen, für die laut Angaben der Anstaltsleitungen ein 
Arbeitsplatz vorhanden ist 

Strafvollzugsanstalt gerichtliche  
Gefangenenhäuser Jugend Frauen 

84,9% 44,6% 160,5% 88,3% 

Anzahl der Arbeitsplätze laut Anstaltenfragebogen im Verhältnis zur Belags-
möglichkeit der Justizanstalten (inkl. Außenstellen) in der Stichprobe. n=9.  

Die ergänzenden Informationen aus den Anstaltenfragebögen zeigen jedoch, 
dass diese Werte zu den theoretisch vorhandenen Arbeitsplätzen in der Praxis 
nicht bedeuten, dass tatsächlich ausreichend Möglichkeiten sinnvoller Be-
schäftigung vorhanden sind (vgl. dazu auch Kapitel III.2.3): Fast alle An-
staltsleitungen berichten von regelmäßigen Kürzungen der Wochenarbeits-
zeit v.a. aufgrund von Personalknappheit (z.B. durch Urlaub, Krankenstand) 
oder entsprechenden Auftragsproblemen und damit einhergehenden notwen-
digen Betriebsschließungen.13  Auch die mangelnde berufliche Qualifikation 

                                                        
12 Stand: 3.6.2019, ohne Außenstellen.  
13 Sieben von neun Anstaltsleitungen stimmen der folgenden Aussage zu: „Es kommt regelmä-

ßig vor, dass zu bestimmten Zeiten (z.B. im Sommer, Urlaubszeit) Betriebe geschlossen 
werden müssen oder eine Arbeitszeitreduktion für die Insassen notwendig wird“; zwei von 
neun Anstaltsleitungen bejahen die Aussage: „Aufgrund von Personalmangel bzw. anderen 
organisatorischen Schwierigkeiten (z.B. schlechte Auftragslage in Unternehmerbetrieben) 
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der Inhaftierten spielt bei bestimmten Tätigkeiten eine Rolle. Nur drei An-
stalten (ein gerichtliches Gefangenenhaus und zwei Strafvollzugsanstalten) 
geben an, dass die InsassInnen durchgehend beschäftigt werden können.  

Die Tatsache, Arbeitsplätze v.a. aufgrund von Personalmangel nicht 
durchgehend besetzen zu können, wurde von Seiten der Volksanwaltschaft 
im Rahmen des Nationalen Präventionsmechanismus mehrfach kritisiert 
(Volksanwaltschaft 2018, S. 124ff.). Auch der Wahrnehmungsbericht des 
ehemaligen Justizministers Jabloner verweist darauf, dass aufgrund der ange-
spannten Personalsituation Betriebe vorübergehend gesperrt werden müssen 
und die bundesweite durchschnittliche Beschäftigungsquote bei unter 70% 
liegt (BMVRDJ 2019, S. 20, 41). Verwiesen wird auf die Probleme der ver-
hältnismäßig geringen wöchentlichen Arbeitszeit, Arbeitsunterbrechungen 
und der Art der Arbeits- bzw. Ausbildungsmöglichkeiten:  

„Selbst Spitzenwerte bei den wöchentlichen Beschäftigungsstunden liegen 
deutlich unter 30 Stunden und somit weit entfernt von der gesetzlichen Vorga-
be der möglichst weitgehenden Angleichung an den ‚freien‘ Arbeitsmarkt (§ 50 
StVG). Arbeitszeiten werden immer wieder durch andere Aktivitäten (Besuch, 
Therapie, Aufenthalt im Freien etc.) unterbrochen. Arbeiten werden überwie-
gend für den Eigenbedarf der Justizanstalten und für andere staatliche Stellen 
erbracht. Aufträge von Unternehmen fallen vergleichsweise wesentlich wenige 
an, es dominieren einfache Unternehmerarbeiten. Mehr als 50 % der Insassin-
nen und Insassen verrichten Hilfsarbeiten, Vor- und Facharbeiten werden le-
diglich im Ausmaß von etwas mehr als 10 % und handwerksmäßige Arbeiten 
im Ausmaß von ca. 30 % geleistet. Der Ausbildungsstand der Insassinnen und 
Insassen nimmt tendenziell ab.“ (ebd., S. 41)  

Auch der Rechnungshof kritisiert in seinem aktuellen Bericht, dass das Aus-
maß der Beschäftigung der Strafhäftlinge im Jahr 2018 mit durchschnittlich 
2,59 Stunden pro Tag unter dem mit den Wirkungszielen angestrebten Ziel-
wert von 2,72 Stunden pro Tag lag; der Anteil der arbeitswilligen Häftlinge, 
die nicht beschäftigt werden konnten, sei im Jahr 2018 auf durchschnittlich 
44 % angestiegen (Rechnungshof 2020, S. 9).  

1.5 Infrastruktur, Freizeit-, Bildungs- und medizinisch-
therapeutische Angebote 

In Bezug auf Freizeit-, Bildungs- und medizinisch-therapeutische Angebote 
zeigen sich aus subjektiver Perspektive der Anstaltsleitungen große Unter-
schiede. Tendenziell werden diesbezügliche Angebote in Strafvollzugsanstal-

                                                                                                                             
 
kommt es regelmäßig zu Kürzungen der Wochenarbeitszeit (z.B. Freitag kein Arbeitsbe-
trieb, verkürzte Arbeitszeiten).“  
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ten besser als in gerichtlichen Gefangenenhäusern bewertet.14 In Letzteren 
werden v.a. die Bedingungen in Bezug auf Sport, Bildung und Freizeit als 
weniger gut eingeschätzt, während die medizinische Versorgung in beiden 
Haftformen ähnlich gut, die psychosoziale Versorgung in den gerichtlichen 
Gefangenenhäusern sogar leicht besser bewertet wird. Der bereits mehrfach 
zitierte Wahrnehmungsbericht bezeichnet die Tatsache, dass kaum noch 
medizinisches Personal für den Strafvollzug zu finden sei, als „alarmierend“ 
und unterstreicht die Verpflichtung einer allgemeinen medizinischen Versor-
gung (BMVRDJ 2019, S. 45). Auch der Länderbericht der EU-
Grundrechteagentur thematisiert den notwendigen Verbesserungsbedarf und 
die Notwendigkeit der Aufstockung des medizinischen Personals, gerade im 
psychiatrischen Bereich (Apostolovski et al. 2018, S. 13).  

Im Frauenstrafvollzug werden die Bedingungen in den erwähnten Berei-
chen als sehr gut bis ausreichend (Sport und Bewegung, Bildung und Frei-
zeit) bewertet. Ein Sonderfall zeigt sich im Jugendstrafvollzug: Aus Perspek-
tive der Anstalt wird lediglich die psychosoziale bzw. psychotherapeutische 
Versorgung als ausreichend, alle anderen Bereiche werden als weniger oder 
gar nicht gut bewertet. Diese subjektive Einschätzung der Anstaltsleitung 
bedeutet nicht, dass die Bedingungen und Angebote im Vergleich zu anderen 
Anstaltsformen (Strafvollzug, gerichtliche Gefangenenhäuser) schlechter 
wären, sondern widerspiegelt die spezifischen Anforderungen, die an den 
Jugendstrafvollzug aufgrund der Zielgruppe gestellt werden: notwendige 
„motivierende, anleitende Angebote“15, die gerade diese Altersgruppe 
braucht, könnten von den Anstalten nicht ausreichend zur Verfügung gestellt 
werden.  

Durch Ressourcen- bzw. Personalmangel spitzt sich die Situation weiter 
zu. Dies zeigt sich auch in den Auswirkungen eines Erlasses vom August 
2019 zur „ordnungsgemäßen Benützung und Wartung von Fitnessgeräten in 
den österreichischen Justizanstalten“ (GZ BMVRDJ-GD41501/0035-II 
3/2019). Dort wird aus Gründen der Minimierung von Verletzungs- und 
Haftungsrisiken normiert, dass ausschließlich Sportgeräte benützt werden 
dürfen, „die einem standardisierten Prüfungsverfahren einer dafür ermächtig-
ten Prüfstelle unterzogen wurden“ bzw. einschlägigen Verkehrsnormen ent-
sprechen. Während der Erlass für alle Justizanstalten die Zertifizierung der 
Geräte, eine monatlich dokumentierte Überprüfung, eine Einschulung der 
InsassInnen sowie den Aushang von Nutzungshinweisen regelt, wird für den 
Jugendstrafvollzug vorgeschrieben, dass die „Benützung der Fitnessgeräte 

                                                        
14 Vgl. auch Kapitel III.3.8 sowie III.3.9.  
15 Telefonische Auskunft der Anstaltsleitung vom 16.7.2019.  
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nur mehr unter Aufsicht von Vollzugsmitarbeiter_innen gestattet [ist]“. In 
der Praxis führe dies dazu, dass mit dem Erlass aufgrund von Personalman-
gel die Fitnessräume im Jugendstrafvollzug von den Insassen nicht mehr 
benutzt werden könnten. Auch in anderen Anstalten wurde beklagt, dass die 
Fitnessräume versperrt worden seien und die fehlende Möglichkeit, Sport zu 
machen, sich negativ auf das Aggressionsniveau auswirken würde und zu 
Schlafstörungen führe (vgl. auch die diesbezüglichen Ausführungen in Kapi-
tel III.7.3.1). Von Seiten der Generaldirektion wurde an einer Lösung des 
Problems gearbeitet, in den meisten Anstalten seien die damit in Zusammen-
hang entstandenen Probleme nun wieder behoben.  

Die Bewertung des baulichen Zustands divergiert stark – lediglich in der 
2012 neu in Betrieb genommenen JA Korneuburg wird dieser als sehr gut 
bewertet, fünf (von neun) Anstalten schätzen den baulichen Zustand als we-
niger bis gar nicht gut ein. Dass die gesetzlichen Vorgaben zur baulichen und 
infrastrukturellen Ausgestaltung nur in wenigen (neu erbauten) gerichtlichen 
Gefangenenhäusern erfüllt werden können und in Bezug auf bauliche Gege-
benheiten ein dringender Investitionsbedarf gegeben ist, wurde auch bereits 
von Seiten des Justizministeriums thematisiert (BMVRDJ 2019, S. 55); auch 
die Volksanwaltschaft zeigte in ihrem Bericht diesbezüglich gravierende 
Mängel auf (Volksanwaltschaft 2020, S. 162ff.). 

1.6 Offiziell registrierte Gewalt 

Eine detaillierte, offizielle Dokumentation aller Gewaltvorfälle in österrei-
chischen Justizanstalten liegt nicht vor. Administrativ registriert werden 
„Raufhandel unter Insassen“16, „Angriffe auf Bedienstete“17 sowie „gefährli-
che Drohung gegen Bedienstete“. Die Daten der Integrierten Vollzugsver-
waltung (IVV) geben einen vorsichtig zu interpretierenden Einblick in die 
Problematik und dienen als erster Hinweis auf das Ausmaß von Gewalt, 
obwohl sie auch vom Meldeverhalten und dem Umgang mit Vorfällen in der 
jeweiligen Anstalt beeinflusst sind. Auf Zeitreihen wird aufgrund einer mit 
2018 geänderten Zählweise verzichtet.  

Tabelle 5 präsentiert die offiziell registrierten Vorfälle im Verhältnis zu 
den durchschnittlichen Belagszahlen.  

                                                        
16 „Raufhandel unter Insassen“ ist definiert als „Delikte gegen Leib und Leben“ innerhalb der 

Kategorie „strafbare Handlungen unter Insassen“ (Auskunft des Justizministeriums). 
17 Die hier dargestellte Kategorie „Angriffe auf Bedienstete“ umfasst „Widerstand gegen die 

Staatsgewalt“ sowie „Tätlicher Angriff auf Strafvollzugsbedienstete“ (Auskunft des Justiz-
ministeriums).  
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Tabelle 5: Anzahl der registrierten Gewaltvorfälle pro 100 Inhaftierte (2019) 

 
Raufhandel 
InsassInnen 

Angriff auf 
Bedienstete 

gefährliche Drohung 
gg. Bedienstete 

 alle 
JA 

Anstalts-
stichprobe 

alle JA Anstalts-
stichprobe 

alle JA Anstalts-
stichprobe 

Mittelwert 9,5 
(8,5*) 12,3 3,9 

(2,6*) 3,8 
2,6 

(1,1*) 
1,8 

Minimum 0,8 0,8 0,0 0,4 0,0 0,0 

Maximum 54,7 54,7 25,6 
(13,2*) 13,2 21,0 

(8,4*) 8,4 

Verhältnis zwischen offiziell registrierten Vorfällen und durchschnittlichen 
Belagszahlen 2019 für alle Justizanstalten (alle Anstalten inkl. Außenstellen, 
n=28) bzw. die befragten Anstalten (n=10). (*) In Klammer sind die Werte ohne 
Berücksichtigung der Sonderanstalten des Maßnahmenvollzugs angegeben 
(n=25).  

Unter Berücksichtigung der durchschnittlichen Belagszahlen zeigt sich, dass 
die Relativwerte von Angriffen auf Bedienstete zwischen 0,0 und 25,6 variie-
ren; wenn der Maßnahmenvollzug außer Acht gelassen wird, liegt das Ma-
ximum bei 13,2 Vorfällen pro 100 Inhaftierte.  

Auf 100 Gefangene kamen im Jahr 2019 im Durchschnitt rund vier An-
griffe gegen Bedienstete (bzw. 2,6 ohne MNV) sowie zwischen zwei und 
drei gefährliche Drohungen (bzw. eine ohne MNV). Auf 100 InsassInnen 
wurden im Mittel knapp zehn Vorfälle, die als „Raufhandel unter Insassen“ 
klassifiziert wurden, registriert. Die Zahlen der Anstaltenstichprobe stimmen 
dabei relativ gut mit den Gesamtzahlen überein – die Anstalten mit der ge-
ringsten Anzahl registrierter Vorfälle (Minimum) sind in der Stichprobe 
berücksichtigt, die mit den höchsten Werten (Maximum) ebenfalls, sofern 
die Sonderanstalten des Maßnahmenvollzugs außer Acht gelassen werden.  

Zwischen den Anstalten zeigen sich große Unterschiede: In der JA Wien-
Favoriten (Sonderanstalt für entwöhnungsbedürftige Rechtsbrecher) wurden 
z.B. weder Drohungen gegen noch Angriffe auf Bedienstete registriert, in 
neun weiteren Anstalten18 liegt der Wert in beiden Gewaltarten unter 1 pro 
100 InsassInnen. Im entsprechenden Zeitraum liegen die Werte in anderen 
Anstalten sehr hoch: Die Sonderanstalten des Maßnahmenvollzugs (JA As-
ten, Göllersdorf und Wien-Mittersteig) stechen mit Werten zwischen ca. 11 
und 21 pro 100 Untergebrachten besonders hervor. Im Bereich der Angriffe 
auf Bedienstete liegen diese Anstalten unter den ersten sechs Justizanstalten 

                                                        
18 Dies sind die JA Wels, Korneuburg, Leoben, Eisenstadt, Sonnberg, Schwarzau, Ried, Hir-

tenberg und Klagenfurt.  
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mit den höchsten Werten. Abseits dessen zeigt v.a. die Jugendstrafvollzugs-
anstalt Gerasdorf bei den Angriffen gegen Bedienstete mit 13,2 pro 100 In-
sassen hohe Werte und liegt auch bei Drohungen unter den ersten fünf.  

Auch in Bezug auf Vorfälle, die als „Raufhandel unter Insassen“ erfasst 
wurden, zeigen manche Anstalten, wie die modernen JA Korneuburg und 
Leoben, mit Werten von 1 bzw. 2,6 auf 100 Häftlinge geringe Werte, ähnlich 
niedrig sind noch die JA Ried, Wien-Favoriten und Hirtenberg mit Werten 
unter drei. Hohe Werte zeigen sich v.a. im Jugendstrafvollzug, aber auch in 
den Anstalten des Maßnahmenvollzugs. Interessant ist, dass im Frauenstraf-
vollzug zwar weniger Angriffe gegen Bedienstete aufscheinen, die Zahl der 
Auseinandersetzungen unter Inhaftierten im Schnitt jedoch ähnlich hoch ist 
wie in anderen Anstalten, in denen vorrangig Männer untergebracht sind:  

Tabelle 6: Anzahl der registrierten Gewaltvorfälle pro 100 Inhaftierte in den 
ausgewählten Anstalten nach Anstaltsart (2019)  

  
Raufhandel 
InsassInnen 

Angriff auf 
Bedienstete 

gefährliche Drohung 
gg. Bedienstete 

Strafvollzugsanstalten 6,7 3,0 2,8 
gerichtliche  
Gefangenenhäuser 

8,5 3,1 0,4 

Jugend 54,7 13,2 5,7 
Frauen 7,1 0,7 0,0 
Verhältnis zwischen offiziell registrierten Vorfällen für das Jahr 2019 und 
durchschnittlichen Belagszahlen. Stichprobe: n=10.  

Diese offiziell registrierten Zahlen geben einen ersten Einblick und weisen 
auf Problembereiche hin. Sie geben jedoch nur wieder, was in einem Haus 
offiziell bekannt ist, und sind von der Meldepraxis einer Anstalt beeinflusst. 
Aus diesem Grund sind Dunkelfelderhebungen so relevant: Indem man die 
Inhaftierten selbst nach ihren Gewalterfahrungen fragt, eröffnet sich auch der 
Blick auf das Dunkelfeld der Viktimisierungen, der eine Annäherung an das 
tatsächliche Ausmaß von Gewalt ermöglicht.  



 

 

II. METHODIK DER UNTERSUCHUNG 

Neben ausführlichen Literaturanalysen zum sozialen Klima und zu Gewalt in 
Haft bzw. zu methodischen Instrumenten, die Gewaltprävalenzen erheben, 
Sekundärauswertungen vorhandener Daten zu Haftsituation und Häft-
lingspopulation in Österreich sowie zu Gewaltvorkommnissen und Be-
schwerdemanagement wurden die Daten des empirischen Teils der Studie 
mittels vier zentraler Instrumente erhoben:  
 
• Herzstück der Studie ist ein standardisierter, mehrsprachig verfügbarer 

Fragebogen, mit dem im Rahmen einer Face-to-Face-Erhebung bei einer 
repräsentativen Stichprobe (vgl. Kapitel II.3.1) an InsassInnen Klima-
wahrnehmungen, Gewalterfahrungen, Haft- und Anstaltsbedingungen 
sowie sozioökonomische Kennzahlen und Legaldaten erhoben wurden 
(vgl. im Detail: Kapitel II.2). Die Auswertung erfolgte softwareunter-
stützt mittels deskriptiver, bi- und multivariater Analysen. Offene Fragen 
wurden nachträglich nach inhaltsanalytischen Kriterien kategorisiert und 
so auch zahlenmäßig in den Auswertungen berücksichtigt.  

• Ein standardisierter Online-Anstaltenfragebogen wurde allen zehn An-
staltsleitungen der Stichprobe nach Abschluss der Insassenbefragung 
übermittelt und mit Ausnahme einer Anstalt auch von allen beantwortet. 
Abgefragt wurden dabei die Rahmenbedingungen vor Ort (Nachtdienst, 
Anzahl und Größe der Hafträume, Videoüberwachung, Personal-
InsassInnen-Quote, Praxis der Insassentrennung, Arbeits- und Freizeit- 
bzw. Sportsituation für die Inhaftierten bzw. Bewertung der Bedingun-
gen inkl. baulichen Zustands und medizinischer bzw. psychosozialer 
Versorgung), die Einschätzung der Gewaltprävalenz sowie Präventions-
möglichkeiten und -praktiken, organisatorische und inhaltliche Heraus-
forderungen der spezifischen Anstalt (vgl. Ergebnisse in Kapitel III so-
wie Kapitel III.7.3.3).  

• Auf den Erkenntnissen der quantitativen Befragung aufbauend wurden 
qualitative, problemzentrierte Interviews (Witzel 2000) mit zehn, nach 
theoretischen Kriterien ausgewählten, von Gewalt betroffenen InsassIn-
nen geführt (vgl. Kapitel II.3.2). Der Fokus lag dabei darauf, konkrete 
Gewaltsituationen besser zu verstehen. Die wortwörtlichen Transkripte 
wurden in Anlehnung an die Themenanalyse (Froschauer und Lueger 
2003, S. 158ff.; vgl. auch: Lamnek 2010, S. 369ff.) ausgewertet, wobei 
ein Augenmerk auf induktive – d.h. aus dem Material abgeleitete –  
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Kategorien gelegt wurde, um jene Themen, die für die Betroffenen selbst 
besonders relevant sind, ausreichend zu erfassen.  

• Ergänzend wurden sechs Leitfadeninterviews mit ExpertInnen durchge-
führt, um die quantitativ und qualitativ generierten Erkenntnisse, v.a. in 
Bezug auf Bedingungsfaktoren für Gewalt bzw. Präventionszugänge, 
weiter zu vertiefen. Folgende Personen wurden zu ihrer Expertise be-
fragt: ein Menschenrechtsexperte, der Bundeseinsatztrainer, eine Pro-
zessbegleiterin im Opferschutz, eine Vertreterin des Psychologischen 
Diensts, eine Vertreterin der Kompetenzstelle Rechtsschutz (Beschwer-
demanagement) sowie ein Anstaltsleiter19. Die Auswertung der Exper-
teninterviews orientierte sich v.a. an Informationszwecken, deduktive – 
d.h. vorab definierte, themenbezogene – Kategorien standen im Vorder-
grund (Glaser und Laudel 2009, S. 197f.; Bogner et al. 2014, S. 72f.).  

 
Nachfolgend werden die spezifischen methodischen Herausforderungen, die 
sich gerade bei einer repräsentativen Dunkelfeldstudie zu Gewalterfahrungen 
in Haft stellen, sowie konkrete getroffene methodische Vorkehrungen, um 
auf diese zu reagieren, dargestellt. Informationen zur Stichprobenziehung 
bzw. zum Sampling der qualitativen Interviews mit InsassInnen vervollstän-
digen abschließend die methodischen Ausführungen.  
  

                                                        
19 Die Anstalt ist nicht Teil der Stichprobe. 
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2 DURCHFÜHRUNG DER QUANTITATIVEN UND 
QUALITATIVEN BEFRAGUNG  

Um mit der eingeschränkten Thematisierbarkeit von Gewalterfahrung in Haft 
umzugehen, wurden einerseits die Erkenntnisse der allgemeinen Forschun-
gen zu Gewalterfahrungen von Männern berücksichtigt (Jungnitz et al. 2004; 
Mosser 2015; Döge 2013; Puchert und Scambor 2012). Andererseits war es 
über Face-to-Face-Interviews, qualitative Elemente im Fragebogen und eine 
reflektierte Handhabung des Fragebogens durch gut geschulte InterviewerIn-
nen möglich, nicht nur Vertrauen herzustellen, sondern auch situations- und 
personenangepasst Gesprächsräume für Positionierungen als Gewaltbetroffe-
ne zu öffnen (vgl. dazu auch Hofinger und Fritsche 2020).  

Trotz der Nachteile, v.a. in Bezug auf soziale Erwünschtheit, erscheinen 
Face-to-Face-Befragungen im Haftkontext als sehr sinnvoll. Sie erhöhen 
nicht nur den „Rücklauf“, sondern erlauben den ForscherInnen auch mehr 
Kontrolle über die Befragungssituation. Diese können bei Unklarheiten un-
terstützen und ihre Anwesenheit hat im Idealfall stimulierende Wirkung 
(Kury 2015, S. 391f.). Eine schriftliche Befragung wäre zudem völlig auf die 
Unterstützung der Justizanstalten angewiesen; eine Online-Erhebung ist in 
Haft nicht möglich. Weder wäre eine Überprüfung möglich, ob alle ausge-
wählten InsassInnen den Fragebogen erhalten haben, noch hätte (auch aus 
Perspektive der Befragten) sichergestellt werden können, dass die ausgefüll-
ten Fragebögen vertraulich den ForscherInnen rückübermittelt werden.  

Als hilfreich erwies sich, die befragten InsassInnen als ExpertInnen und 
als Personen, nicht als Opfer (d.h. nicht in helfender Absicht) und auch nicht 
als StraftäterInnen zu adressieren – die Expertenrolle kann Befragten Wirk-
mächtigkeit vermitteln und Empowerment ermöglichen. Bereits in der Erst-
information wurde auf das Interesse, „wie Sie die Bedingungen in Haft erle-
ben“, „wie Gewalt verhindert werden kann“, fokussiert. Nach dem Delikt, 
d.h. dem Grund der Inhaftierung, wurde erst am Ende des Interviews gefragt. 
Bewusst kurz gehalten wurden auch Fragen zur eigenen Täterschaft in Haft. 
Als hilfreich erwies sich zudem ein einleitender Frageblock zum sozialen 
Klima in Haft. Im Zentrum stand so der Mensch mit „normalen“ Bedürfnis-
sen (z.B. Arbeit, Freizeit, Sport, frische Luft etc.) und die InterviewerInnen 
konnten Interesse und Anteilnahme an der Lebenswelt der Befragten zeigen.  

Wesentlich war es, die Befragung ohne Zeiteinschränkung durchzuführen 
und im Interview je nach Habitus und Erstreaktion der Interviewten flexibel 
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zu reagieren. Dabei erwies sich nicht nur die Face-to-Face-Befragung selbst, 
sondern auch die Kombination eines standardisierten Fragebogens mit ergän-
zenden offenen, qualitativen Elementen als äußerst sinnvoll. Die ForscherIn-
nen waren angewiesen, in den Gesprächen aufkommende Erzählbereitschaft 
der RespondentInnen weiterzuverfolgen und zu dokumentieren, sofern dies 
in Hinblick auf das Erkenntnisinteresse sinnvoll erschien. Dabei war Finger-
spitzengefühl gefordert, galt es jedoch gleichzeitig, die Standardisierung, v.a. 
in Hinblick auf Gewalterfahrungen und Klimawahrnehmungen, aufrechtzu-
erhalten, um die Validität des Instruments nicht zu gefährden.  

Die Standardisierung erhöhte somit die Güte der Messung und ermöglich-
te eine (wenn auch begrenzte) Vergleichbarkeit mit ähnlichen Studien (vgl. 
Kapitel III.5.3). Die offenen Elemente erleichterten die Herstellung von Ver-
trauen und die Generierung von Zusatzwissen, wodurch Gewaltvorfälle in 
Haft nicht nur gezählt, sondern – ergänzt durch qualitative Daten – auch 
besser verstanden werden konnten, auch was eine mögliche Normalität von 
Gewalt in der Gefangenensubkultur (vgl. Kapitel III.7.1) betrifft.  

Um der Diversität der Häftlingspopulation gerecht zu werden (Kapitel 
III.1.3), wurde der Fragebogen in sechs Sprachversionen21 erstellt. Für vier 
weitere Sprachen lagen Teilübersetzungen vor.22 InterviewerInnen des For-
schungsteams verfügten neben sozialwissenschaftlichem Hintergrund bzw. 
Befragungserfahrung und/oder professionellen Kontakten zur Zielgruppe 
(z.B. Sozialarbeit, Rechtsberatung in Haft) über Kenntnisse von insgesamt 
13 Sprachen. Zusätzliche Sprachen wurden über Videodolmetschen abge-
deckt, mit Hilfe derer 13 Interviews (3,4%) geführt wurden. Insgesamt konn-
ten so Interviews in 15 verschiedenen Sprachen abgeschlossen werden.23  

Die Erkenntnis der allgemeinen Gewaltforschung, dass gerade bei Face-
to-Face-Interviews die Befragung durch Frauen tendenziell zu einem höheren 
Aufdeckungsgrad der Opferschaft führt (Kapella et al. 2011, S. 290), erwies 
sich auch im vorliegenden Kontext als hilfreich. Da Sprechhürden jedoch 
nicht nur mit Geschlecht und Sprache in Zusammenhang stehen, sondern 
auch nationale, kulturelle oder religiöse Zugänge zum Thema eine Rolle 
spielen, erwies sich zugleich der Einsatz männlicher, mehrsprachiger Inter-
viewer auch aus anderen soziokulturellen Kontexten24 als sinnvoll.  

                                                        
21 Slowakisch/Tschechisch, Englisch, Farsi/Dari, Bosnisch/Kroatisch/Serbisch, Rumänisch 

sowie Deutsch.  
22 Französisch, Arabisch, Georgisch, Russisch – Teilübersetzung bedeutet, dass nicht alltägli-

che Begriffe sowie Fragebatterien, deren gleichlautende Abfrage besonders relevant war, 
vorab übersetzt wurden.  

23 Deutsch, Englisch, Rumänisch, Russisch, Georgisch, Arabisch, Französisch, Dari/Farsi/ 
Persisch, Polnisch, Ungarisch, Bosnisch, Kroatisch, Serbisch, Slowakisch und Tschechisch. 
Dari/Farsi/Persisch werden als eine Sprache gezählt. 

24 So waren auch z.B. iranisch- oder arabischstämmige Interviewer, die u.a. der islamischen 
Religion angehörten, involviert.  
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Um Gewaltsituationen, auch durch das Personal, thematisierbar zu ma-
chen, war es unabdingbar, dass die Gespräche in für die InsassInnen sicheren 
und vertrauten Räumen stattfanden. Die Gespräche, die im Durchschnitt 
knapp eine Stunde dauerten,25 wurden allesamt in Abwesenheit des Personals 
an unterschiedlichen Orten der Einrichtungen (z.B. Küche, Fitnessraum, 
privater Besucherbereich, PC-Schulungssaal, Gemeinschaftsraum auf der 
Abteilung etc.) durchgeführt, die Sicherheit der InterviewerInnen über Sicht-, 
aber nicht Hörkontakt mit dem Personal oder über Videoüberwachung ge-
währleistet. Für den Bedarfsfall waren die InterviewerInnen zum Teil mit 
einem portablen Notfallalarm ausgestattet, der jedoch in der Praxis nie zum 
Einsatz kam.  

Für die Erstellung des Fragebogens wurde, wie in Kapitel III.3.1 und in 
Kapitel III.5.1 im Detail dargestellt, auf gängige Messinstrumente zurückge-
griffen, die für den konkreten Kontext adaptiert wurden. In der Endversion 
umfasste der 25-seitige Fragebogen sieben Frageblöcke zu folgenden Aspek-
ten, die in den jeweils angeführten Kapiteln im Detail ausgeführt werden:  

 
• Kennzahlen zur aktuellen Haft (Kapitel III.2) 
• Soziales Klima & Anhaltebedingungen (Kapitel III.3.1: Methodi-

sche Umsetzung: Dimensionierung des „sozialen Klimas“)  
• Detailabfragen zu psychischer, körperlicher und sexueller Gewalt 

(Kapitel III.5.1) 
• Reaktionen & Umgang mit Gewalt (Kapitel III.6)  
• Gewalterfahrungen in der Kindheit (Kapitel III.1.4)  
• Self-Report & Selbstverletzung (Kapitel III.5.8)  
• Sozialdaten (Kapitel III.1)  

 
Der Fragebogen wurde, neben institutsinternen Feedbackschleifen, einem 
Pretest bei 42 Befragten in zwei Justizanstalten (einem gerichtlichen Gefan-
genenhaus und einer Strafvollzugsanstalt) unterzogen. Da sich der Fragebo-
gen in weiten Teilen als praxistauglich erwies und nur wenige Adaptionen 
notwendig waren, konnten die Ergebnisse des Pretests in der Gesamtauswer-
tung Berücksichtigung finden.  

Die InterviewerInnen wurden vor der Befragung ausführlich im Umgang 
mit dem Fragebogen geschult, wobei auch spezifische Informationen zum 
Projekt, den ausgewählten Anstalten, aber auch zu ethischen Aspekten sowie 
zur eigenen Sicherheit und dem Umgang mit Notfall- bzw. Sondersituationen 
vermittelt wurden. Für Befragte, die von Gewalterfahrungen betroffen waren 

                                                        
25 Das kürzeste Gespräch dauerte 15 Minuten, das längste 150 Minuten.  
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und Bedarf nach Unterstützung signalisierten, wurde ein mehrsprachiges 
Informationsblatt mit Kontaktadressen zu einschlägigen Opferschutzeinrich-
tungen (z.B. Weißer Ring, Volksanwaltschaft) erstellt. Die projektverant-
wortlichen Studienautorinnen begleiteten die Erhebungen an allen Standorten 
und standen auch bei Supervisionsbedarf zur Verfügung. Laufende Beobach-
tungen, Nebengespräche bzw. freie Erzählungen der Befragten wurden in 
einem Forschungstagebuch strukturiert erfasst und im Rahmen der qualitati-
ven Auswertung inhaltsanalytisch berücksichtigt. Die Erkenntnisse von Re-
flexionsgesprächen mit den ForscherInnen und dem Personal der Justizan-
stalten sowie die Ergebnisse eines abschließenden Feedbackworkshops mit 
allen InterviewerInnen wurden bei der Interpretation berücksichtigt.  

Die nach Abschluss und erster Auswertung der Fragebogenerhebung alle-
samt auf Deutsch geführten vertiefenden qualitativen Gespräche fanden 
ebenfalls in einem vertraulichen Setting in den Justizanstalten statt und dau-
erten zwischen ca. ein und zwei Stunden. Auf Basis erster Auswertungen 
wurden für die Problemzentrierung relevante Themenbereiche identifiziert, 
d.h. folgende Aspekte, jeweils spezifisch für die unterschiedlichen Gewalt-
formen (psychische, körperliche, sexuelle, aber auch strukturelle Gewalt), in 
den Blick genommen: situative Begleitumstände, der Umgang mit Vorfällen, 
Unterstützungsbedingungen (v.a. Art der Hilfe während und nach Übergrif-
fen), die Rolle einzelner Akteure bzw. Akteursgruppen (wie Justizwachebe-
dienstete, Fachdienste, Mithäftlinge, Angehörige, externe Einrichtungen) 
sowie Präventionsmöglichkeiten. Als Einstieg diente, nach einem kurzen 
Frageblock zur aktuellen Unterbringung, eine erzählgenerierende Frage zum 
ersten Tag in der aktuellen Haftanstalt bzw. zu einem rezenten Konflikt, in 
dem psychische, körperliche oder sexuelle Grenzen des Befragten überschrit-
ten worden waren. Die zu fokussierenden Aspekte richteten sich dabei nach 
den Relevanzen der Befragten. Nach erfolgter Zustimmung wurden die Ge-
spräche mittels Audiogerät aufgezeichnet.26 

                                                        
26 Die im Bericht verwendeten Transkriptauszüge wurden für eine bessere Lesbarkeit weitge-

hend von der gesprochenen Form, die teilweise Dialektelemente enthielt, in die Schriftform 
übersetzt. Subkulturell spezifische Ausdrücke bzw. Begriffe, die nicht einfach transformier-
bar sind, ohne dass wesentliche Inhalte verloren gehen würden, wurden belassen.  
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3 STICHPROBE UND REPRÄSENTATIVITÄT  

Zwei Samplingverfahren spielten für die Untersuchung eine Rolle: Für die 
quantitative Befragung wurde eine repräsentative Zufallsstichprobe gezogen, 
für die qualitativen vertiefenden Interviews wurden nach theoretischen Krite-
rien Personen mit Gewalterfahrung für ein zweites Gespräch ausgewählt.  

3.1 Zufallsstichprobe der Fragebogenbefragung 

Um von einer Stichprobe mit einer begrenzten Fehlerwahrscheinlichkeit auf 
eine Grundgesamtheit schließen zu können, ist ein zufällig ausgewähltes 
Sample ohne systematische Verzerrungen unabdingbar. Nur bei einer zufäl-
ligen Auswahl der Befragten ist es methodisch erlaubt, die Zahlen der Stich-
probe unter bestimmten Bedingungen (Stichwort: Signifikanz und Konfiden-
zintervalle) auf die Grundgesamtheit zu verallgemeinern – mit den Ein-
schränkungen, die Dunkelfeldstudien generell und in Haft speziell haben 
(vgl. Kapitel II.1).  

Um eine möglichst repräsentative Stichprobe zu erhalten, wurden für die 
quantitative Befragung zunächst nach theoretischen Überlegungen aus den 
28 Justizanstalten Österreichs zehn Einrichtungen aus vier Bundesländern für 
die Befragung ausgewählt. Neben der Auswahl von je vier Strafvollzugsan-
stalten und gerichtlichen Gefangenenhäusern wurden die Sonderanstalten des 
Frauen- und Jugendstrafvollzugs in die Untersuchung mit aufgenommen. 
Anstalten des Maßnahmenvollzugs wurden nicht berücksichtigt, da in einer 
kürzlich abgeschlossenen Studie des IRKS Gewalterfahrungen in diesem 
Bereich erhoben worden waren (Mayrhofer et al. 2019).  

Vergleicht man die ausgewählten Anstalten mit der Grundgesamtheit hin-
sichtlich ihrer Repräsentativität, zeigen sich in der Stichprobe im Vergleich 
zur Gesamtzahl der Häftlinge ein leichter Überhang an InsassInnen in Straf-
haft sowie eine geringere Anzahl an Personen in U-Haft (vgl. auch Kapitel 
III.1.1). In der Stichprobe vertreten sind, neben den kleinen Sonderanstalten 
Gerasdorf und Schwarzau, sowohl die großen Justizanstalten Österreichs 
(Wien-Josefstadt und Stein) als auch deutlich kleinere Einrichtungen (Wiener 
Neustadt und Korneuburg) sowie Einrichtungen mittlerer Größe wie die JA 
Innsbruck, Simmering, Hirtenberg oder Graz-Karlau. Auch in Bezug auf 
offiziell registrierte Gewaltvorfälle spiegelt die Auswahl der Anstalten relativ 
gut die Gesamtheit aller Anstalten wider (vgl. Kapitel I.1.6).  
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Von diesen zehn Justizanstalten erhielten wir dankenswerterweise Listen 
mit den Haftnummern aller dort inhaftierten Personen. Aus diesen Listen 
wurde via Excel27 eine Zufallsauswahl für die Befragung vorgenommen. Um 
Ausfällen vorzubeugen, wurde pro Anstalt jeweils eine zufällig geordnete 
100er-Stichprobe gezogen. Vor Ort wurde nach dieser Reihenfolge vorge-
gangen und wurden die jeweils ersten ca. 30 bis 40 Personen befragt.28 Aus-
fälle kamen einerseits dadurch zustande, dass manche Personen der Stich-
probe bereits entlassen oder verlegt worden waren, die Teilnahme verweiger-
ten oder vereinzelt nicht in der Anstalt (z.B. auf Ausgang) waren. Bei Nicht-
Teilnahmen bzw. Verweigerungen, über die wir von den Bediensteten, d.h. 
den vorführenden JustizwachebeamtInnen, informiert wurden, wurde detail-
liert nach dem Grund gefragt und ggf. versucht, diese für eine Teilnahme bei 
einem zweiten Termin zu gewinnen.  

Vergleicht man die Inhaftierten, die letztlich von uns befragt wurden, mit 
der gesamten Häftlingspopulation in Österreich, ergibt sich ein aus methodi-
schen Gründen gebotener Überhang weiblicher und jugendlicher Inhaftierter: 
Um nämlich aussagekräftige Auswertungen auch für diese Subgruppen ma-
chen zu können, muss der Anteil der Frauen wie auch der Jugendlichen in 
der Stichprobe doppelt bzw. dreifach so hoch sein wie ihr Anteil in der 
Grundgesamtheit. Das Durchschnittsalter sowie der Familienstand der Be-
fragten der Stichprobe ist annähernd gleich verteilt wie in der Grundgesamt-
heit aller Häftlinge (vgl. Kapitel III.1.2). Der Anteil der Nicht-
ÖsterreicherInnen in der Stichprobe liegt, wie in Kapitel III.1.3 dargestellt, 
etwas höher als in der Grundgesamtheit.  

3.2 Sampling für die vertiefenden Gespräche  

Im Rahmen der Fragebogeninterviews waren die ForscherInnen angewiesen, 
diejenigen Personen, die von relativ rezenter Gewalterfahrung in Haft berich-
teten und mit denen aufgrund der Erzählbereitschaft ein weiteres Gespräch 
ergiebig schien, nach ihrer Bereitschaft für ein zweites Gespräch zu fragen. 
Bei Zustimmung wurden Kontaktdaten (JA und Haftnummer) erhoben und 
wurde auf eine mögliche zweite Kontaktaufnahme verwiesen. Insgesamt 
erklärten sich 53 Personen zu einem weiteren Interview bereit. In Zusam-

                                                        
27 Mittels der Syntax der Funktion „ZUFALLSZAHL ()“. 
28 In der Praxis variierte die Zahl der de facto Befragten zwischen 31 und 49 Personen und war 

abhängig von der Größe der Anstalt, der Anzahl der ForscherInnen, die parallel vor Ort wa-
ren und der Kooperationsbereitschaft der Anstalt bzw. der Verweigerungsquote. Die Größe 
der Anstalt spielte für die Anzahl der Befragten nur insofern eine Rolle, als bei größeren 
Anstalten Ausfälle einfacher kompensiert werden konnten, was sich bei kleinen Anstalten, 
wie z.B. der JA Schwarzau oder der JA Gerasdorf, schwieriger gestaltete.  
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menschau mit den Aussagen des jeweils ersten Interviews und unter Berück-
sichtigung der Art bzw. des Ausmaßes an erlebter Gewalt (z.B. psychische, 
körperliche, sexuelle Gewalt, Täterschaft), Anhaltebedingungen (z.B. Über-
belag, Haftform, Anstaltsart, Einschlusszeiten etc.) sowie persönlicher 
Merkmale (Alter, Geschlecht, Herkunft, Sprache, Delikt etc.) wurden in 
Anlehnung an theoretische Samplingkriterien (Glaser und Strauss 1998, S. 
53) 23 mögliche RespondentInnen für ein zweites Gespräch ausgewählt. In 
einem zweiten Schritt wurden diese sukzessive für ein zweites Gespräch 
angefragt, wobei darauf geachtet wurde, dass das qualitative Material (im 
Sinne einer minimalen und maximalen Kontrastierung) eine möglichst große 
Bandbreite an Merkmalen und Zugängen abdeckte. Insgesamt konnte mit 
zehn Personen mit Gewalterfahrungen aus sieben unterschiedlichen Anstal-
ten ein vertiefendes Gespräch geführt werden.29 
  

                                                        
29 Gründe für Ablehnungen derer, die angefragt und dann nicht interviewt werden konnten: 

Entlassung, Verlegung, nicht argumentierte Verweigerung, Krankheit etc. 





 

 

III. ERGEBNISSE DER EMPIRISCHEN UNTERSUCHUNG 

1 BESCHREIBUNG DER BEFRAGTEN 

Die Untersuchung einer repräsentativen Auswahl aller Inhaftierten in Öster-
reichs Justizanstalten ermöglicht nicht nur, die Gewalterfahrungen dieser 
Personengruppe zu erfassen. Die Daten liefern auch zusätzliche Informatio-
nen zur Häftlingspopulation, die in den offiziellen Daten der Integrierten 
Vollzugsverwaltung (IVV) nicht vorhanden sind, etwa zur sozio-
ökonomischen Situation vor der Haft oder zu Gewalterfahrungen in der 
Kindheit. Zugleich ermöglichen die folgenden Auswertungen eine weitere 
Überprüfung, wie gut unser Sample in den relevanten Parametern mit der 
Grundgesamtheit übereinstimmt.  

1.1 Haft- und kriminalitätsbezogene Merkmale  

In der Stichprobe vertreten waren zu gleichen Teilen Personen aus Strafvoll-
zugsanstalten und gerichtlichen Gefangenenhäusern (40,7% bzw. 42,0%). Je 
knapp 10% der Befragten befanden sich in Anstalten des Frauen- bzw. Ju-
gendstrafvollzugs.  

Abbildung 1: Befragte nach Anstaltsart (n=386) 

 
Mehr als zwei Drittel der Befragten befanden sich in Strafhaft, ca. jede/r 
Sechste in Untersuchungshaft, 4,7% im Maßnahmenvollzug.  
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Abbildung 2: Befragte nach Haftform (n=386) 

 
Ein Vergleich mit den Gesamtzahlen aller österreichischen Justizanstalten 
(Belag 3.6.2019) zeigt – ohne Berücksichtigung der Sonderanstalten für den 
Maßnahmenvollzug (Asten, Mittersteig und Göllersdorf) folgende Gesamt-
verteilung: Strafhaft 72,9%, U-Haft 23,9% und Maßnahmenvollzug 4,2%. 
Die etwas geringere Berücksichtigung von Personen in U-Haft in der Stich-
probe steht mit der schwierigeren Rekrutierung (Fluktuation, entsprechende 
Sicherheitsvorkehrungen bzw. Kontakteinschränkungen) in Zusammenhang.  

Abbildung 3: Befragte nach Aufenthaltsdauer in der Anstalt des Interviews 
(aktuelle Anstalt) (n=386) 

 
Im Durchschnitt haben die Befragten 16 Monate in der aktuellen Anstalt 
verbracht, der Median liegt bei acht Monaten, d.h., die eine Hälfte ist weni-
ger, die andere Hälfte mehr als acht Monate in der aktuellen Anstalt. Auch 
wenn mehr als jede vierte befragte Person erst seit maximal drei Monaten in 
der Justizanstalt ist, in der sie befragt wurde, heißt dies nicht, dass die Person 
nicht schon auf eine längere Hafterfahrung zurückblicken kann. Insbesondere 
Personen, die sich in einer Strafvollzugsanstalt befanden, waren häufig be-
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reits längere Zeit davor in einem gerichtlichen Gefangenenhaus in Untersu-
chungshaft: Fast zwei Drittel der Befragten, die nicht mehr als drei Monate 
in der aktuellen Anstalt waren, waren bereits zuvor in einer anderen Justizan-
stalt inhaftiert gewesen.30  

Dabei ist auch anzumerken, dass der Großteil der InsassInnen in österrei-
chischen Gefängnissen nicht viele Jahre, sondern meist nur wenige Monate 
tatsächlich in Haft verbringt – dies lässt sich aus den Daten des Sicherheits-
berichts zur durchschnittlichen Haftdauer bei Entlassung ableiten: Diese 
betrug 2018 für Männer im Durchschnitt 2,15 Monate in U-Haft und 7,77 
Monate in Strafhaft, für Frauen 1,47 bzw. 5,52 Monate (BMVRDJ 2018, S. 
148).  

Was die Strafdauer laut Urteil betrifft, zeigt sich in der Stichprobe, dass 
mehr als die Hälfte zu weniger als drei Jahren Haft verurteilt wurden, eine 
von elf Personen zu maximal einem Jahr, ca. ein Siebtel (14,0%) bekam laut 
Urteil eine Strafe von mehr als zehn Jahren (vgl. dazu auch die Gesamtdaten 
für 2018: ebd., S. 143). 

 Abbildung 4: Strafdauer laut Urteil in der Stichprobe (n=335) 

 
Ein Blick auf die Erfahrungen der befragten InsassInnen mit der Justiz bzw. 
der Institution Gefängnis zeigt, dass fast drei Viertel der Befragten bereits 
justizerfahren sind, d.h. mindestens eine Vorstrafe vorweisen, mehr als jede/r 
Dritte gibt an, mehr als drei Vorstrafen zu haben.  
  

                                                        
30 Zudem haben 57,1% derer, die erst drei Monate in Haft sind, bereits ein- oder mehrmals vor 

der aktuellen Haft eine Haftstrafe verbüßt.  
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Abbildung 5: Anzahl der Vorstrafen (n=379) 

 
Knapp 60% der Befragten waren bereits einmal inhaftiert. Dabei hat jede/r 
Vierte (23,1%) seine Ersthaft als Jugendliche/r angetreten, zwei Fünftel 
(40,9%) waren beim ersten Haftantritt unter 21 Jahre alt (vgl. Tabelle 24 im 
Anhang).  

Abbildung 6: Vorhafterfahrungen (n=380) 

 
Eigenangaben zum Delikt bzw. den Delikten umfassen v.a. Vermögens- und 
Gewaltdelikte (inkl. Raub), gefolgt von Drogendelikten. 31  

 

 

 

                                                        
31 Diese Zahlen sind als Tendenz zu betrachten: Die Frage nach dem Delikt wurde offen ge-

stellt und Kategorien zugeordnet – ob jemand alle Anklage- bzw. Verurteilungspunkte ge-
nannt hat oder nur das Hauptdelikt, ist nicht eruierbar.  
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Abbildung 7: Angegebene Delikte (Mehrfachnennungen, n=386)  

 
Ein genauerer Blick auf die Zahlen zeigt Unterschiede in Bezug auf die Haft-
form: Befragte im Maßnahmenvollzug (n=18) werden fast ausschließlich 
wegen eines Gewalt- oder Sexualdelikts (50,0% bzw. 22,2%) angehalten. Bei 
den befragten Personen in U-Haft (n=63) rangieren Vermögens- (30,2%) und 
Drogendelikte (28,6%) an vorderster Stelle, in Strafhaft (n=305) werden zu 
einem Drittel (33,1%) Gewaltdelikte, gefolgt von Vermögensdelikten 
(30,2%) genannt (vgl. Tabelle 25 im Anhang). 

1.2 Sozioökonomische Merkmale  

Die Charakteristika der gesamten Haftpopulation widerspiegelnd sind in der 
Stichprobe (n=386) in der Mehrheit (89,1%) Männer vertreten. Jede zehnte 
Person ist weiblich (10,9%). Die befragten Frauen befanden sich zu drei 
Viertel (73,8%) im Frauenstrafvollzug, die restlichen Insassinnen in gericht-
lichen Gefangenenhäusern. Zwischen den Haftformen zeigen sich in Bezug 
auf die Geschlechter keine signifikanten Unterschiede: Der Großteil befindet 
sich in Strafhaft (78,2% der Männer, 85,7% der Frauen), 16,9% der Männer 
und 11,9% der Frauen in-U-Haft, die Minderheit (4,9% bzw. 2,4%) im Maß-
nahmenvollzug.  

Der Anteil der befragten Frauen ist fast doppelt so hoch wie ihr Anteil in 
der Gesamthaftpopulation, in der der Wert 2018 bei ca. 6,1% lag (BMVRDJ 
2018, S. 118) – dies ist jedoch insofern methodisch geboten, da geringere 
Werte statistische Berechnungen verunmöglichen und nur durch den erhöh-

1,3% 

4,4% 

11,7% 

21,8% 

33,4% 

38,9% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 

Keine Angabe 

Sexualdelikt 

Anderes 

Drogendelikt 

Diebstahl, Betrug, Einbruch 

Gewaltdelikt (Körperverletzung, Raub, 
Tötungsdelikt) 



ERGEBNISSE DER EMPIRISCHEN UNTERSUCHUNG 42 

ten Anteil Aussagen über Spezifika weiblicher Inhaftierter möglich sind. 
Ähnlich verhält es sich mit dem Anteil der Jugendlichen (unter 18-Jährige), 
der laut Sicherheitsbericht 2018 bei 1,3% lag (ebd., S. 120) – der in der 
Stichprobe gut dreifach erhöhte Wert (ausschließlich Männer32) begründet 
sich ebenso aus der statistischen Notwendigkeit, Aussagen über die Gruppe 
treffen zu können (vgl. Kapitel II.3.1). Insgesamt zeigt sich folgende Alters-
verteilung:  

Abbildung 8: Altersverteilung nach Kategorien (n=384) 

 
Das Durchschnittsalter der befragten InsassInnen liegt bei 35,2 Jahren33 – 
was dem Durchschnitt der Gesamtpopulation der Gefangenen (35,8 mit 1. 
September 2018) entspricht (BMVRDJ 2018, S. 165).  

Von den befragten Jugendlichen befanden sich 90,5% in der Jugendstraf-
vollzugsanstalt, der Rest in gerichtlichen Gefangenenhäusern. Von den jun-
gen Erwachsenen (unter 21 Jahren) befand sich jeder zweite (47,8%) in der 
Jugendstrafvollzugsanstalt, ein Drittel (34,8%) in gerichtlichen Gefangenen-
häusern und gut ein Sechstel (17,4%) in anderen Strafvollzugsanstalten.  

Fast jede/r zweite Befragte verfügt maximal über einen Haupt- bzw. 
Pflichtschulabschluss, jede/r siebte hat Matura oder einen Fachhochschul- 
bzw. Uni-Abschluss.  
  

                                                        
32 Mit Stichtag des Sicherheitsberichts 2018 befanden sich neun Jugendliche weiblichen Ge-

schlechts in Haft (BMVRDJ 2018, S. 120) – diese spezifische Gruppe bleibt, aufgrund ihrer 
geringen Größe, in der gegenständlichen Stichprobe unberücksichtigt.  

33 Frauen 41,0, Männer 34,5 Jahre – laut Sicherheitsbericht: Frauen 35,6, Männer 35,8 Jahre 
(ebd., S. 165).  
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Abbildung 9: Höchste abgeschlossene Schulbildung (n=385) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mehr als ein Drittel der Befragten war unmittelbar vor der Haft nicht berufs-
tätig (inkl. der Personen mit Sozialleistungen, im Haushalt tätig oder in Aus-
bildung), weitere 7,0% leisteten undokumentierte Arbeit („Schwarzarbeit“). 
Ein knappes Fünftel arbeitete in einem angelernten Beruf oder als Hilfsarbei-
terInnen. Insgesamt zeigen sich der niedrige soziale Status bzw. die prekären 
Lebensumstände vor der Haft: Im Vergleich mit der Gesamtbevölkerung, die 
für 2018 eine Arbeitslosenquote (nach ILO-Konzept) von 4,9% aufweist 
(Statistik Austria 2018a), zeigt sich hier ein mindestens vierfach erhöhter 
Wert. 
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Abbildung 10: Berufliche Stellung unmittelbar vor der Haft (n=383) 

 

Die Eingebundenheit in ein familiäres Gefüge kann als Hinweis auf (finanzi-
elle und emotionale) Unterstützung während der Haft verstanden werden 
(dazu auch Kapitel III.3.9): Insgesamt geben knapp 40% an, in irgendeiner 
Form der Beziehung (Ehe oder fixe Partnerschaft) zu sein. Fast drei Viertel 
der inhaftierten Frauen (73,8%) und knapp die Hälfte der inhaftierten Män-
ner (47,5%) haben ein oder mehrere Kinder (vgl. Tabelle 26 im Anhang). 
Zwei Drittel dieser Kinder sind unmündig, ein Drittel noch nicht schulpflich-
tig (d.h. jünger als sechs Jahre – vgl. Tabelle 27 im Anhang). Mit Blick auf 
die Subgruppen der Männer und Frauen zeigen sich im Vergleich mit den 
Daten des Sicherheitsberichts relativ ähnliche Werte wie in der Gesamtpopu-
lation der Häftlinge (BMVRDJ 2018, S. 164), was wiederum für eine gute 
Repräsentativität der Stichprobe spricht (vgl. Abbildung 74 und Abbildung 
75 im Anhang). 
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1.3 Herkunft und Mehrsprachigkeit 

Wie divers die Haftpopulation ist, zeigt sich nicht nur in den allgemeinen 
Daten, wonach mehr als jede zweite Person eine andere als die österreichi-
sche Staatsbürgerschaft hat (vgl. auch Kapitel I.1.3), sondern auch in den 
Daten der Stichprobe (hier liegt der Wert sogar etwas höher bei 59,0%). 
Knapp zwei Drittel (64,8%) haben Migrationshintergrund, d.h. sind entweder 
nicht in Österreich geboren und/oder verfügen über eine andere Staatsbürger-
schaft. Insgesamt wurden Personen mit 39 unterschiedlichen Staatsbürger-
schaften sowie sechs Staatenlose befragt (vgl. Tabelle 27 im Anhang). 60,8% 
besitzen die österreichische oder eine andere EU-Staatsbürgerschaft. Ein 
gutes Viertel (27,8%) der Personen, die nicht in Österreich geboren sind, sind 
seit weniger als einem Jahr in Österreich, knapp jede/r Zweite (47,6%) je-
doch bereits seit mehr als fünf Jahren (vgl. Tabelle 29 im Anhang). Insge-
samt ergibt sich folgende Verteilung der Staatsbürgerschaften:  

Abbildung 11: Staatsbürgerschaft der Befragten (n=385) 

 
Vergleicht man den Anteil der befragten Personen, die eine andere als die 
österreichische Staatsbürgerschaft besitzen, mit dem entsprechenden Ge-
samtanteil der Inhaftierten in den zehn ausgewählten Anstalten nach Voll-
zugsart, zeigt sich eine gute Übereinstimmung der Stichprobe mit der gesam-
ten Häftlingspopulation (vgl. Abbildung 76 im Anhang).  
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Die Diversität der Häftlingspopulation und damit auch die Herausforde-
rung für den Strafvollzug spiegelt sich auch in den angegebenen Erstspra-
chen: Vertreten sind in der Stichprobe 41 unterschiedliche Erstsprachen.34 
3,9% der Befragten gehörten laut eigenen Angaben der Minderheit der Ro-
ma/Sinti und 4,4% der der Tschetschenen an.35 Dies heißt jedoch nicht, dass 
die Personen in Haft, die eine andere Nationalität oder Erstsprache haben, 
grundsätzlich kaum oder schlechtes Deutsch sprechen – fast zwei Drittel der 
Gespräche (63,4%) konnten auf Deutsch geführt werden.36 

Fast jede zweite befragte Person gibt an, sich der christlichen, knapp jede 
dritte Person, sich der islamischen Religionsgemeinschaft zugehörig zu füh-
len. 

Abbildung 12: Religionszugehörigkeit (n=385) 

 
* Als andere Religionen wurden u.a. Buddhismus, Sikhismus genannt.  

Gründe der Verurteilung bzw. Inhaftierung unterscheiden sich, wie Abbil-
dung 13 zeigt, signifikant nach Migrationshintergrund: In der Gruppe der 
Personen mit Migrationshintergrund (d.h. Personen, die nicht die österreichi-

                                                        
34 Sintitikes/Romanes wurden, ebenso wie Dari/Farsi/Persisch, als eine Sprache gezählt. Für 

eine Übersicht vgl. Tabelle 30 im Anhang.  
35 Aufgrund einer theoretisch erhöhten Diskriminierungswahrscheinlichkeit (Roma/Sinti) bzw. 

des Stereotyps der Täterschaft (Tschetschenen) werden diese zwei Minderheiten ausgewie-
sen, wobei die Zahl als Mindestzahl zu verstehen ist, da z.B. Roma, die Romanes/Sinti nicht 
als Erst- oder Zweitsprache angegeben haben, hier nicht erfasst sind. Des Weiteren sind in 
der Stichprobe andere Minderheiten (z.B. KurdInnen, AromunInnen, Minderheiten unter 
den befragten Somali, Angehörige der ungarischen Minderheit aus Rumänien etc.) vertre-
ten, die nicht explizit erfasst wurden, jedoch über die Angabe der Zweitsprache ersichtlich 
sind.  

36 Vermutlich sprechen noch weit mehr Personen für die alltägliche Verständigung ausreichend 
Deutsch, da die Fragebogenbefragung mitunter im Sinne einer besseren Verständigung und 
Vertrauensebene bei Verfügbarkeit entsprechend sprachkundiger InterviewerInnen in deren 
Erstsprache geführt worden ist, auch bei Personen, die relativ gut Deutsch konnten.  
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sche Staatsbürgerschaft haben und/oder nicht in Österreich geboren sind) 
stehen Vermögensdelikte, gefolgt von Gewalt- und Drogendelikten, an 
oberster Stelle der genannten Haftursachen.37 Von den Personen, die ange-
ben, aufgrund eines Drogendelikts inhaftiert zu sein, sind vier Fünftel Perso-
nen mit Migrationshintergrund. Unter den Personen mit österreichischer 
Staatsbürgerschaft rangieren Gewaltdelikte (inkl. Raub), gefolgt von Vermö-
gensdelikten an vorderster Stelle – zusätzlich sind drei Viertel (d.h. zwölf 
von 16 Personen) derer, die angeben, wegen eines Sexualdelikts in Haft zu 
sein, Österreicher.  

Abbildung 13: Angegebene Delikte nach Migrationshintergrund  

Personen mit verschiedenen Deliktangaben wurden in einer gesonderten 
Kategorie („verschiedene Delikte“) erfasst. Signifikanzwerte: Chi2=25,5, 
p=0,000, Cramers V: 0,257.38 

Ein Blick auf die Staatsbürgerschaften verweist auf einen signifikanten Zu-
sammenhang zwischen Herkunft und Inhaftierungsgrund (Delikt)39, jedoch 
aufgrund relativ kleiner Fallzahlen einzelner Subgruppen und der Tatsache, 
dass Angaben zum Delikt Selbstauskünfte sind,40 darf dieser lediglich vor-
sichtig als Tendenz interpretiert werden (vgl. dazu auch ausführlich: Pilgram 
et al. 2016, S. 46).  

                                                        
37 Selbstauskünfte ohne Überprüfung der Richtigkeit.  
38 Cramers V ist dabei das Maß zur Messung der Stärke des Zusammenhangs, wobei 0,1–0,3 

als leichter, 0,4–0,5 als mittlerer und alles darüber als starker Zusammenhang zu werten ist. 
Der p-Wert, der auf Basis des Chi2-Werts berechnet wird, gibt Auskunft über die Irrtums-
wahrscheinlichkeit: Liegt der p-Wert unter 0,05 (5%), kann von einem signifikanten Zu-
sammenhang gesprochen werden. Ist der p-Wert größer als oder gleich 0,05, ist der Zu-
sammenhang nicht signifikant.  

39 Chi2=143,1, p=0,000, Cramers V=0,273. 
40 D.h., dass ggf. nicht alle Delikte, aufgrund derer es zu einer Verurteilung kam, angegeben 

wurden. 
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1.4 Gewalterfahrungen in der Kindheit  

Folgt man der Importationsthese (Irwin und Cressey 1962), ist für das Aus-
maß und das subjektive Verständnis von Gewalt in Haft auch das Verhältnis 
zu Gewalt, das biographisch gelernt wurde, relevant. Neben der Normalität 
eines bestimmten Ausmaßes bzw. bestimmter Formen von Gewalt (vgl. Ka-
pitel II.1 sowie III.7.1) sind v.a. auch (schwere) Viktimisierungserfahrungen 
in der Kindheit relevant (Endres und Breuer 2018, S. 585). Selbst erlebte und 
beobachtete Gewalt (zur Folge beobachteter Gewalt vgl. Dlugosch 2010) 
trägt dazu bei, „subkulturelle Normen, die die Anwendung von Gewalt billi-
gen oder sogar fördern, [weiterzutragen]“ (Lamnek et al. 2012, S. 133). Per-
sonen mit Gewalterfahrungen in der Kindheit haben ein erhöhtes Risiko, 
auch in ihrem Erwachsenenleben schwere Gewalt zu erfahren (Kapella et al. 
2011, S. 129). Rezente Studien für Deutschland bestätigen den Zusammen-
hang zwischen erlebter Gewalt in der Kindheit und Täterschaft, aber auch 
Viktimisierung in Haft (vgl. z.B. Bieneck und Pfeiffer 2012, S. 26). Es lohnt 
sich daher, einen Blick auf die Kindheitserfahrungen der InsassInnen zu 
werfen.  

Der überwiegende Teil der Befragten (87,9%) ist bei den Eltern bzw. zu-
mindest einem leiblichen Elternteil aufgewachsen, weitere 7,1% bei Ver-
wandten bzw. Bekannten und nur je 2,1% in einer Institution (Heim, WG 
etc.) bzw. einer Pflegefamilie.  

Was auf den ersten Blick nach weitgehend „geordneten“ Familienverhält-
nissen aussieht, ändert sich mit Blick auf die Gewalterfahrungen: Gewalt in 
der Kindheit (bis zum Alter von 16 Jahren), v.a. im Elternhaus, spielt eine 
beträchtliche Rolle.41 Jeweils mehr als ein Drittel gibt an, in der Kindheit 
einen lieblosen Umgang erlebt zu haben, eingeschüchtert oder terrorisiert 
worden zu sein. Jede zehnte Person berichtet von sexuellen Übergriffen (Be-
lästigung oder Gewalt), mehr als jede zweite von einer Form psychischer 
Gewalt. Dabei gibt jede zweite befragte Frau und jeder dritte Mann an, als 
Kind Vernachlässigung erfahren zu haben. Sehr weitreichend sind die Erfah-
rungen körperlicher Gewalt, die in irgendeiner Form drei von vier Befragten 
laut eigenen Angaben erlebt haben. Mehr als 40% haben sogar schwere kör-
perliche Gewalt erlebt.  

                                                        
41 Von den Personen, die angeben, Gewalt in der Kindheit erlebt zu haben, haben ca. 70% 

(zumindest auch) in der Familie Gewalt erlebt.  
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Abbildung 14: Gewalterfahrungen in der Kindheit: Kam es häufig, selten oder 
nie vor, dass ... (n=368–378) 

Vergleicht man geschlechtsspezifische Ausprägungen, zeigen sich bei den 
weiblichen Befragten signifikant mehr Erfahrungen sexueller Übergriffe42 
und Vernachlässigung43 – im Gegenzug haben diese etwas weniger körperli-
che Gewalt erlebt.  
  

                                                        
42 Chi2=10,0, p=0,002, Cramers V=0,164. 
43 Chi2=5,1, p=0,024, Cramers V=0,116. 
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Abbildung 15: Gewalt in der Kindheit nach Geschlecht 

 
Die Klassifizierung des Schweregrads von Gewalt ist dabei nicht unumstrit-
ten und relativ komplex: Die Schwere der Gewalt ist auch von der Häufig-
keit, den konkreten Folgen und dem subjektiven Erleben bestimmt (Kapella 
et al. 2011, S. 116ff.; Kapella und Cizek 2002). In Anlehnung an die weitrei-
chenden Auseinandersetzungen der österreichischen Prävalenzstudie zu Ge-
walt in der Familie (Kapella et al. 2011) wurde für die vorliegende Studie 
über die Gewaltformen hinweg folgende Unterscheidung angenommen: Die 
Items b (terrorisiert/eingeschüchtert), d (ernsthaft körperlich vernachlässigt), 
f (schwere körperliche Gewalt erlebt) und h (sexuell missbraucht) wurden als 
schwere, selbst erlebte Gewalt zusammengefasst.  

Zusätzlich ist die aktuelle Literatur dahingehend eindeutig, dass auch beo-
bachtete Gewalt unter Umständen als schwere psychische Gewalt zu klassifi-
zieren ist (Dlugosch 2010; Lamnek et al. 2012, S. 133f.). Entsprechend wur-
de in einem weiteren Schritt auch die Beobachtung von schwerer Gewalt in 
der Familie (d.h. Elternteil, Geschwister oder erweiterte Familie, wie z.B. 
Großeltern, Stiefelternteil etc. als Opfer) zur schweren (psychischen) Ge-
walterfahrung in der Kindheit gezählt. Im Vergleich der Daten zeigt sich, 
dass das Beobachten schwerer Gewalt meist mit dem eigenen Erleben schwe-
rer Gewalt einhergeht und sich durch die Berücksichtigung des Miterlebens 
schwerer Gewalt der Gesamtanteil nur geringfügig erhöht.  

Die Daten zeigen, dass Gewalt bereits als Normalität mit in Haft gebracht 
wird: Weit mehr als drei Viertel (81,3%) berichten von Gewalterfahrungen, 
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der Großteil (59,3%) von schwerer erlebter bzw. beobachteter Gewalt.44 We-
niger als ein Fünftel der Befragten (18,7%) hat weder selbst Gewalt in der 
Kindheit erlebt noch beobachtet.  

Vergleicht man die Gewalterfahrungen in der Kindheit mit der Gesamtbe-
völkerung (Kapella et al. 2011, S. 219), zeigt sich, dass Personen in Haft 
deutlich mehr schwere körperliche Gewalterfahrungen in ihrer Kindheit ma-
chen mussten.  

Abbildung 16: Körperliche Gewalt in der Kindheit – Vergleich Häftlings-
population und Gesamtbevölkerung 

 
Mehr als 40% der befragten Männer und Frauen haben selbst schwere kör-
perliche Gewalt in der Kindheit erlebt – ein ca. doppelt so hoher Wert wie in 
der allgemeinen Bevölkerung (Kapella et al. 2011, S. 219).45 Eine Studie in 
Deutschland zu Gewalt im Strafvollzug kommt zu ähnlich hohen Werten, 
wobei sich die Angaben zur Häufigkeit der erfahrenen Gewalt signifikant 
unterscheiden: Während die hier befragten Personen großteils angeben, 

                                                        
44 In dieser Gruppe (n=229) sind nur drei Personen, die selbst keine Gewalt erlebt haben, son-

dern ausschließlich schwere Gewalt beobachtet haben.  
45 Aufgrund unterschiedlicher Fragestellungen können nur die Werte in Bezug auf schwere 

körperliche Gewalt verglichen werden, da hier übereinstimmende Formulierungen vorlie-
gen. Die Prävalenzstudie fragt, ob die Person bis zum 16. Lebensjahr „schwerere körperli-
che Übergriffe, wie z.B. Schläge mit einem Gegenstand, verprügelt werden“ häufig, gele-
gentlich, selten, einmal oder nie erlebt hat (Kapella und Schröttle o.J., S. 58). In der aktuel-
len Studie wird gefragt, ob die Person öfters, vereinzelt oder nie „schwere körperliche Ge-
walt erlebt ha[t] (z.B. Schläge mit einem Gegenstand, verprügelt worden)“. In den Werten 
sind all jene umfasst, die andere Häufigkeiten als „nie“ angegeben haben.  
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schwere körperliche Gewalt öfters erlebt zu haben, wird in der deutschen 
Studie v.a. seltenes Erleben angegeben (Bieneck und Pfeiffer 2012, S. 26).46  

Annäherungsweise ist auch die Vernachlässigung in der Kindheit mit den 
Daten zur Gewaltprävalenz in der allgemeinen Bevölkerung vergleichbar.47 
Während in der Gesamtbevölkerung Vernachlässigung bei ca. jedem siebten 
Mann (14,0%) und jeder vierten Frau (23,8%) eine Rolle spielte (Kapella et 
al. 2011, S. 216), gibt jede zweite Insassin (51,2%) und jeder dritte Insasse 
(33,4%) an, in der Kindheit körperlich oder psychisch vernachlässigt worden 
zu sein.48 Auch für die Haftpopulation gilt, wie in anderen Forschungen be-
stätigt (ebd., S. 214), dass Gewaltformen häufig in Kombination auftreten: 
Fast zwei Drittel derer, die Gewalt in der Kindheit erlebt haben, berichten 
von mindestens zwei Gewaltformen.  

                                                        
46 Die Befragungsmethode unterscheidet sich dahingehend, dass in der deutschen Studie einzel-

ne Items abgefragt wurden, hier jedoch direkt nach schwerer körperlicher Gewalt unter Auf-
listung von Beispielen gefragt wurde.  

47 In der vorliegenden Studie wurde, gestützt durch Beispiele, getrennt nach psychischer und 
körperlicher Vernachlässigung gefragt: „Kam es häufig, selten oder nie vor, dass Sie see-
lisch bzw. psychisch vernachlässigt wurden (z.B. ignoriert und allein gelassen wurden, nicht 
getröstet wurden, niemand sich mit Ihnen beschäftigt hat etc.)“ bzw. „Kam es häufig, selten 
oder nie vor, dass Sie ernsthaft körperlich vernachlässigt wurden (z.B. nicht ausreichend 
Nahrung, Kleidung etc. bekommen, nicht vor Gefahren geschützt worden, keine medizini-
sche Versorgung bei Krankheit etc.)“. In der Prävalenzstudie zu Gewalterfahrungen in der 
allgemeinen Bevölkerung wurde gefragt ob die Person in ihrer Kindheit „körperliche oder 
seelische Vernachlässigung“ häufig, gelegentlich, selten oder nie erlebt hat, die Kategorie 
„einmal“ war als mögliche Antwort vorhanden, jedoch nicht in der Fragestellung integriert 
(Kapella und Schröttle o.J., S. 55). 

48 Gezählt wurden jeweils alle Angaben zu einer Kategorie außer „nie“.  
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ten in Drei- oder Vier-Personen Hafträumen untergebracht. In den gerichtli-
chen Gefangenenhäusern ist jeder Dritte (34,8%) in einem Haftraum mit 
mindestens drei weiteren Personen, jeder Sechste (16,1%) mit mindestens 
vier weiteren Personen. Befragte im Maßnahmenvollzug sind meist alleine 
untergebracht, ein Zehntel ist in Zwei-Personen-Hafträumen untergebracht. 
In der Stichprobe sind U-Häftlinge fast doppelt so oft wie Strafhäftlinge in 
großen Hafträumen (ab vier bzw. fünf Personen) untergebracht.  

Abbildung 18: Belag der Hafträume nach Haftform und Anstaltsart 

Signifikanzwerte für die Haftform: Chi2=37,6, p=0,000, Cramers V=0,221; für 
die Anstaltsart: Chi2=99,5, p=0,000, Cramers V=0,294.  

Im Fragebogen wurde abgefragt, mit wie vielen Personen sich der bzw. die 
Befragte einen Haftraum teilt und für wie viele Personen der Haftraum ei-
gentlich vorgesehen ist. Dabei zeigt sich, dass ca. jede sechste befragte Per-
son (15,0%) in einem überbelegten Haftraum untergebracht ist. Erkennbar 
sind signifikante Unterschiede nach Haftform und Anstaltsart:  
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Abbildung 22: Soziale Kontakte/Besuch nach Haftform und Anstaltsart  

 
Signifikanzwerte für die Haftform: Chi2=19,3, p=0,004, Cramers V=0,160; für 
die Anstaltsart Chi2=13,0, p=0,161, Cramers V=0,108. 
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Ergänzend dazu ist das Healthy-Prison-Konzept der WHO relevant, das 
inhaltlich enge Verbindungen zur Klimaforschung zeigt (Enggist et al. 2014, 
S. 24 ff.; Fuchs et al. 2019, S. 464f.). Damit ein Gefängnis als „gesund“ 
verstanden werden kann, erfordert es gemäß diesem Konzept „a safe and 
predictable environment where prisoners are treated with respect as individu-
als; where prisoners are purposefully occupied and are expected to improve 
themselves; and where prisoners are able to strengthen links with their fami-
lies and prepare themselves for release“ (Queensland Corrective Services 
2007, S. 2). Während baulichen Aspekten und Ausstattungsmerkmalen in der 
gängigen Klimadiskussion eher wenig Beachtung geschenkt wird (Guéridon 
und Suhling 2018, S. 241), werden diese im Healthy-Prison-Ansatz als Teil 
einer menschenwürdigen Behandlung der Häftlinge betrachtet und empirisch 
berücksichtigt (vgl. auch diesbezügliche Ausführungen in Kapitel III.7.3.1).  

Was die Messbarkeit der im Rahmen der Klimawahrnehmung relevanten 
Aspekte betrifft, sind mehrere, in unterschiedlichen Kontexten verwendete 
Skalen relevant. Mit über 100 Items umfasst die MQPL-Skala soziale 
Klimaaspekte im Detail und deckt dabei Dimensionen wie Respekt, Mensch-
lichkeit, Fairness, Ordnung und Sicherheit, persönliche Entwicklung, Macht 
und Autorität, Personal-Häftlingsbeziehung, soziale Beziehungen etc. ab 
(HM Prison Service 2010; Liebling et al. 2014, S. 361; Guéridon und 
Suhling 2018, S. 244). Weit reduzierter gestaltet sich die Skala des Essen-
CES (Essen Climate Evaluation Schema), die sich mit 17 reliablen Items auf 
drei Subskalen beschränkt: Zusammenhalt der Gefangenen, Sicherheitserle-
ben und Unterstützung durch Bedienstete (Schalast o.J.; Schalast et al. 2008; 
Day et al. 2011b; Tonkin 2016, S. 1394). Für Österreich wurden im Rahmen 
der IRKS-Studie „Modernes Management im Polizeianhaltewesen: Safe & 
Healthy Prisons“ (MOMA) in Anlehnung an die bekannten Klimaskalen, 
ergänzt durch zusätzliche Items Aspekte des Healthy Prison Ansatzes, vier 
Indizes generiert, die für die gegenständliche Untersuchung von Relevanz 
sind: Respekt, Ausstattung, Beschäftigungsmöglichkeiten und Stress (Fuchs 
et al. 2019, S. 464ff.).  

Während bestimmte objektive Bedingungen, die das Klima mitbeeinflus-
sen können, bereits an anderer Stelle über statistische Kennzahlen beschrie-
ben wurden (vgl. Kapitel I.1), wird an dieser Stelle der Fokus auf die subjek-
tive Klimawahrnehmung durch die Häftlinge selbst gelegt. Denn auch wenn, 
wie Suhling und Guéridon ausführen, Klima und Klimawahrnehmung nicht 
eins zu eins gleichgesetzt werden können, kann das Anstaltsklima nie direkt, 
sondern stets nur „über die Wahrnehmungen von ‚innen‘ (Perspektive der 
Bediensteten und/oder Inhaftierten) oder von ‚außen‘ (z.B. im Rahmen einer 
Begutachtung oder schon im Rahmen einer vorwissenschaftlichen Evaluation 
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Abbildung 23: Dimensionen zum „Sozialen Klima“  

 
Ein Überblick über den Zusammenhang zwischen der subjektiven Einschät-
zung des Klimas und möglichen Bedingungsfaktoren zeigt, dass Einschluss 
und Überbelag den größten Einfluss auf die Wahrnehmung des Anstaltskli-
mas und der Anhaltebedingungen haben:  
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Tabelle 9: Zusammenhänge der Dimensionen zum sozialen Klima mit 
Haftmerkmalen 

 

Haftform 
(U-Haft, 
Strafhaft, 

MNV) 

Anstaltsart 
(GGH, StVA, 

Jugend, 
Frauen) 

Über-
belag Einschluss 

Sicherheitsgefühl 
(n=378) 

0,202 0,375 0,007 0,011 

Wahrgenommenes Ge-
waltniveau und illegale 
Aktivitäten (n=291) 

0,047 0,001 0,014 0,037 

Überwachung und Kon-
trolle (n=356) 

0,734 0,052 0,242 0,254 

Professionalität und 
Legitimität des Regimes 
(n=341) 

0,989 0,136 0,100 0,039 

Respekt und Mensch-
lichkeit (n=341) 

0,183 0,538 0,000 0,012 

(Schlechte) Anhaltebe-
dingungen (n=352) 

0,072 0,051 0,000 0,000 

Sinnvolle Beschäftigung 
und Beziehungen 
(n=342) 

0,000 0,000 0,007 0,000 

Anspannung und Stress 
(n=378) 

0,014 0,096 0,000 0,000 

Notfallknopf (n=343) 0,378 0,141 0,027 0,144 

Angegeben ist jeweils der auf Basis des Chi2-Werts errechnete p-Wert, d.h. der 
Wert, der Auskunft über die Irrtumswahrscheinlichkeit gibt. Signifikante 
Zusammenhänge – d.h. bei denen die Irrtumswahrscheinlichkeit kleiner als 5% 
(p<0,05) ist, sind fett gedruckt.  

Es gilt also: Je stärker die InsassInnen von Überbelag der Hafträume und 
langen Einschlusszeiten betroffen sind, desto negativer bewerten sie das 
soziale Klima in der jeweiligen Anstalt. In Bezug auf die Anstaltsart bzw. 
Haftform zeigt sich, dass v.a. die Bewertungen der Dimension zu sinnvollen 
Beschäftigungen und Beziehungen in gerichtlichen Gefangenenhäusern und 
in U-Haft negativer sind als in Strafhaft; Stress und Anspannung werden in 
U-Haft tendenziell am stärksten wahrgenommen; das Konfliktpotenzial zeigt 
sich v.a. im Jugendstrafvollzug, wo Aussagen zum wahrgenommenen Ge-
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gen auf Angehörige bestimmter Nationalitäten oder Religionsgruppen. Mit 
knapp einem Fünftel der Nennungen rangiert die Angst vor dem Personal 
relativ weit oben: Häufig wird dieses allgemein benannt als „die Beamten“ 
oder „das Personal“, mehrfach aber werden auch einzelne, teilweise nament-
lich genannte Justizwachebeamte oder Gruppen – wie „die Beamten, die 
Ausländer besonders nicht mögen“ – genannt. Konkret stellen sich die nach-
träglich kategorisierten Antworten auf die offenen Fragen wie folgt dar: 

Abbildung 25: Ursachen der Angst (n=194) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abseits der oben genannten Items zum Sicherheitsgefühl wurde ein weiteres 
Item erhoben, das in diesem Zusammenhang relevant ist: Wird bei Bedarf in 
Notsituationen schnell reagiert? Auch wenn dies in der Mehrzahl der Situati-
onen der Fall ist, gibt mehr als ein Drittel (35,0%), an, dass dies weniger 
bzw. gar nicht zutreffe. 
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Abbildung 28: Personen, für die es gefährlicher ist (n=194) 

Ergebnisse der nachträglichen Kategorisierung der offenen Antworten zur 
Gruppe derer, für die es „gefährlicher als für andere“ ist. 
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3.5 Überwachung und Kontrolle  

Das Ausmaß an wahrgenommener Überwachung und Kontrolle wurde über 
die Zustimmung bzw. Ablehnung zu zwei Aussagen erfasst. Auch wenn – 
dem immanenten Charakter der Institution Gefängnis geschuldet – der Groß-
teil angibt, dass Überwachung und Kontrolle hoch sind, gibt dennoch ein 
gutes Viertel an, dass die Gefangenen (eher) wenig kontrolliert und über-
wacht werden, ein knappes Fünftel hat den Eindruck, dass es dem Personal 
(eher) egal sei, ob Häftlinge etwas Verbotenes tun.  

Abbildung 29: Überwachung und Kontrolle  

 
Betrachtet man die Teilstichproben, zeigt sich zur Haftform kein und zur 
Anstaltsart knapp kein signifikanter Zusammenhang (vgl. Tabelle 41 und 
Tabelle 42 im Anhang). 

Unterschiede zeigen sich jedoch zwischen einzelnen Anstalten (vgl. Ta-
belle 39 im Anhang): In der Frauenvollzugsanstalt ebenso wie im gerichtli-
chen Gefangenenhaus in Wiener Neustadt wird verhältnismäßig wenig Kon-
trolle und Überwachung wahrgenommen: Während in fast allen anderen 
Anstalten ca. drei Viertel bzw. mindestens zwei Drittel (eher) viel Überwa-
chung wahrnehmen, sind es im Frauenstrafvollzug nur 48,1%, in der JA 
Wiener Neustadt 56,7%. Der höchste Wert betrifft die JA Korneuburg – die 
Anstalt, die in nahezu allen Klimaaspekten am besten abschneidet, wird von 
87,2% der Befragten als Anstalt mit viel Kontrolle und Überwachung wahr-
genommen. Das Ausmaß des Einschlusses oder des Überbelags spielen hin-
gegen für die Bewertung des Kontrollregimes keine Rolle, die Zusammen-
hänge sind nicht signifikant (vgl. Tabelle 43 und Tabelle 44 im Anhang). 
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3.6 Professionalität und Legitimität des Regimes 

Folgt man den Ausführungen der Klimaforschung im Strafvollzug, stehen 
illegitime, unfaire und widersprüchliche, aber auch unmenschliche Behand-
lung mit dem Gewaltniveau in Haft in besonders engem Bezug, da diese zu 
Wut und Zorn, Entfremdung und damit eben vermehrt Gewalt führen können 
(Crewe und Liebling 2015; Auty und Liebling 2020; Fuchs et al. 2019). Das 
wahrgenommene Ausmaß an Professionalität und Legitimität des Regimes in 
den Justizanstalten wurde über drei Items abgefragt.  

Abbildung 30: Professionalität und Legitimität des Regimes  

 
Die Respektierung der Rechte der Häftlinge und eine faire Behandlung er-
scheinen eigentlich als Selbstverständlichkeit – dennoch geben mehr als ein 
Drittel (35,1%) an, dass sie den Eindruck haben, dass ihre Rechte (eher) 
nicht respektiert werden, bzw. sogar 39,5%, dass die Spielregeln weder klar 
sind noch für alle gleiche Gültigkeit haben. Gut jede/r vierte Befragte fühlt 
sich in der aktuellen Justizanstalt (eher) nicht fair behandelt.  

Dabei ist jedoch weder zur Haftform noch zur Anstaltsart ein signifikanter 
Zusammenhang feststellbar (vgl. Tabelle 41 und Tabelle 42 im Anhang). 
Signifikante Unterschiede bestehen jedoch zwischen den einzelnen Anstalten 
(vgl. Tabelle 39 im Anhang): So reicht der Anteil derer, die im Durchschnitt 
der Dimension zu Professionalität und Legitimität voll zustimmen, von 
20,8% bis zu 50,0% – mit dem niedrigsten Wert in der JA Hirtenberg, dem 
höchsten in der JA Korneuburg. Der Wert derer, die den Aussagen zu Profes-
sionalität und Legitimität gar nicht zustimmen können, rangiert je nach An-
stalt zwischen 2,9% (JA Gerasdorf) und 19,5% (JA Stein), d.h., dass in der 
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Abbildung 31: Respekt und Menschlichkeit  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Die mit * gekennzeichneten Aussagen wurden in der Ergebnisdarstellung 
umgedreht. Abgefragt wurde: „Das Personal behandelt uns Häftlinge häufig 
herablassend/von oben herab“ bzw. „Man kann dem Personal hier nicht trauen“ 
sowie „Hier interessiert es niemanden, wie es mir geht“.  

Mehr als drei Viertel der Befragten bewerten den Umgang zwischen Personal 
und Häftlingen in der Anstalt, in der sie befragt wurden, als (eher) gut. Nur 
knapp weniger geben an, dass es (eher) zutrifft, dass sie vom Personal be-
kommen, was sie brauchen. Im Gefängnis ist grundsätzlich von einer klaren 
Trennlinie zwischen Personal und InsassInnen auszugehen (Chong 2014, S. 
106ff.; Neubacher und Boxberg 2018, S. 195f.), was sich in der relativ hohen 
Zustimmung zur Aussage, man könne dem Personal hier nicht trauen, nie-
derschlägt. Jeder Dritte fühlt sich (eher) nicht wie ein Mensch behandelt und 
fast die Hälfte hat (eher) den Eindruck, dass sich niemand dafür interessiere, 
wie es ihm/ihr gehe. Dennoch stimmen überraschend viele Befragte der Aus-
sage zu, dass es einzelne MitarbeiterInnen gebe, mit denen sie offen über 
Probleme sprechen können. 
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Abbildung 32: (Schlechte) Anhaltebedingungen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zusammenhänge mit der Haftform sind nicht, mit dem Anstaltstypus knapp 
nicht, signifikant (vgl. Tabelle 41 und Tabelle 42 im Anhang).Vielmehr sind 
es die sehr anstaltsspezifischen Bedingungen, die zu einer großen Bandbreite 
an Bewertungen führen (vgl. Tabelle 39 im Anhang): So bewerten fast alle 
Befragten (97,3%) in der JA Korneuburg die Bedingungen (eher) positiv, in 
der JA Wien-Josefstadt sind dies nur 33,4%. Dass Letztere großen Sanie-
rungsbedarf hat, ist bekannt, wie auch von Seiten des ehemaligen Justizmi-
nisters Jabloner festgestellt wird:  

„Der derzeitige bauliche Zustand erfüllt nicht mehr die gesetzlichen Vorgaben 
an die organisatorische und technische Sicherheit, die Unterbringung, die Be-
schäftigungs-, Fortbildungs- und Freizeitmöglichkeiten sowie die ambulante 
Versorgung der Insassinnen und Insassen. Äußerst bedenklich ist, dass mittler-
weile auch den Anforderungen betreffend Brandschutz und Barrierefreiheit 
nicht mehr entsprochen wird“ (BMVRDJ 2019, S. 53) 

Unter den Strafvollzugsanstalten variiert der Wert (eher) positiver Anhalte-
bedingungen zwischen 72,4% (JA Wien Simmering und Stein) und 52,9% 
(JA Graz Karlau).  
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Erwartungsgemäß sind die Bewertungen von Personen in überbelegten 
Hafträumen fast dreimal schlechter als von Personen, die adäquat unterge-
bracht sind (70,6% vs. 25,5% bewerten die Bedingungen negativ – vgl. Ta-
belle 43 im Anhang). Ähnlich sind die Bewertungen in Abhängigkeit von der 
Einschlusszeit: 48,6% der im geschlossenen Vollzug Untergebrachten bewer-
ten diese negativ, im offenen Vollzug sind es 14,9% (vgl. Tabelle 44 im 
Anhang). 

3.9 Sinnvolle Beschäftigung und Beziehungen 

Aus der Zustimmung bzw. Ablehnung zu vier Aussagen ergibt sich der Index 
zu Möglichkeiten sinnvoller Beschäftigung bzw. Beziehungen. Insgesamt 
sieht nur ein Fünftel der Befragten ein völlig ausreichendes Angebot sinnvol-
ler Beschäftigungen in Haft. Ein Blick auf die Einzelitems zeigt, dass beson-
ders Sport- und Bewegungsmöglichkeiten, aber auch Bildungsangebote, 
schlecht bewertet werden, jeweils ca. jede/r Zweite ist hier (eher) nicht zu-
frieden.  

Abbildung 33: Sinnvolle Beschäftigung und Beziehungen  

Die mit * gekennzeichnete Aussage wurde in der Ergebnisdarstellung 
umgedreht. Abgefragt wurde „Hier wird es einem schwer gemacht den Kontakt 
zu Familie und Freunden zu halten“.  

Dabei sind hochsignifikante Zusammenhänge zur Anstaltsart, aber auch zur 
Haftform feststellbar (vgl. Tabelle 41 und Tabelle 42 im Anhang): Im Ju-
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trifft sehr zu  trifft eher zu  trifft weniger zu  trifft gar nicht zu 
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gendstrafvollzug ist die Zufriedenheit fast durchgängig vorhanden (97,1% 
stimmen den Aussagen voll bzw. eher zu), in den gerichtlichen Gefangenen-
häuser bewertet nicht einmal jede dritte Person (32,1%) die Angebote (eher) 
positiv. Der Blick auf die einzelnen Anstalten zeigt signifikante Unterschiede 
(vgl. Tabelle 39 im Anhang). In den gerichtlichen Gefangenenhäusern liegen 
die Werte, in denen den Aussagen zu sinnvoller Beschäftigung voll zuge-
stimmt werden, bei 0,0% (!), mit Ausnahme der JA Korneuburg, wo 36,8% 
Zustimmung bestehen. Auch unter den Strafvollzugsanstalten sind die Unter-
schiede beträchtlich, die besten Zufriedenheitswerte erreichen die JA Stein 
und Graz-Karlau (81,5% bzw. 67,7% stimmen hier voll bzw. eher zu), in der 
JA Hirtenberg sind es nur 31,9%.  

Ein Zusammenhang zeigt sich auch zur Haftform: Am positivsten werden 
die Angebote von Personen im Maßnahmenvollzug bewertet (80,0% voll 
bzw. eher zutreffend), am schlechtesten von U-Häftlingen (20,4% voll bzw. 
eher zutreffend). Im Strafvollzug äußert sich rund die Hälfte (eher) positiv. 
Weiters zeigt sich auch ein signifikanter Zusammenhang zwischen Überbe-
lag und der Bewertung der verfügbaren sinnvollen Beschäftigung und Bezie-
hungen: Personen in überbelegten Hafträumen stimmen den Aussagen zu 
67,9% (eher) nicht zu, während es bei den adäquat belegten Hafträumen nur 
44,6% sind (vgl. Tabelle 43 im Anhang). Da Überbelag in signifikantem 
Zusammenhang mit der Haftform bzw. der Anstaltsart steht (vgl. Kapitel 
III.2.2), liegt der Schluss nahe, dass sich hier die Bedingungen spezifischer 
Anstalten bzw. Anstaltsformen widerspiegeln. Das bedeutet, dass es womög-
lich weniger der Überbelag als solcher ist, der zu einer schlechten Bewertung 
der Beschäftigungsangebote führt, als die Anstalt bzw. Anstaltsform selbst. 
Dass Einschluss und die Bewertung der Beschäftigungsbedingungen signifi-
kante Zusammenhänge aufweisen (vgl. Tabelle 44 im Anhang), ist wenig 
verwunderlich – da Einschlusszeiten und Beschäftigung miteinander in Ver-
bindung stehen (vgl. auch Kapitel III.2.1).  

3.10 Anspannung und Stress  

Das Ausmaß von Anspannung und Stress wurde über zwei Items abgefragt. 
Dass das Leben in Haft (eher) Stress bedeutet, bestätigen mehr als zwei Drit-
tel der Befragten. Die Hälfte nimmt die Stimmung in der jeweiligen Justizan-
stalt als angespannt wahr.  
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Abbildung 34: Anspannung und Stress  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dabei spielt die Art der Anstalt keine Rolle dafür, ob Stress und Anspannung 
vermehrt wahrgenommen werden (vgl. Tabelle 42 im Anhang). Auch hier 
sind jedoch hochsignifikante Unterschiede zwischen einzelnen Anstalt fest-
stellbar (vgl. Tabelle 39 im Anhang): So hat die JA Korneuburg, als grund-
sätzlich klimatisch gut bewertete Anstalt, hier Zustimmungswerte bei nur 
einem Drittel, in den beiden gerichtlichen Gefangenenhäusern Wien-
Josefstadt und Innsbruck liegt die Bejahung von Stress und Anspannung 
hingegen bei ca. drei Vierteln (76,8% bzw. 73,5%), wobei in Innsbruck kei-
ne/r der Befragten angibt, dass hier gar kein Stress oder gar keine Anspan-
nung vorherrsche. Ein signifikanter Zusammenhang besteht auch zur Haft-
form (vgl. Tabelle 41 im Anhang): Unter den U-Häftlingen stimmen fast 
zwei Drittel (64,6%) Aussagen zu Anspannung und Stress voll bzw. eher zu, 
im Strafvollzug ist dies nur gut die Hälfte (55,9%) – etwas weniger Anspan-
nung und Stress empfinden Personen im Maßnahmenvollzug, nur 5,9% 
stimmen den Aussagen voll, 47,1% eher, 5,1% weniger und immerhin 41,2% 
gar nicht zu.  

Eindeutig gestresster und angespannter sind auch Personen in überbeleg-
ten Hafträumen: Während knapp jede/r Fünfte (18,2%) in adäquat belegten 
Hafträumen gar keine Anspannung bzw. Stress angibt, sind es bei Überbelag 
nur 3,6% (vgl. Tabelle 43 im Anhang). Wenig überraschend führt auch ein 
geschlossener Vollzug zu signifikant mehr Stress und Anspannung: Zwei 
von drei Befragten stimmen den Aussagen zu Stress und Anspannung voll 
bzw. eher zu – im offenen Vollzug ist dies nur jede zweite Person (vgl. Ta-
belle 44 im Anhang). 
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Rahmenbedingungen bzw. das soziale Klima können nicht nur als frustra-
tions- und aggressionsfördernd bzw. in letzter Konsequenz als gewalterhö-
hend verstanden werden, sondern zeigen auch einen Bezug zu struktureller 
Gewalt (Galtung 1975; Grant-Hayford und Scheyer 2016; Mayrhofer et al. 
2019, S. 45f.). Das strikte Kontrollregime in einer totalen Institution wie dem 
Gefängnis (Goffman 1973; Dollinger und Schmidt 2015) und die sogenann-
ten „Schmerzen des Freiheitsentzugs“ – d.h. der Verlust von Autonomie, 
Freiheit, Sicherheit, die Güterverknappung sowie der Mangel an heterosexu-
ellen Beziehungen (Sykes 2007 [1958], S. 63ff.) – schaffen Bedingungen, 
die per se im Bereich der strukturellen Gewalt zu verorten sind. Dabei ist 
strukturelle Gewalt als entpersonalisierte bzw. akteursindifferente Form von 
Gewalt zu verstehen, die „physische wie psychische Formen der Einschrän-
kung der freien Entfaltung der menschlichen Grundbedürfnisse“ (Grant-
Hayford und Scheyer 2016, S. 2) umfasst. Galtung spricht von struktureller 
Gewalt, „wenn Menschen so beeinflusst werden, dass ihre aktuelle somati-
sche und geistige Verwirklichung geringer ist als ihre potentielle Verwirkli-
chung“ (Galtung 1975, S. 9) – ein Befund, der im Haftkontext als system-
immanent zu verstehen ist.  

Auch die von Grant-Hayford und Scheyer angeführten Dimensionen zur 
Operationalisierung struktureller Gewalt – Marginalisierung, Penetration 
(d.h. erzwungene Internalisierung von Werten der herrschenden Gruppe), 
Segmentierung (i.S. von Informationsasymmetrie), Fragmentierung (i.S. 
auch von Entsolidarisierung) und unterlassene Hilfestellung, wirtschaftliche 
Ausbeutung sowie politische Unterdrückung (d.h. die Unmöglichkeit, Regeln 
zu beeinflussen) sind im Haftkontext weitgehend zutreffend (Grant-Hayford 
und Scheyer 2016).  

Aus einer menschenrechtlichen Perspektive müssten genau diese 
„Schmerzzufügungen“ durch die Haft an sich auf ein Mindestmaß reduziert 
werden, ja sollte sogar explizit ein Ausgleich geschaffen werden, indem die 
Haftbedingungen so humanisiert werden, dass sie möglichst wenig zusätzli-
che Gewalt- und Schmerzzufügung mit sich bringen, fordert der Menschen-
rechtsexperte im Interview (vgl. hierzu auch Referenzen zum Zugang in 
skandinavischen Ländern, Kapitel III.7.3.1).   

Dass die strukturellen Bedingungen bzw. die Wahrnehmung des Haftkli-
mas selbst als Gewalt und nicht „nur“ als Ursache direkter Gewalt erlebt 
werden, wird in den Gesprächen mit den Inhaftierten teils explizit angespro-
chen. Sowohl in den ergänzenden Gesprächen im Rahmen der quantitativen 
Fragebogenerhebung als auch in den qualitativen Interviews wurde deutlich, 
dass klimatische Verhältnisse bzw. institutionelle Bedingungen in einer be-
stimmten Ausprägung als Gewalt wahrgenommen werden, d.h. die Belastun-
gen mitunter so hoch sind, dass für diese das zumindest subjektiv gültige 
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Verständnis psychischer Gewalt anwendbar ist. Dies ist z.B. dann der Fall, 
wenn im Rahmen abgefragter Gewaltvorfälle immer wieder Situationen be-
schrieben werden, die die Bedingungen in bestimmten Bereichen, die Atmo-
sphäre auf bestimmten Abteilungen, die Willkür bzw. Intransparenz von 
Entscheidungen, fehlende Arbeit bzw. fehlender Sport etc. als weit belasten-
der werten als direkte Gewaltformen. So wurden beispielsweise kleinere 
Raufereien unter Jugendlichen beim Fußballspielen als weniger dramatisch 
eingestuft als die fehlenden Möglichkeiten, Sport zu machen, nicht nachvoll-
ziehbare Sanktionen als belastender als direkte Beschimpfungen (vgl. hierzu 
auch die Ausführungen zur subjektiven Definition psychischer Gewalt in 
Kapitel III.5.5.3).  

In den vertiefenden Gesprächen werden die Bedingungen in den Anstalten 
zum Teil als psychisch hoch belastend beschrieben und der Zusammenhang 
zu steigender Aggression expliziert: Ein befragter Strafgefangener überlegt 
im Gespräch, was ihn am meisten belaste und kommt zum Schluss:  

„Das monotone Leben, das immer wiederkehrende gleiche Essen (…) die psy-
chische Gewalt und das Mobbing (…) drückt schon schwer auf die Psyche. Al-
so man muss da selber schon sehr aktiv sein, dass man psychisch nicht unter-
geht. Dass du nicht rauskommst als psychisch geknickter Mann. Die Gefahr ist 
schon sehr hoch. Oder du kommst raus, so wie ich es bei anderen beobachte, 
aggressiver als vorher.“ (D14)  

Strukturelle Bedingungen werden teilweise als unmenschlich bezeichnet – 
dabei geht es auch um scheinbare Kleinigkeiten wie fehlenden Respekt, un-
zureichende Professionalität oder inadäquates Essen. Auf die Frage, wie die 
Rahmenbedingungen verändert werden müssten, um Übergriffe zu reduzie-
ren, formuliert ein Insasse den Wunsch, „eben einfach die Leute wie Men-
schen behandeln, nicht wie Nummer oder ich meine, ist wurscht, egal was 
wer getan hat, trotzdem ist es ein Mensch und kein Viech oder irgendwas“ 
(D7).  

Nicht nur fühlt sich gemäß den quantitativen Daten jede/r Dritte (eher) 
nicht wie ein Mensch behandelt (Kapitel III.3.7), auch in den vertiefenden 
Gesprächen zieht sich die Forderung, als Mensch und eben nicht als „Num-
mer“ oder „Viech“ behandelt zu werden, durch. Immer wieder führen Be-
fragte an, dass sie sich wie „Hunde“ oder „wie ein Tier“ behandelt oder weg-
gesperrt fühlen würden bzw. sich in Rahmenbedingungen befänden, in denen 
nicht mal Hunde gehalten werden würden; bestimmte Abteilungen seien so 
ausgestaltet, dass „aggressive Tiere gezüchtet“ (D14) würden (D2, D15, 
D14, D8, D6).  

Konkret sind es v.a. sechs Bereiche, in denen die Belastungen als beson-
ders hoch beschrieben wurden und die entweder direkt als Gewalt verstanden 
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Den Luxus von Duschen in Hafträumen hat nur gut jede/r zehnte Befragte 
(n=346). Ein Insasse nennt die sehr eingeschränkten Duschmöglichkeiten im 
Sommer „menschenunwürdig“; die Regelung, mindestens zweimal wöchent-
lich duschen zu dürfen (§ 42 Abs. 3 StVG), würde, so seine Aussage, auch 
im Sommer v.a. für Nichtbeschäftigte restriktiv und „brutal“ umgesetzt:  

„Im Sommer bei 40 Grad. Wie stickig, wie schwitzig, wie pickig man ist. Und 
wenn man da zweimal in der Woche duschen geht, viele nehmen das als men-
schenunwürdig auf. Das ist schrecklich sowas, wenn du nur zweimal in der 
Woche duschen gehen kannst.“ (D2)  

Eng mit den baulichen Bedingungen ist auch der Überbelag verbunden: 
Wenn sich „Stockbett auf Stockbett auf Stockbett“ (D2) befinde, sei dies 
belastend und führe zu Konflikten, meint der Befragte, der zu fünft in einer 
„Dreimannzelle“ untergebracht sei. Ein anderer Strafhäftling meint, „ge-
schätzte 15 Quadratmeter, für vier erwachsene Männer, ist ein Wahnsinn“ – 
und auch hier wird der Vergleich zu Tieren gezogen: „wenn du vier Hunde 
so einsperrst, die zerfleischen sich, ganz sicher“ (D8). Die räumliche Enge 
sei belastend, denn sie ermögliche es nicht, sich gegenseitig bzw. einer prob-
lematischen oder belastenden Situation aus dem Weg zu gehen, man sei 
ständig „mit etwas konfrontiert“ – unabhängig von der eigenen Beteiligung. 
Nicht nur die größere Wahrscheinlichkeit für Konflikte, sondern das Fehlen 
jeglicher Privatsphäre sei seelisch belastend:  

„Du kannst dir quasi die Hand halten beim Schlafen und die Toilette ist zwar 
durch eine Tür getrennt, aber durch sonst nichts. (…) Du hast niemals eine Pri-
vatsphäre und das jahrelang im schlimmsten Fall. Das sind schon so Sachen, 
das tut der Seele alles nicht gut. Diese langen Einschlusszeiten, das ist so weit 
weg von der Realität, das ist ein Wahnsinn alles. (…) [Das führt auch zu] Strei-
tereien irgendwie, wer hat das zusammengegessen, wer hat das ausgetrunken, 
warum rauchst du meinen Tabak und so? So Streitereien hat man dauernd, (…) 
diese räumliche Nähe, das tut das sicher noch fördern, klar.“ (D8)  

4.2 Einschlusszeiten und unzureichende Bewegung im Freien  

Lange Einschlusszeiten, von denen mehr als ein Drittel der im Rahmen der 
Fragebogenerhebung befragten Häftlinge betroffen ist (vgl. Kapitel III.2.1), 
und Einschränkungen des Aufenthalts im Freien (§ 43 StVG) sind weitere 
Aspekte, die in den vertiefenden Gesprächen mit Würdeverletzungen in Ver-
bindung gebracht wurden bzw. dazu führten, dass der Charakter des 
„Menschlichen“ in Frage gestellt werde: Ein Strafgefangener erkennt zwar 
an, dass Einschluss zu Beginn legitim sein könne, um die Gefangenen „ein 
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mehr Gewalt führen, der illegale Handel (und ggf. damit verbundene Gewalt-
formen) steige:  

„Die hauen sich sozusagen die Köpfe ein wegen einer Zigarette, auch wenn 
man da nur mehr einen Zug machen könnte, sie würden sich die Köpfe ein-
schlagen. (…) Da [Anm.: seit Einführung des Rauchverbots] hat sich einiges 
geändert, ja. Dass die Insassen viel unruhiger geworden sind, dass sie begon-
nen haben zu schmuggeln und solche Sachen.“ (D3)  

Ein Insasse beschreibt die Veränderungen im Jugendstrafvollzug angesichts 
des Rauchverbots und der eingeschränkten Fitnessmöglichkeiten:  

„Also jeder raucht hier (…) Es gibt früher Training hier, Fitnessraum, da konn-
ten wir unsere Aggressionen loslassen. Okay, wenn jemand nicht Fitness ge-
gangen ist, hat geraucht. (…) Und auf einmal kam diese Dings, Rauchverbot. 
Es wurde immer schlimmer, dann gab es mehr Schlägereien. Das wissen die 
auch alle hier. Und dann haben wir angefangen, Stummel zu suchen und mit 
Zeitungspapier zu drehen und zu rauchen. (…) Und dann haben sie uns Fitness-
raum weggenommen, keine Ahnung, warum. Die haben einfach alle Geräte 
weggenommen. (…) Jetzt stehen wir da ohne Tschick, ohne Fitnessraum, mit 
nichts da. Jetzt gibt es viele Schlägereien. (…) Seitdem das mit Rauchen und 
mit Fitness war, sind alle aggressiv drauf. Zum Beispiel, wenn man ein falsches 
Wort sagt, zucken sie gleich aus.“ (D1)  

Dass die Sportmöglichkeiten nicht ausreichend sind, bestätigten mehr als die 
Hälfte der Interviewten in der Fragebogenerhebung (vgl. Kapitel III.3.9) – 
eine hohe Zahl, wenn man die Wichtigkeit von Sport im Gefängnis mitbe-
denkt (Müller und Mutz 2019). Die fehlende Möglichkeit, Frustration zu 
kanalisieren, sich zu beruhigen oder sich über Sport auszupowern, führe 
dazu, dass er vermehrt auf Schlaftabletten zurückgreifen müsse, meint ein 
Insasse der Jugendstrafvollzugsanstalt. Ein anderer Insasse der gleichen An-
stalt spricht von einem „Teufelskreis“; seit die Sportmöglichkeiten einge-
schränkt seien, steige das Aggressionspegel; „Kiffen“ sei für ihn jetzt die 
Alternative zum Trainieren, „dass ich es aushalte im Kopf“ (D2). Gerade 
Sport sei ein notwendiges Ventil in Haft, erleichtere das Verarbeiten von 
Belastungen, meint auch ein Häftling eines gerichtlichen Gefangenenhauses:  

„Dadurch, dass man eingesperrt ist, dass man immer von den Beamten herum-
gescheucht wird wie ein Hund quasi und unterdrückt wird, und du weißt, du 
kannst nichts machen, das baut gleichzeitig deine Aggressionen auf (…) dann 
schaue ich, dass ich halt mein Ventil hab, wo ich trainieren gehen kann.“ (D15)  

4.4 Zu wenig sinnvolle Beschäftigung  

Als sehr belastend werden Bedingungen erlebt, in denen „die Leute 
her[kommen] und es passiert halt nichts“ (D8) – ein nicht unwesentlicher 
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Aspekt, wenn man berücksichtigt, dass ca. 40% angeben, dass nicht jede/r, 
der/die arbeiten will, auch arbeiten kann (vgl. Kapitel III.2.3 und III.3.9). 
Auch die Zahlen des Rechnungshofes bzw. des Justizministeriums stützen 
diesen Befund, wenn sie den Anteil der arbeitswilligen Häftlinge, die nicht 
beschäftigt werden können, für das Jahr 2018 auf durchschnittlich 44% 
schätzten (Rechnungshof 2020, S. 9). 

Ohne sinnvolle Beschäftigung oder Aktivierung läge man „den ganzen 
Tag im Bett (…) eine Vorstufe zum Sterben (…) wie so Zombies, Halbsterb-
liche“, meint ein Insasse in einem der vertiefenden Gespräche (D8). Er klagt 
über einen falsch verstandenen  

„Betreuungsvollzug (…) in Form von Tabletten ausgeben (…) Da passiert lei-
der nichts, außer dreimal am Tag Medikamentenausgabe (…) Was soll aus dem 
werden, wenn du dem irgendwelche schweren Medikamente gibst und das 
dreimal am Tag (…) Da gibt es leider kein Interesse, dass man dem entgegen-
tritt.“ (D8) 

Auch eine Insassin im Frauenstrafvollzug spricht von einem weit verbreite-
ten „Dahinvegetieren im Bett“ (D6), dem nichts entgegengesetzt werde, ein 
geregelter Tagesablauf für alle werde kaum gefördert. Ein Arbeitsplatz er-
scheint manchen als „Belohnung“, ein befragter Häftling spricht von absolut 
unzureichenden Bedingungen, v.a. in den Sommermonaten, bedingt durch 
Personalmangel:  

„Es war jetzt in den Urlaubsmonaten, ja das ist eigentlich schon im Mai losge-
gangen, im Juli, August sind die Betriebe sowieso teilweise dann in verschie-
denen Abständen gesperrt (…) wenn die Urlaubszeit anfängt (…) dann sind 
täglich eigentlich so zwischen fünf und sechs Betriebe zu gewesen. (…) von 
Mai bis Ende August (…) kriegen manche nur 50 Euro Hausgeld (…) v.a. was 
der Anstaltsleiter gemacht hat, der hat halt auch die Freitage jetzt gesperrt (…) 
beim Hausgeld merkst du einfach, was du kriegst, die fehlen einfach (…) und 
es kommt auch, hab ich das Gefühl, mehr zu Ausschreitungen und Schlägerei-
en, weil die Insassen natürlich unzufrieden sind, demotiviert sind, kein Geld 
haben, sich den Tabak nicht kaufen können oder dieses und jenes nicht kaufen 
können, illegale Sachen, die da herumgehen im ganzen Haus. Das merkt man 
schon.“ (D14)  

Arbeiten zu dürfen verbessert nicht nur die ökonomische Situation, sondern 
wird, wenn zugestanden, auch als „Beschäftigungstherapie“ (D2) wertge-
schätzt, um der Monotonie in Haft zu entkommen.  

4.5 Fehlender Respekt, Willkür und Intransparenz  

Manche Interviewte beklagen fehlenden Respekt, Willkür und intransparente 
Entscheidungen und empfinden diese Erfahrungen als (psychische) Gewalt 
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(siehe auch Kapitel III.5.5.3). Das Ausmaß der Kritik zeigen die Antworten 
der Fragebogenbefragung, bei der gut jede dritte Person angibt, sich nicht 
wie ein Mensch bzw. sich herablassend behandelt zu fühlen (Kapitel III.3.7) 
oder keine fairen, für alle gleich gültigen Spielregeln in der Anstalt erkennen 
zu können (Kapitel III.3.6). Dass der Umgangston in unterschiedlichen An-
stalten sehr divergiert, illustriert die Aussage eines Insassen mit Vorhafter-
fahrung, der aktuell in einer modernen, gut geführten Anstalt sitzt: Der Um-
gang hier sei im Vergleich zu anderen Anstalten „unnatürlich respektvoll“.  

Respektlosigkeit äußere sich mancherorts alleine schon im Tonfall der 
Bediensteten – dass Strukturen und Ordnung hergestellt und durchgesetzt 
werden müssen, wird dabei weniger in Frage gestellt, relevant sei aber die 
Art und Weise, wie dies geschehe. Ein Insasse kritisiert:  

„In die Durchsage schreit er immer rein und dann am Gang, wenn Einschluss 
ist, na, zuerst sagt er es durch, und wenn die Leute nicht gleich hupfen sofort, 
am Gang, schreit er alle zusammen, ‚schleicht’s euch in die Zelle, Einschluss 
hob i g’sogt‘ schreit richtig na. (...) da sag ich ganz ruhig ‚so, Einschluss meine 
Herren – sonst gibt’s keine Freizeit‘ zum Beispiel.“ (D15)  

Auch die nicht korrekte Ansprache per Du bzw. mit Nachnamen (ohne 
„Herr“ oder „Frau“ voranzustellen), entgegen der in § 22 Abs. 1 StVG for-
mulierten Regelung, dass Strafgefangene „mit Ruhe, Ernst und Festigkeit, 
gerecht sowie unter Achtung ihres Ehrgefühls und der Menschenwürde zu 
behandeln [sind]. Sie sind mit ‚Sie‘ und (…) mit ‚Herr‘ oder ‚Frau‘ und mit 
diesem Namen anzureden“ (§ 22 Abs. 1 StVG), belaste und entwerte: „Da 
komm ich mir richtig minderwertig vor, weil ich mir denke, warum, also 
warum wird jetzt du zu mir gesagt?“ (D6). Die Art des Umgangs schwächt 
den Selbstwert und zementiert die unterlegende Position der Häftlinge im 
System. Frustration und das Gefühl „du hast hier nichts zu melden“ (D1) 
werden als Folgen genannt. Nicht ernst genommen zu werden, d.h., dass 
Bitten, etwa um eine Vorführung zum Arzt oder um eine Verlegung, ohne 
Erklärungen nicht oder erst mit Verspätung nachgekommen werde, wird 
problematisiert. Eine Befragte erklärt der Interviewerin auf die Frage, was sie 
als Gewalt in Haft sehe, dass v.a. die Art und Weise des Umgangs eine Rolle 
spiele:  

„Es wird Ihnen den ganzen Tag nichts erspart bleiben. Ob das jetzt am Arbeits-
platz ist, der Beamte, der Sie nicht mit Sie anredet, ja? Ob das mit Kleinigkei-
ten ist, wo Sie schon anfangen abzuschalten. Oder ob es auf der Abteilung ist, 
wo man einfach zu weit geht. (…) [Zum Beispiel, Sie] räumen jetzt am Wo-
chenende den Schrank zusammen (...) Und dann räumt man Ihnen den ganzen 
Kasten aus und schmeißt Ihr sauberes Gewand am Boden und steigt drüber o-
der (…) verstehen Sie, waschen Sie ihr ganzes Gewand (...) Und jetzt nimmt 
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extrem viel“ (D8) Spielraum zugestanden werden würde, an Direktiven von 
Leitungsseite mangle es, in einer Anstalt wird der Leiter sogar zum „Früh-
stücksdirektor“ (D8) degradiert, er sei nicht präsent, sein Handeln nicht 
greifbar. Auch die Gewährung von Vergünstigungen, wie z.B. der Wechsel 
in den gelockerten Vollzug, erscheint den Befragten mehrfach nicht nach-
vollziehbar, man brauche dazu „Vitamin B“ bzw. es sei „Sympathiesache“ – 
auf etwas hinzuarbeiten, z.B. durch entsprechende Führung, erscheint dann 
schwierig (vgl. auch Crewe 2011a, S. 514).  

Auch wenn Aussagen der qualitativen Gespräche keinen Anspruch auf 
Repräsentativität erheben und Verallgemeinerungen unzulässig sind bzw. das 
Ausmaß der Belastungen nur in Zusammenschau mit den dargestellten quan-
titativen Ergebnissen bewertet werden kann, illustrieren die Aussagen die Art 
und Weise, wie Frustrationen, Unzufriedenheit, psychische Belastungen und 
in letzter Konsequenz Empfindungen struktureller Gewalt zustande kommen.  

Immer wieder wird auch von Kollektivstrafen berichtet, d.h., dass ganze 
Gruppen oder Abteilungen für das Verhalten anderer mitbestraft werden. 
Beispielsweise hätte eine Schlägerei im Spazierhof dazu geführt, dass der 
Sportraum über Monate für alle geschlossen geblieben sei. Dabei sind Kol-
lektivbestrafungen wohl oft auch das einzige Mittel, mehrere an einer Schlä-
gerei beteiligte Personen zu bestrafen, ohne deren individuelle Schuld fest-
stellen zu können – denn echte Aufklärung von Konflikten, in denen unter-
schiedliche Aussagen getätigt werden, ist im Kontext der Haft offenbar häu-
fig nicht möglich. Ein befragter Experte vermutet, dass jede menschen-
rechtswidrige, fairnessverletzende Bestrafung, wie eben Kollektivstrafen, 
von den Inhaftierten als Gewalt empfunden werden würde, und betont, wie 
wichtig es sei, Regelüberschreitungen in einer fairen Form und individuali-
siert zu ahnden. 

4.6 Fremdbestimmt und ausgeliefert 

Wenn mehr als ein Drittel der Befragten angibt, dass die Spielregeln in der 
Anstalt nicht klar seien bzw. nicht für alle gleich gelten würden (vgl. Kapitel 
III.3.6), verweist das auf eine nicht beeinflussbare Fremdbestimmung und 
wahrgenommene Willkür. Dass das Fehlen von Mitbestimmungsmöglichkei-
ten belastend sei, wird auch in den qualitativen Gesprächen ausgeführt: Man 
werde nicht gehört, sei komplett fremdbestimmt, „das tut halt dein Ego ganz 
schön zusammenstutzen. Das ist schon grauslig“ (D8). Mehrfach wird – 
sowohl im Rahmen der Fragebogenbefragung als auch im Rahmen der quali-
tativen Gespräche – die Belastung durch das Warten-gelassen-Werden ange-
sprochen: beim Arzt, für Termine bei Fachdiensten und in der Behandlung 
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von Ansuchen („11-er-Zettel“). Ein Befragter versucht, diese Bedingungen 
verständlich zu machen, er beschreibt seine Erfahrungen, dass immer wieder, 
egal wie subjektiv dringlich das Anliegen sei, mit „jaja, schauen wir mal“ 
reagiert werde, er hat den Eindruck, dass das „nur so eine Redewendung wie 
Servus“ sei, „das ist schon auch frustrierend, du wirst halt nicht ernst ge-
nommen“ (D8).  

Die Relevanz dieser fallspezifischen Beschreibung wird dadurch verstärkt, 
dass im Rahmen der Fragebogenbefragung jede/r Zweite meint, dass sich 
niemand dafür interessiere, wie es einem gehe (Kapitel III.3.7). Wie belas-
tend dieses Nicht-Interesse ist, zeigen auch die in den Nebengesprächen zur 
Fragebogenerhebung angeführten Beispiele zum Umgang mit Notfällen. Ein 
Insasse meint, „wenn was passiert, stirbt man“ – die Einschätzung basiert auf 
einem geschilderten Vorfall, bei dem ein Zellengenosse während des Nacht-
dienstes Herzprobleme hatte und der herbeigerufene Justizwachebeamte dem 
Befragten über die Sprechklappe Anweisungen zur Herzmassage gegeben 
habe, da es ihm aufgrund von Personalmangel nicht möglich gewesen sei, die 
Tür zu öffnen und den Rest der Abteilung unbeaufsichtigt zu lassen. Die 
quantitativen Erkenntnisse, gemäß denen mehr als ein Drittel den Eindruck 
hat, dass bei Drücken des Notfallknopfs weniger bzw. gar nicht schnell rea-
giert werde, verweisen auf eine ähnliche Tendenz (vgl. Kapitel III.3.3).  

In Zusammenschau der Evidenz aus den qualitativen Interviews mit den 
quantitativen Daten zum Klima bzw. zu den Bedingungen in Haft zeigt sich 
anschaulich, wie strukturelle Rahmenbedingungen als unmittelbare 
„Schmerzen des Freiheitsentzugs“ (Sykes 2007 [1958]; Crewe 2015, 2011a) 
wirken können. Dabei sind die Rahmenbedingungen und insbesondere auch 
die Ausgestaltung der Beziehung zwischen Personal und Häftlingen nicht nur 
mögliche Ursachen von Frustration, Aggression und tragen damit potenziell 
zur Gewaltspirale bei (Wolter und Boxberg 2016). Die Bedingungen der 
totalen Institution, damit verbundene Praktiken, die Selbstwert und Identität 
angreifen (Crewe 2011a:510; Goffman 1973), können, auch wenn sie im 
ersten Moment weniger sichtbar sind, gleichermaßen selbst als Gewalt wahr-
genommen werden, wie bereits Sykes es für „moderne“ Gefängnisse vor 
mehr als 60 Jahren beschrieb: 

„In examining the pains of imprisonment as they exist today, it is imperative 
that we go beyond the fact that severe bodily suffering has long since disap-
peared as a significant aspect of the custodians’ regime, leaving behind a resi-
due of apparently less acute hurts such as the loss of liberty, the deprivation of 
goods and services, the frustration of sexual desire, and so on. These depriva-
tions or frustrations of the modern prison may indeed be the acceptable or una-
voidable implications of imprisonment, but we must recognise the fact that 
they can be just as painful as the physical maltreatment which they have re-
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placed. (...) Such attacks on the psychological level are less easily seen than a 
sadistic beating, a pair of shackles on the floor, or the caged man on a tread-
mill, but the destruction of the psyche is no less fearful than bodily affliction.“ 
(Sykes 2007 [1958], S. 286) 
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5 GEWALTERFAHRUNGEN IN HAFT 

Gewalterfahrungen in Haft wurden in der vorliegenden Studie mittels Frage-
bogenerhebung, qualitativen Interviews und ergänzenden Daten aus Exper-
tInnen-Gesprächen, offiziellen Statistiken und einem Anstaltenfragebogen 
erhoben (vgl. Kapitel II). Für Aussagen zur Prävalenz, also wie oft Gewalter-
fahrungen in Haft vorkommen, ist v.a. die Auswertung der Fragebögen rele-
vant. Im Folgenden wird, nach einigen methodischen Vorbemerkungen, ein 
Überblick über die berichteten Gewalterfahrungen gegeben, danach erfolgt 
die detaillierte Beschreibung und Analyse getrennt nach Gewaltformen. In 
die vertiefenden Beschreibungen der Gewalterfahrungen fließen auch Infor-
mationen aus den qualitativen Interviews ein.  

Vorab wollen wir darauf hinweisen, dass die hier beschriebenen Gewalter-
fahrungen nicht alle als Gewalt im strafrechtlichen Sinn zu werten sind. Die 
Studie verwendet vielmehr den in der Forschung üblichen Gewaltbegriff: 
Über das Abfragen einer Vielzahl an einzelnen Items, über die ganz unter-
schiedliche Gewaltformen erfasst werden, die auch objektiv bzw. von allen 
nicht immer als Gewalt verstanden werden müssen, wird es erst möglich, 
Gewalt inhaltlich greifbar und auch vergleichbar zu machen (vgl. dazu auch 
die Literaturverweise im nachfolgenden Kapitel).   

5.1 Methodische Vorbemerkungen zur Erfassung der 
Gewaltprävalenz und -inzidenz 

Die Gewalterfahrungen der Inhaftierten wurden mit einem 25-seitigen Fra-
gebogen in persönlichen Gesprächen abgefragt. Dazu wurden Itembatterien 
benutzt, die das Vorkommen einzelner Gewaltformen bzw. konkreter Situa-
tionen beinhalteten. Die Inhalte und Formulierungen orientierten sich dabei 
an den im deutschsprachigen Kontext durchgeführten Forschungen zu Ge-
walt im häuslichen Bereich (v.a. österreichische Gewaltprävalenzstudie vgl. 
Kapella et al. 2011) bzw. gegen Menschen mit Behinderungen (Mayrhofer et 
al. 2019) sowie spezifisch zu Gewalt in Haft (u.a. des Kriminologischen 
Forschungsinstituts Niedersachsen, vgl. Bieneck und Pfeiffer 2012; Baier 
und Bergmann 2013). Wie in diesen Referenzstudien bzw. den dort verwen-
deten Fragebögen wurde auch in der vorliegenden Studie auf gängige getes-
tete Skalen, v.a. auf die im Zusammenhang mit der Erforschung häuslicher 
Gewalt entwickelte Conflict Tactic Scale (CTS) (Straus 1979; Straus et al. 
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1996) sowie auf die in der Bullying-Forschung im Haftkontext angewandten 
(revidierten) Direct and Indirect Prisoner behaviour Checklist – Scaled versi-
on (DIPC-Scaled) (Ireland und Ireland 2008; Ireland 2005, 1999) Bezug 
genommen. Aus der Heterogenität der Haftpopulation resultierende sprach- 
und bildungsbezogene Kommunikationshürden (vgl. auch Müller und 
Schröttle 2004, S. 5) erforderten eine weitere Adaptierung der Items bzw. 
eine Annäherung der Formulierungen an eine einfache Sprache (vgl. auch 
Kapitel II).  

Die im Rahmen der Fragebogenerhebung geschilderten Gewaltvorfälle 
wurden ausschließlich anonym erhoben und ausgewertet und nicht weiter 
recherchiert oder gar verifiziert/falsifiziert. Die Daten beruhen somit aus-
schließlich auf den Selbstauskünften der Befragten. So ist nicht auszuschlie-
ßen, dass jemand beispielsweise Misshandlungsvorwürfe gegen das Personal 
erhebt, die bei weiterer Prüfung als Fälle von legitimem, unmittelbarem 
Zwang einzustufen wären. Das führt zu einem nicht quantifizierbaren Grad 
an Überberichterstattung von Vorfällen. Zugleich besteht aber auch ein – 
ebenfalls nicht genau bezifferbarer – Grad an Unterberichterstattung, d.h., 
dass Vorfälle gegenüber den InterviewerInnen nicht erzählt wurden, weil es 
in Haft vielfach schwerfällt, über Gewalterfahrungen zu sprechen und sich 
als Opfer erkennen zu geben (vgl. dazu Kapitel II).  

In der Erfassung von Gewalt stand die Betroffenenperspektive im Mittel-
punkt. Situationen, in denen die Befragten vorrangig als Täter involviert 
waren, wurden an dieser Stelle nicht explizit abgefragt (vgl. dazu Kapitel 
III.5.9.4) – d.h., die Befragten wurden, unabhängig von einer ggf. in der 
konkreten Situation existenten Verknüpfung zwischen Täter- und Opfer-
schaft (u.a. Neubacher und Boxberg 2018, S. 197ff.; Bereswill 2004a, S. 
102), als Betroffene adressiert. Dabei wurde explizit nach Vorfällen durch 
Mithäftlinge und/oder durch das Personal gefragt (vgl. Kapitel III).  

Auf einer allgemeinen Ebene wurde zwischen psychischer, körperlicher 
und sexueller Gewalt unterschieden (Kaselitz und Lercher 2002, S. 11; 
Lamnek et al. 2012, S. 114ff.; Kapella et al. 2011). Diebstahl bzw. Sachbe-
schädigung, als Übergriff an der Schnittstelle zu psychischer Gewalt und 
Gewalt gegen Sachen, wurden über ein zusätzliches Item erfasst. Dieses wird 
gesondert dargestellt (siehe Kapitel III.5.4) und ist in der weiterführenden 
Auswertung ausgeklammert.  

Über die Frage nach der Häufigkeit bzw. der zeitlichen Einordnung der 
Vorfälle – erfasst über die Kategorien „öfter“, „selten“ oder „nie“ sowie die 
Frage, ob ein bestimmter Vorfall (auch) in den letzten drei Monaten passiert 
sei – wurden rezente Vorfälle und die Inzidenz, d.h. die Häufigkeit der Ge-
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5.5 Psychische Gewalterfahrungen in Haft 

Die unterschiedlichen Ausprägungen psychischer Gewalt wurden über nach-
folgende Items erhoben und mit der Formulierung: „Ist es Ihnen hier in die-
ser JA schon passiert, dass …“ eingeleitet:  

Tabelle 12: Übersicht über die abgefragten Items psychischer Gewalt (schwere 
Gewaltformen grau unterlegt)  

a) … jemand Sie wiederholt beleidigt, eingeschüchtert oder aggressiv angeschrien 
hat? 

b) … jemand Sie auf verletzende Art lächerlich gemacht, abgewertet oder fertig 
gemacht hat?  

c) ... man Sie wegen Ihrer Herkunft, Hautfarbe, Religion oder politischen Überzeu-
gung o.Ä. beschimpft oder beleidigt hat? 

d) ... Sie wegen Ihrer Straftat (Verurteilung/Delikt) schlecht behandelt wurden? 

e) … jemand Sie bedroht hat oder Ihnen Angst gemacht hat? 

f) … Sie von jemandem verfolgt oder gestalkt wurden? 

g) … jemand Sie erpresst hat/zu etwas gezwungen hat, das Sie nicht wollten? 

h) ...jemand Sie verleumdet/Lügen über Sie erzählt hat oder systematisch bei ande-
ren schlecht gemacht hat? 

i) ...Ihnen ernsthaft gedroht wurde, Sie körperlich anzugreifen oder zu verletzen 
oder sogar, Sie umzubringen 

j) … jemand Sie in anderer Weise seelisch/psychisch verletzt hat? Wie? 
______________________ 

 
Die abgefragten Vorfälle umfassen dabei sehr unterschiedliche Formen psy-
chischer Gewalt und entsprechen dem in der Forschung breit verwendeten 
Gewaltbegriff (u.a.: Kaselitz und Lercher 2002, S. 11; Kapella et al. 2011; 
Kapella und Schröttle o.J.; Mayrhofer et al. 2019). Einschätzung und Bewer-
tung ein und derselben Situation sind, auch abhängig vom Geschlecht und 
dem situativen Kontext, individuell sehr verschieden (Kapella et al. 2011, S. 
84ff.). So können z.B. rassistische Übergriffe für eine Person aufgrund des 
ständigen Erlebens dieser Abwertung „gewöhnlich“ und nicht weiter belas-
tend erscheinen, andere erleben bereits eine implizite Anspielung als bedroh-
lich. Ähnlich kann ein rauer Ton als Teil des normalen Gefängnisalltags 
interpretiert oder aber als aggressives Anschreien bzw. belastende Abwer-
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5.5.2 Prävalenz und Inzidenz psychischer Gewalt – Aktuelle  
Anstalt  

Um die Prävalenz und im Anschluss daran auch die Bedingungen von Ge-
walt (vgl. Kapitel III.5.10 und III.5.11 sowie Kapitel III.7) besser verstehen 
zu können, ist v.a. die berichtete Gewalt in der aktuellen Anstalt (in der die 
Befragung stattfand) relevant. Da hier einerseits nicht die gesamte Haftzeit 
umfasst ist, aber ggf. auch Erzählhemmnisse vorherrschen, liegen die Werte 
hier unter den für die Haftzeitprävalenz genannten Werten: Zwei Drittel 
(64,2%, KI zwischen 59,4% und 69,0%) der Befragten berichten von min-
destens einem Vorfall psychischer Gewalt in der aktuellen Anstalt (zur Haft-
dauer in der aktuellen Anstalt: vgl. Abbildung 3).  

Mehr als jede/r Vierte (26,7%, KI zwischen 22,3% und 31,1%) berichtet 
von mindestens einem schweren Vorfall, 8,8% erklären (KI zwischen 6,0% 
und 11,6%), eine oder mehrere Situationen schwerer Gewalt öfters erlebt zu 
haben. Nimmt man nur die letzten drei Monate in den Blick (rezente psychi-
sche Gewalt), ist es knapp die Hälfte (46,9%, KI zwischen 41,9% und 
51,9%), die mindestens einen Vorfall psychischer Gewalt, und 14,8% (KI 
zwischen 11,3 und 18,5%), die von mindestens einem rezenten schweren 
Vorfall berichten (vgl. Tabelle 47 im Anhang). 

Abbildung 37: Überblick: (Schwere) psychische Gewalt (aktuelle Anstalt) 
(n=386) 

 
Rezent heißt innerhalb der letzten drei Monate. Die beidseitig begrenzten 
schwarzen Striche geben die Konfidenzintervalle (KI) an, mit einer 95%igen 
Wahrscheinlichkeit liegt der tatsächliche Wert in der Grundgesamtheit zwischen 
den Begrenzungen.  
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Abbildung 39: (Schwere) psychische Gewalt nach Anstaltsart (aktuelle Anstalt) 

Die beidseitig begrenzten schwarzen Striche geben die Konfidenzintervalle (KI) 
an, mit einer 95%igen Wahrscheinlichkeit liegt der tatsächliche Wert in der 
Grundgesamtheit zwischen den Begrenzungen.  

Im Vergleich der Haftformen (U-Haft, Strafhaft, Maßnahmenvollzug) zeigen 
sich in Bezug auf die Gesamtprävalenz psychischer Gewalt keine signifikan-
ten Unterschiede, mit einer Ausnahme: 8,2% der Strafgefangenen berichten 
von mehrfacher schwerer psychischer Viktimisierung in der aktuellen An-
stalt. Im Maßnahmenvollzug liegt dieser Wert mit 38,9% sehr viel höher, 
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seelisch verletzt/bedroht/erpresst etc. wurden“. Dabei gaben insgesamt zwei 
Drittel der Befragten einen solchen Vorfall zu Protokoll, wobei sich diese 
v.a. auf rezente Fälle bezogen – gut 90% dieser Vorfälle fanden zwischen 
2016 und dem Interviewzeitpunkt (Frühling 2019) statt (vgl. Tabelle 50 im 
Anhang). 

Dass sich diese Ausführungen nicht immer auf objektiv „schwere“ psychi-
sche Gewaltvorfälle beziehen, resultiert aus der Tatsache, dass es uns weni-
ger um die Kategorisierung als schwere psychische Gewalt ging, sondern um 
die detaillierte Schilderung einzelner Vorfälle mit ihren Bedingungen und 
Konsequenzen. Berichtete eine Person nur von einem solchen Vorfall, baten 
wir um die Schilderung des Erlebnisses, gab es mehrere Vorfälle, baten wir 
um die Schilderung des subjektiv bzw. relativ schwersten Vorfalls (vgl. hier-
zu auch die Ausführungen in Kapitel III.5.1).   
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Beleidigungen und Beschimpfungen aufgrund von Herkunft, Hautfarbe, Religion, 
politische Überzeugung  

Ob etwas als rassistische Beleidigung klassifiziert wird oder nicht, scheint 
auch mit den bisher gemachten Erfahrungen zusammenzuhängen, d.h. damit, 
inwiefern jemand im Alltag v.a. auch außerhalb der Haft an solche Übergrif-
fe „gewohnt“ ist.  

Erzählt wurden hier vermehrt, wenn auch nicht ausschließlich, Beleidi-
gungen und Beschimpfungen durch das Personal, wobei hier mehrfach auch 
die islamische Religionszugehörigkeit eine Rolle spielt. Neben explizit ras-
sistischen Beschimpfungen, wie „Scheiß-Muslim“ oder „Ausländer“, zyni-
schen Bemerkungen, als unpassend erachteten Witzen und Belustigungen, 
Unhöflichkeiten, absichtlichem Warten-gelassen-Werden und Respektlosig-
keit wird das Vorenthalten von Vergünstigen oder aber auch von alltäglichen 
Dingen (Telefonate, Arbeit, Essen), meist in Zusammenhang mit einem ex-
pliziten Verweis auf die Herkunft, angesprochen.  

In den vertiefenden Gesprächen wird auch das Vorenthalten oder die 
Schlechterbehandlung aufgrund der Herkunft auch als „versteckter Rassis-
mus“ (D7) beschrieben. Ein Österreicher afrikanischer Herkunft beschreibt 
dabei als Beispiel folgende Situation: Als sich ein Mithäftling beim Justiz-
wachebeamten für den gewährten Ausgang bedankte, habe dieser geantwor-
tet, „ja, du bist ja unsereiner, ein Leiwander, da kann man schon mehr ma-
chen oder sich für dich einsetzen“. Übrig blieb für den Befragten die Frage 
„und was bin ich, ein Arschloch?“ (D7). Weiterführend meint er, dass bei 
illegalen Aktivitäten (wie Handybesitz) bei österreichischen Staatsangehöri-
gen eher weggeschaut werde und speziell bei Schwarzen oder „Ausländern“ 
die Sanktionen härter seien: „Das ist eben, weil wir sind Ausländer, scheiß 
drauf. Und beim Österreicher, der [Beamte] ist reingekommen, der hat [das 
Handy] gesehen (…) hat sich umgedreht und ist wieder gegangen“ (D7). 

Benachteiligungen und Beschimpfungen von Nicht-ÖsterreicherInnen 
werden dabei nicht nur von den Betroffenen thematisiert: So wird von einem 
Österreicher angemerkt, dass „Araber und Schwarze (…) wie Dreck behan-
delt werden“ und ein interviewter Österreicher beschreibt seine Wahrneh-
mung des Verhaltens des Personals gegenüber „Ausländern“:  

„Bei den Ausländern [gibt es] zum Beispiel sehr viel ‚Schleich die eini, du 
scheiß Russ‘ (...) und ja wenn ein Ausländer nur fragt, wenn der fragt und das 
zweite Mal anläutet und fragt kann ich eine Zahnschmerztablette ‚I hab da letz-
tens scho g’sagt, dass i mi drum kümmer’, wartet aber schon seit vier Stunden, 
hat wirklich so eine Backe und schimpft ihn halt extrem, na. Haut ihm die Tür 
zu, stoßt die Leute rein, lauter so Scheiß (…). Und die was überhaupt fast 
nichts verstehen, werden sowieso geschimpft bis zum Gehtnichtmehr. Da gibt 
es keine Grenzen. (…) Manche, das merkst richtig, manchen gefällt das richtig, 
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Mit Bezug auf das Personal werden Androhungen von Gewalt, aber auch 
Begünstigungen bzw. Ansprüche vorzuenthalten, beschrieben. Als (ange-
nommene) Ursachen werden Situationen genannt, in denen man Ansprüche, 
Rechte oder eine bestimmte Behandlung einfordere oder Situationen, in de-
nen ein (vermeintliches) Fehlverhalten von Insassenseite stattgefunden habe, 
etwa die Verweigerung, eine Ordnungsstrafe zu unterschreiben oder das 
Nichtmelden von (meldepflichtigen) Vorfällen etc.  

Erpressungen  

Von den sechs Detailschilderungen zu dieser Gewaltform stehen zwei Vor-
fälle in Zusammenhang mit dem Personal, wobei eine Schnittstelle zu ernied-
rigender, abwertender Behandlung erkennbar ist. Erpressungen durch Mit-
häftlinge stehen in der Regel mit Schulden, Geld oder „Geschäften“ in Zu-
sammenhang. Auch in den qualitativen Interviews werden Geld, Tabak und 
der Zugang bzw. Besitz von Telefonen als Ziele von Erpressungen genannt. 
Ein hafterfahrener Insasse meint, dass gerade Schwächere und Jüngere, die 
aus einem ökonomisch besser gestellten Umfeld kommen, hier besonders 
betroffen seien:  

„Besonders gefährdet sind so 20- bis 25-Jährige. Die kommen aus (…) eini-
germaßen begüterten Elternhäusern oder so und die lügen dann ihre Eltern 
permanent an oder outen sich so ein bisschen und die nutzen das halt grauslig 
aus. (…) die können sich vielleicht mit Hilfe oder dank ihrer Eltern leisten, 2, 
3, 4, 500er im Monat aufzustellen und die wandern dann halt eins zu eins zu 
diesen schlechten Menschen, die was dich halt erpressen. (…) [Es geht] nur um 
Geld. Oder halt vielleicht so Sachen wie Telefone.“ (D8)  

Eine interviewte Expertin, die als Mitarbeiterin des Psychologischen Diens-
tes viel Wissen über in Haft stattfindende Gewalt hat, weist darauf hin, dass 
es in offeneren Justizanstalten, in denen viel Ausgang und Freigang geneh-
migt werde, auch mehr Erpressung gebe – dass etwa jene, die die Anstalt 
verlassen dürfen, unter Androhung von Gewalt dazu gezwungen würden, 
anderen etwas vom Ausgang mitzubringen.  

Verleumdungen   

Vorfälle dieser Art gehen v.a. von Mithäftlingen aus. Als besonders belas-
tend wird die fehlende Bereitschaft des Personals, (falsche) Beschuldigungen 
aufzuklären, genannt. Verdachtsmomenten bzw. Anschuldigungen, wie z.B. 
das Schlagen eines Mithäftlings oder Sachbeschädigung, werde zu wenig 
oder gar nicht nachgegangen. Auf der Basis einer Verleumdung würden zum 
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Teil weitreichende Sanktionen gesetzt, etwa die Verlegung in den geschlos-
senen Vollzug oder die Nicht-Genehmigung von Ausgängen. Verleumdun-
gen bzw. Lügen stehen auch in Zusammenhang mit (vermeintlichen) Delik-
ten (Verleumdungen als Sexualstraftäter, Angehöriger einer terroristischen 
Vereinigung), der Stereotypisierung als „Drogenabhängige“ oder „Aidskran-
ke“ oder mit (falschen) Anschuldigungen, Straftaten in Haft (Diebstahl, Dro-
hung) begangen zu haben. Auch genannt wird der Vorwurf, jemanden verra-
ten zu haben (d.h. die falsche Beschuldigung als „Wamser“ – vgl. Kapitel 
III.7.1.3). Mehrfach wird auf die Alltäglichkeit der Verleumdung verwiesen, 
es sei etwas, das „passiert immer wieder“, ja sogar „jedem Zweiten“, oft mit 
weitreichenden Folgen. 

In den qualitativen Interviews wird Verleumdung auch mit der Herkunft 
bzw. Hautfarbe und der daraus resultierenden benachteiligten Position in 
Verbindung gebracht (vgl. dazu die Ausführungen weiter oben im Text). Ein 
Österreicher afrikanischer Herkunft erzählt, wie er durch zwei Mitinsassen 
zu Unrecht des Suchtmittelhandels und des Handybesitzes bezichtigt worden 
sei:  

„In der Zeit, wo ich immer trainieren gegangen bin, sind die halt in meine Zelle 
rein und haben mir Tabak gestohlen. Und irgendwann halt bin ich denen drauf-
gekommen. Dann hat es dann Spannung gegeben. Und ja, und dann ist es los-
gegangen, haben sie versucht mir immer Steine (…) in den Weg zu legen. Sind 
sie zum Beamten gegangen, haben halt erzählt, dass ich, ja, Tabletten transpor-
tieren tu, obwohl das nicht gestimmt hat. Und dann, dass ich ein Handy besitze, 
ist meine Zelle total zerlegt worden. Und eben, irgendwie dann war ich so weit, 
dass ich gesagt habe, aus, ich, weil das geht dann so weit, dass, weil der eben, 
der N., der hat sich sehr gut mit den Beamten verstanden, weil er Österreicher 
war und der T. auch. Dann habe ich gesagt, nein, diese Zweiklassenpolitik 
spiele ich nicht mehr mit.“ (D7)  

Die hier geschilderte Verleumdung wird als Teil einer mehrschichtigen Dis-
kriminierung dargestellt und steht für den Insassen mit seiner Position in der 
Anstalt, aber auch seiner Herkunft und Hautfarbe in Zusammenhang: Die 
Verleumdung bei den Beamten, die eigentlich dem subkulturellen Verbot des 
„Wamsens“ widerspricht, war laut dem Befragten möglich, weil er selbst 
nicht Österreicher (und schwarz) sei und die Verleumder aufgrund ihrer 
Staatsangehörigkeit ein Nahverhältnis zum Personal gehabt hätten (vgl. auch 
die obigen Schilderungen zu rassistischen Übergriffen).  
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annähernde Übereinstimmung: Verleumdung, Einschüchterungen und Demü-
tigungen werden am häufigsten genannt (vgl. Tabelle 51 im Anhang). 

Tabelle 13 auf der nächsten Seite gibt einen Überblick.  
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Tabelle 13: Vergleichswerte psychische Gewalt im Überblick  

Studie 
Zielgruppe, me-

thodische Anmer-
kungen 

Psychische 
Gewalt-

form 

Prävalenzra-
te 

Vergleichs-
wert JA 

Österreich 
Österr. Prä-
valenzstudie 
(Kapella et 
al. 2011) 

Gesamtbevölke-
rung 
 

psychische 
Gewalt 
gesamt 

Frauen: 41% 
Männer: 32% 

(3 Jahre) 

Frauen: 57% 
Männer: 

46% 
(3 Monate) 

KFN (Baier 
et al. 2012) 

Männer, Jugend, 
Frauen 
nur Mithäftlinge 

Bedrohung 36% 
(4 Wochen) 

26% 
(3 Monate) 

Ernst (2008) deutschsprachige 
erwachsene Män-
ner 
nur Mithäftlinge 

Bedrohung 23% 
(6 Monate) 

25% 
(aktuelle 

Haft) 
21% 

(6 Monate) 
Universität 
zu Köln 
(Görgen et 
al. 2015) 

Männer im Ju-
gendstrafvollzug 
(16 bis 24 Jahre)  
nur Mithäftlinge 

psychische 
Gewalt 
gesamt 

64–74% 
(3 Monate) 

51–61% 
(3 Monate) 

Frauen im 
Strafvollzug 
(Müller und 
Schröttle 
2004) 

Frauen  
inkl. durch Perso-
nal 

psychische 
Gewalt 
gesamt 

58% (aktuelle 
Haft) 

76% 
(aktuelle 

Haft) 

MOMA 
(Fuchs 2018; 
Fuchs et al. 
2019) 

Männer und Frau-
en in Polizeianhal-
tezentren  
inkl. durch Perso-
nal 

Bedrohung 
und Be-

schimpfung 

Mithäftlinge: 
21% 

Personal: 29% 
(aktuelle Haft) 

Mithäftlinge: 
47% 

Personal: 
33% 

(aktuelle 
Haft) 

Mayrhofer et 
al. (2019) 

Männer und Frau-
en im Maßnah-
menvollzug  
Alle Täterschaften 

psychische 
Gewalt 
gesamt 

74% (3 Jahre, 
auch außer-

halb der Haft) 

67% 
(3 Monate) 
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5.5.5 Zusammenfassung – psychische Gewalt in Haft  

Definitionen psychischer Gewalt und Grenzziehungen zu (einfachen) Belas-
tungen sind grundsätzlich, aber gerade auch in Haft stark subjektiv und kaum 
objektivierbar. Um die Gewaltform erfassen zu können, wurde auf eine all-
gemein übliche, d.h. auch in vergleichbaren Studien verwendete, Definition 
psychischer Gewalt zurückgegriffen. Wie die Ausführungen dieses Kapitels 
zeigen, ist es wesentlich, Situationen, die subjektiv als psychische Gewalt 
erachtet werden, gerade in Haft ernst zu nehmen. Subjektiv wahrgenommene 
psychische Gewalt führt in jedem Fall zu Belastungen, wodurch das Eskala-
tionspotenzial bei Konflikten steigt und weitere (auch körperliche) Übergrif-
fe wahrscheinlicher werden (vgl. Kapitel III.7.2). Gleichzeitig sinkt die 
Frustrationstoleranz, die Gewaltbereitschaft der ursprünglichen Opfer psy-
chischer Gewalt kann steigen, die Gewaltspirale wird genährt. Schwere psy-
chische Gewalt wie Erpressung oder gefährliche Drohung kann zudem un-
mittelbare schwere negative Folgen nach sich ziehen. 

Die Relevanz psychischer Gewalt in Haft zeigt sich durch sehr hohe Prä-
valenzraten: Drei von vier Befragten berichten von mindestens einem Vorfall 
in der gesamten Haftzeit, zwei von drei in der aktuellen Anstalt. Dabei über-
wiegen v.a. objektiv „leichtere“ Formen: Beleidigungen, aggressives An-
schreien, Einschüchterungen aber auch Mobbing, d.h. Fertigmachen. Ver-
leumdungen gehören – gerade auch unter Frauen – zu den häufigsten Formen 
psychischer Gewalt. Ebenso spielen Diskriminierungen bzw. Drohungen eine 
nicht vernachlässigbare Rolle. Objektiv schwerere Formen (wie z.B. Erpres-
sungen, ernsthafte Drohungen) finden im Vergleich zwar weniger oft statt, 
dennoch berichtet fast ein Drittel von mindestens einem solchen Übergriff in 
Haft bzw. ca. ein Viertel von schwerer psychischer Gewalt in der aktuellen 
Anstalt. Stalking bzw. Verfolgung scheinen in Haft vernachlässigbar.  

Psychische Gewalt ist nicht nur weit verbreitet, sondern auch ein aktuelles 
Problem: Der weit größere Anteil derer, die psychische Gewalt berichten, 
ordnen mindestens einen der Vorfälle den letzten Monaten zu, fast die Hälfte 
den letzten drei Monaten.  

Überdurchschnittlich betroffen ist der Jugendstrafvollzug, wo signifikant 
mehr psychische Gewalt stattfindet; auch für den Maßnahmenvollzug zeigen 
sich klare Hinweise für ein höheres Risiko, Opfer psychischer Gewalt zu 
werden, allerdings bei geringer Stichprobengröße.  

Ein Blick auf die Detailschilderungen psychischer Gewaltvorfälle verweist 
auf Überschneidungen zwischen den einzelnen Gewaltformen – z.B. aggres-
sives Anschreien bzw. Beleidigungen und Fertigmachen/Mobbing – und 
zeigt, dass Situationen psychischer Gewalt häufig mehrere Formen umfas-
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sen. Gerade Diskriminierungen aufgrund der Herkunft, Religion etc. werden 
nochmal stärker relevant, da diese mehrfach (explizit und implizit) als Be-
standteil bzw. auch Ursache anderer Gewaltformen genannt werden. Vulne-
rabilität steht dabei häufig mit Religionszugehörigkeit – v.a. zum Islam – und 
sichtbaren Herkunftsmerkmalen (z.B. Hautfarbe) in Verbindung. Die Band-
breite xenophober bzw. rassistischer Gewalt ist groß und reicht von explizi-
ten Übergriffen (Beschimpfungen etc.) bis zu wahrgenommenem versteck-
tem Rassismus (z.B. Vorenthaltung von Vergünstigungen, andere Behand-
lung etc.). Auch fehlende deutsche Sprachkenntnisse sind relevant, gerade 
wenn es um den Zugang zu Informationen geht.  

Grundsätzlich legen die Ergebnisse nahe, dass gerade für Personen die als 
„anders“ wahrgenommen werden, d.h. nicht den (subkulturell mitbestimm-
ten) Normen entsprechen, das Risiko, Opfer psychischer Gewalt zu werden, 
steigt – dies gilt für Sexualstraftäter ebenso wie für „Schwache“, Junge oder 
körperlich eingeschränkte Personen. Was schwere Gewalt betrifft, zeigt sich 
v.a. eine Verbindung mit illegalen Geschäften, Suchtmittelhandel, aber auch 
der Verfügbarkeit von in Haft wertvoller Ressourcen (Tabak, Telefone etc.).  
Geschilderte psychische Übergriffe durch das Personal stehen v.a. mit drei 
Aspekten in Zusammenhang: unverhältnismäßige Machtdemonstrationen, 
Schlechterbehandlung spezifischer Gruppen und fehlende Professionalität. 
Letztere wird auch immer wieder strukturell „entschuldigt“ – Überbelastung 
und Unterbesetzung können beim Personal zu einem Verhalten führen, dass 
psychischer Gewalt nahe- bzw. gleichkomme. Zu guter Letzt zeigen die Er-
kenntnisse Verbindungen zwischen klimatischen Bedingungen und psychi-
scher Gewalt: unfaire, willkürliche Behandlung aber teilweise auch die An-
haltebedingungen selbst werden nicht nur als belastend, sondern immer wie-
der auch explizit als psychische Gewalt wahrgenommen.  

Der Vergleich mit anderen Studien zeigt, dass Menschen in Haft häufiger 
von psychischer Gewalt betroffenen sind als die Normalbevölkerung: Inhaf-
tierte machen im Vergleich zur Gesamtbevölkerung in drei Monaten in etwa 
so viele psychische Gewalterfahrungen wie die Erwachsenenbevölkerung in 
drei Jahren. In ihrer gesamten Haft erleben sie ebenso viel psychische Gewalt 
wie andere im gesamten Erwachsenenalter. Der Vergleich mit anderen Stu-
dien im Haftkontext zeigt die überdurchschnittliche Relevanz psychischer 
Gewalt im Jugend-, aber auch im Maßnahmenvollzug.  
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5.6 Körperliche Gewalterfahrungen in Haft 

Um Erfahrungen körperlicher Gewalt in Haft zu erfassen, wurden analog zur 
Erhebung der anderen Gewaltformen nachfolgende Items abgefragt und mit 
der Formulierung „Ist es Ihnen hier in dieser JA schon passiert, dass …“ 
eingeleitet:  

Tabelle 14: Übersicht über die abgefragten Items körperlicher Gewalt (schwere 
Gewaltformen grau unterlegt) 

a) ... Ihnen jemand eine Ohrfeige gegeben hat? 

b) … Sie jemand gebissen oder gekratzt hat, sodass es weh getan hat?  

c) … jemand Ihren Arm umgedreht hat oder Sie an den Haaren gezogen hat, sodass 
es weh getan hat? 

d) … Sie von jemandem unnötig hart angefasst oder geschubst worden sind? 

e) … Sie von jemandem schmerzhaft getreten oder weggestoßen worden sind? 

f) ... jemand absichtlich Gegenstände von Ihnen zerstört oder gestohlen hat?* 

g) … Sie von jemanden geschlagen oder verprügelt worden sind? (inkl. mit Fäusten 
auf eine Person einschlagen) 

h) … jemand Sie mit einem Gegenstand geschlagen hat, der Sie verletzt 
hat/verletzen hätte können? 

i) … jemand Dinge nach Ihnen geworfen hat, die Sie verletzen hätten können oder 
verletzt haben? 

j) … Sie jemand gewürgt oder versucht hat, Sie zu ersticken? 

k) … Sie jemand mit einer Waffe (z.B. Messer, Pistole,…) bedroht hat? 

l) ... Sie jemand beraubt hat? (mit Gewalt oder unter Androhung von Gewalt) 

m) … jemand Ihnen in anderer Weise körperlich weh getan/Sie verletzt hat? Wie? 
______________________ 

* Dieses Item wurde bei den Berechnungen separat ausgewertet und bei den 
Berechnungen zu körperlichen Gewalterfahrungen nicht gewertet.  

Auch diese Items beziehen sich auf den in der Forschung relativ breit ver-
wendeten Begriff körperlicher Gewalt (u.a.: Kapella et al. 2011; Mayrhofer 
et al. 2019; Kapella und Schröttle o.J.; Kaselitz und Lercher 2002) – die 
Abfrage einer ganzen Bandbreite an Gewaltformen erlaubt eine bessere Ver-
gleichbarkeit, auch relativ unabhängig von einem subjektiven Verständnis 
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5.6.2 Prävalenz und Inzidenz körperliche Gewalt – Aktuelle  
Anstalt  

Wie auch bei der psychischen Gewalt liegen die Werte berichteter Gewalt in 
der aktuellen Anstalt (in der die Befragung stattfand) etwas unter den Wer-
ten, die die gesamte Hafterfahrung umfassen: 31,7% (KI zwischen 27,1% 
und 36,3%) berichten von mindestens einem Vorfall körperlicher Gewalt in 
der aktuellen Anstalt. Jede fünfte Person (19,2%, KI zwischen 15,3% und 
23,1%) gibt mindestens einen schweren Vorfall an und 2,3% (KI zwischen 
0,8% und 3,8%) erklären, eine oder mehrere Situationen schwerer körperli-
cher Gewalt öfters erlebt zu haben. Werden nur die letzten drei Monate in 
den Blick genommen, gibt etwa jede siebte Person (14,0%, KI zwischen 
10,5% und 17,5%) an, mindestens einen Vorfall körperlicher Gewalt erlebt 
zu haben, 6,5% (KI zwischen 4,0% und 9,0%) berichten von mindestens 
einem rezenten (d.h. innerhalb der letzten drei Monate) schweren Vorfall 
(vgl. auch Tabelle 52 im Anhang). 

Abbildung 43: Überblick: (Schwere) körperliche Gewalt (aktuelle Anstalt) 
(n=385)  

Die schwarzen Striche geben die Konfidenzintervalle (KI) an, mit einer 95%igen 
Wahrscheinlichkeit liegt der tatsächliche Wert in der Grundgesamtheit zwischen 
den Begrenzungen.  

Der genauere Blick auf die einzelnen Formen (Abbildung 44) zeigt, dass 
körperliche Übergriffe zwar – da sie von gut einem Drittel in der aktuellen 
Anstalt berichtet werden – keine Ausnahme darstellen, die einzelnen Gewalt-
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formen aber zum Großteil selten erlebt werden und nicht als alltäglich zu 
verstehen sind. Unnötig hartes Anfassen oder Schubsen werden dabei zwar 
am häufigsten als Vorfall berichtet, der öfters passiert, dennoch bleibt der 
Wert mit 3,6% (14 Personen) relativ gering. 
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Abbildung 44: Inzidenz und Formen berichteter körperlicher Gewalt in der 
aktuellen Anstalt und innerhalb der letzten drei Monate (n=384–385) 
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Von den insgesamt 14,0% der Befragten, die in den letzten drei Monaten 
körperliche Gewalt erlebt haben, berichten 8,3% von unnötig hartem Anfas-
sen oder Schubsen, die restlichen rezenten Gewaltformen werden von maxi-
mal 3,4% erwähnt.  

Ein Blick auf die Teilstichproben nach Anstaltsart (zu weiteren bivariaten 
Zusammenhängen vgl. Kapitel III.5.10.2) knüpft an die Erkenntnisse zur 
Prävalenz psychischer Gewalt an (vgl. Abbildung 39): Auch körperliche 
Gewalt wird im Jugendstrafvollzug verstärkt berichtet. Während dort zwei 
Drittel von zumindest einer erlebten Gewaltsituation berichten, tut dies in 
den anderen Anstalten maximal ein Drittel der Befragten. Anders als bei 
psychischer Gewalt zeigen sich hier auch signifikante Unterschiede bei 
schweren Gewalterfahrungen: Jeder zweite Jugendliche berichtet von min-
destens einer Form schwerer körperlicher Gewalt; dem steht im Erwach-
senenvollzug maximal ein Fünftel gegenüber (vgl. Tabelle 53 im Anhang). 
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5.6.3 Ausformungen von Gewalt – Detailschilderungen zu         
körperlichen Gewaltvorfällen  

Auch im Bereich der körperlichen Gewalt wurde die Frage gestellt, welcher 
der berichteten Vorfälle als am subjektiv schwerwiegendsten wahrgenom-
men wurde. Insgesamt gaben 177 Personen, d.h. knapp jeder zweite Befrag-
te, einen derartigen Vorfall an – wobei auch hier v.a. rezente Vorfälle berich-
tet wurden: Mehr als 80% der Vorfälle, für die eine Jahresangabe vorliegt, 
fanden zwischen 2016 und dem Interview im Frühling 2019 statt (vgl. Tabel-
le 56 im Anhang).  
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v.a. zwei Charakteristika: Zum einen werden körperliche Übergriffe mehr-
fach als Folge psychischer Gewalt, also als Folge von Provokationen und 
Beleidigungen, beschrieben (vgl. Kapitel III.5.7.2). Zum anderen zeigen die 
geschilderten Vorfälle sehr oft Überschneidungen zwischen Täter- und Op-
ferschaft (Kapitel III.5.9.4).  

Als Grund und Auslöser für körperliche Gewalt wird z.B. die fehlende 
Trennung von zu Aggression neigenden Häftlingen und potenziellen Opfern 
genannt. So meint beispielsweise der Insasse, dem aufgrund seines Sexualde-
likts eine Fernbedienung nachgeworfen wurde, dass schon vorab klar gewe-
sen sei, dass es sich bei dem Mithäftling um einen „sehr aggressiven“ (D14) 
Typus handle. Im Rahmen der Fragebogenbefragung berichtet ein anderer 
Insasse davon, dass er zu Beginn der Haft mit einem als gewalttätig bekann-
ten Mitinsassen zusammengelegt und von diesem verprügelt und schwer 
verletzt worden sei – ein Fall der damals auch medial bekannt geworden ist. 
Vorkehrungen zum Schutz des Betroffenen hätten jeweils gefehlt. Ein weite-
rer Häftling beschreibt, wie er mit zwei nicht deutschsprachigen Rumänen 
zusammengelegt worden sei und von einem der beiden eine Ohrfeige be-
kommen habe, weil ein Konflikt um das (Nicht-)Rauchen eskaliert sei:  

„Ganz am Anfang waren wir zu dritt und da waren es zwei Rumänen drinnen, 
die kein Deutsch können haben. Und ja, wie willst du da, mit Händen und Fü-
ßen musst du dich irgendwie, ja, einer war Nichtraucher, zwei waren Raucher. 
(…) ich bin selber Raucher, aber wir haben halt schon geschaut, dass man beim 
Fenster halt rausraucht, wenn jetzt ein Nichtraucher drin ist. Aber meiner Mei-
nung nach müsste man da schon vom Haus auch mehr drauf eingehen (…) Und 
ja, und da rauchen wir vor dem einen. Da ist so ein Rumäne nachher auf mich 
zugekommen und hat mir eine geschmiert gehabt zum Beispiel, weil er wollte 
das nicht, dass wir rauchen.“ (D2)  

Besonders hervorgehoben werden jedoch Situationen, in denen körperliche 
Übergriffe als – häufig auch legitime – Option der Konfliktlösung gesehen 
werden. Ein Befragter mit Vorhafterfahrung beschreibt seine Erfahrungen 
der Anwendung körperlicher Gewalt als Lösungsstrategie in einer früheren 
Justizanstalt:  

„Sowas hat es dort leider immer wieder gegeben. Das hat sich teilweise so zu-
gespitzt. Und letztendlich wegen irgendwelchen, ‚ich ficke deine Mutter‘, oder 
so. Und das eskaliert dann. Und so körperliche Gewalt schon. Halt, kann man 
jetzt so sagen, vielleicht nicht aus heiterem Himmel, also nicht ein Psychopath, 
der dich vor die U-Bahn stößt oder so. Aber halt, wenn da irgendwie Probleme 
waren, die sind schon oft mit Gewalt gelöst worden, ja.“ (D8)  

Ein anderer Befragter erzählt, wie eine Meinungsverschiedenheit mit einem 
Mitinsassen in gegenseitigem Anschreien und schließlich in einer körperli-
chen Auseinandersetzung mündete (D1) – Schlägereien als Mechanismus zur 
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Ein anderer Insasse beschreibt, dass ein Beamter immer mal wieder einfach 
„zuzwicken“ würde, aber das „ist halt seine Art“ (D2). Ein Insasse des Lang-
zeitstrafvollzugs meint, es gäbe einen spezifischen Beamten „richtig ein 
Nazi, solche Typen laufen auch herum, das siehst du denen auch schon an, 
(…) wenn sie dann die Zelle zusperren, (…) da kriegst du fast einen Hör-
schaden“ (D14).  

Zweitens wird körperliche Gewalt durch das Personal zwar selten als Er-
fahrung mit eigener Betroffenheit berichtet, jedoch wird während der Frage-
bogenbefragung und in den vertiefenden Gesprächen gehäuft auf Vorfälle, 
die beobachtet wurden oder vom Hörensagen bekannt sind, verwiesen. So 
wird von Schreien bei geschlossener Tür aus einem anderen Haftraum be-
richtet und dies mit Gewalt durch das Personal in Verbindung gebracht bzw. 
werden Vorfälle beobachtet, in denen die Verhältnismäßigkeit der ange-
wandten Zwangsgewalt fraglich ist.  

Doch unabhängig davon, ob die Gewaltanwendung gemäß § 104 StVG 
verhältnismäßig war, d.h. sich der unmittelbare Zwang auf das notwendige 
Maß zur Notwehr, zur Überwindung von Widerstand bzw. zur Abwehr eines 
tätlichen Angriffs bzw. zur Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung bei 
Nichtbefolgen einer Anordnung beschränkte, bedingen solche Beobachtun-
gen bzw. Erzählung zwei Dinge: Zum einen hat die Wahrnehmung, ob kör-
perlicher Zwang verhältnismäßig ist oder nicht, immer auch eine subjektive 
Komponente, d.h., die Betroffenen können dies als Gewaltanwendung durch 
das Personal verstehen und erfahren damit subjektiv auch tatsächlich Gewalt, 
unabhängig davon, ob die Handlung objektiv als durchaus verhältnismäßig 
einzustufen wäre.  

Zum anderen zeigt die Tatsache, dass Bedienstete in den Erzählungen 
immer wieder der Täterschaft beschuldigt werden, unabhängig von den tat-
sächlich stattgefundenen Vorfällen, dass körperliche Gewalt durch das Per-
sonal zumindest eine Option darstellt und somit auch als mögliche Reaktion 
im Raum steht. Nicht zu wissen, ob das Gegenüber eventuell mit körperli-
cher Gewalt reagieren wird, zuschlägt, eine Ohrfeige austeilt oder die Ein-
satzgruppe ihre Waffen entsprechend nutzt, reicht aus, um Macht aufrechtzu-
erhalten und kann (zumindest theoretisch) als effektives Mittel dienen, Si-
cherheit und Ordnung herzustellen. Mehrfach wird auch von mehr oder we-
niger impliziter Androhung körperliche Gewalt berichtet: Eine Respondentin 
meint, eine Beamtin habe ihr vorgeschlagen, die Meinungsverschiedenheit, 
die diese mit der befragten Insassin hatte, „in der Hunderter [Anm.: doppelt 
gesperrte Absonderung] aus[zu]machen“. Ein anderer Interviewpartner er-
zählt, wie ihm in einer eskalierenden Situation der Elektroschocker gezeigt 
wurde und er gefragt wurde „Willst das haben?“. Ein Befragter ergänzt, dass 
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er Machtdemonstrationen als Reaktion auf Gewalt für den falschen Weg 
halte:  

„Die Justizwache will dann halt, keine Ahnung, Taser und stichsichere Westen, 
ist ja der falsche Weg, das schaukelt sich ja hoch. (…) Die Justiz bräuchte, 
weiß ich nicht, 5, 6, 700 Millionen, (…) tausend Sozialarbeiter, tausend, die 
werden auch fix nicht kommen. Und drum, leider, besser wird es nicht.“ (D8)  

Drittens wird körperliche Gewalt durch das Personal jedoch auch mehrfach 
relativiert, eine Insassin meint, dass Missstände bzw. ggf. ein härteres Ein-
greifen meist nicht aus „böser Absicht“, sondern aus „Überforderung des 
Personals“ entstünden. Anerkannt wird teilweise auch die Notwendigkeit, in 
bestimmten Fällen körperlich zu werden, um Situationen unter Kontrolle 
halten zu können. Eine Interviewpartnerin erzählt, wie sie einmal körperliche 
Gewalt durch das Personal beobachtet habe, als eine Insassin eine andere 
gewürgt hätte, „da müssen Beamtinnen Gewalt [anwenden] (…) sie müssen 
ja die eine festhalten“ (D6).  

Unter Berücksichtigung dieser Dynamiken bzw. Rahmenbedingungen 
werden einzelne Formen körperlicher Gewalt durch Mithäftlinge und in sel-
tenen Fällen durch das Personal (vgl. dazu die Formen in Tabelle 13) von 
den Häftlingen selbst wie folgt beschrieben:  

Ohrfeige  

Von einem Mithäftling eine Ohrfeige zu bekommen wird v.a. als Konfliktre-
gelungsmechanismus unter Inhaftierten beschrieben, z.B. infolge von Mei-
nungsverschiedenheiten oder in Fällen, in denen das Verhalten einer Person 
von einer anderen nicht geduldet oder für schlecht befunden wird. In den 
beschriebenen Situationen bleiben die Ohrfeigen auch mehrfach nicht ohne 
Reaktion und können gegebenenfalls in einen weiteren – körperlich ausge-
tragenen – Konflikt, also in einer Schlägerei münden. In wenigen Fällen 
werden Ohrfeigen von Seiten des Personals angeführt, erzählt werden v.a. 
Situationen, in denen eine Ohrfeige eine Strafe bzw. Reaktion auf inkorrektes 
Verhalten darstellt oder als Disziplinierungsmaßnahme, z.B. bei Gewalt un-
ter InsassInnen, angewandt wird.  
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Schlagen oder Verprügeln 

Diese am häufigsten genannte Form des subjektiv schwersten Gewaltvorfalls 
zeigt – je nach Täterschaft – unterschiedliche Charakteristika: Unter Inhaf-
tierten sind Schlägereien häufig Konfliktregelungen, wobei Grenzen zwi-
schen Täter- und Opferschaft oft verschwimmen (hierzu auch Kapitel 
III.5.9.4). In manchen Beschreibungen werden Schläge unter Häftlingen, v.a. 
Schlägereien und (grobe) Rangeleien, als gewisse Normalität dargestellt. 
Schläge sind auch Bestandteil von Streitereien zwischen Gruppen (z.B. un-
terschiedlicher Nationalitäten) bzw. können unterschiedliche Ressourcen-
verteilungen (d.h. Geld, Tabak etc.) unter den Gruppen zu körperlichen Aus-
einandersetzungen führen. Jemanden zu verprügeln kann aber auch als reine 
Machtdemonstration eingesetzt werden – das Kapo-Wesen und die Hierar-
chien unter den Gefangenen dürfe man nicht unterschätzen, meint eine be-
fragte Expertin des Psychologischen Dienstes.  

Wenn von Schlägen bzw. Verprügeln von Seiten des Personals berichtet 
wird, dann spielt immer wieder die Intervention bei körperlicher Gewalt 
unter Gefangenen eine Rolle oder aber es wird auf aus Sicht der Befragten 
kleine Provokationen in einer Art und Weise reagiert, die als unangemessen 
erscheint. D.h., es werden Situationen beschrieben, die – folgt man den Be-
schreibungen – auch ohne Gewalt gelöst werden könnten. So erzählt z.B. ein 
Insasse, dass er wütend gewesen sei, die Beamten ihn aber nicht nur in den 
Keller brachten, sondern auch auf ihn eingeschlagen hätten; ein anderer er-
zählt, dass er im Hof angewiesen worden sei, das Gespräch mit einem 
„Komplizen“ zu unterlassen, und dann in den Haftraum geführt und geschla-
gen worden sei. Es werden einzelne Vorfälle geschildert, in denen von über-
schießender, nicht verhältnismäßiger Gewalt der Justizbediensteten die Rede 
ist und die mehr als eine Art gezielte Bestrafung empfunden werden denn als 
impulsive, nicht kontrollierte Reaktion in einer Ausnahmesituation.  

Schläge mit einem Gegenstand, mit Verletzung(spotenzial) 

Unter Häftlingen zeigen sich hier ähnliche Muster wie bei Schlägereien, d.h., 
auch Schläge mit Gegenständen können Teil von Konfliktregelungsmecha-
nismen sein oder eingesetzt werden, wenn verbale Auseinandersetzungen 
nicht erfolgreich beigelegt werden. So berichtet ein Insasse, dass er einen 
Streit unter Mithäftlingen habe schlichten wollen, infolgedessen wurde ihm 
ein Aschenbecher an den Kopf geworfen. Ein weiterer Befragter, der als 
Hausarbeiter für die Essensausgabe zuständig war, erzählt, dass er dem 
Wunsch eines Mitinsassen nach einer Sonderportion nicht nachgekommen 
sei – in der Folge habe dieser beim Sport eine Hantel nach ihm geworfen. 
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5.7.1 Prävalenz sexueller Belästigung und Gewalt jemals in 
Haft (Haftzeitprävalenz)  

Insgesamt berichtet nur jeder zehnte Befragte, d.h. konkret 37 Personen, von 
mindestens einem Vorfall sexueller Gewalt bzw. einer sexuellen Belästigung 
jemals in Haft. Da gerade sexuelle Übergriffe schambesetzt sind (Schröttle 
2016, S. 108f.; Prätor 2014, S. 49) und davon auszugehen ist, dass – insbe-
sondere im Kontext der Gefangenensubkultur – bestimmte Formen so tabui-
siert sind, dass darüber nicht gesprochen werden kann (Jungnitz et al. 2004, 
S. 18; Kury und Smartt 2002, S. 417), müssen die hier angegebenen Werte 
als absolute Minimalwerte verstanden werden. Gerade bei jungen männli-
chen Befragten machten die InterviewerInnen dieser Studie die Erfahrung, 
dass häufig mit Abwehr und Lachen auf diese Fragen reagiert wurde – und 
ein ernsthafter, offener Austausch über mögliche Betroffenheit sexueller 
Gewalt nicht immer möglich war.  

An erster Stelle genannt werden Belästigungen durch Nacktheit ohne Kör-
perkontakt und – wie die vertiefenden Beschreibungen der Vorfälle zeigen – 
ohne verbale Übergriffe, d.h., die Personen werden entweder angestarrt oder 
das Zeigen von Nacktheit wird per se als Belästigung empfunden. Neun Per-
sonen berichten zudem von intimem, gegen den Willen stattgefundenem 
Körperkontakt. Das Anbieten von Geld für sexuelle Dienstleistungen wird 
von sieben Personen angegeben. Vergewaltigung und damit schwere sexuelle 
Gewalt in Haft wird von einer Insassin berichtet, ein Insasse berichtet von 
einer versuchten Vergewaltigung. Die sieben Personen, die angeben, dass 
ihnen auf andere Weise sexuelle Gewalt angetan wurde, beziehen sich alle-
samt auf verbale sexuelle Belästigungen (anzügliche, sexuelle Bemerkungen, 
teilweise drohend).  
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5.7.2 Prävalenz und Inzidenz sexueller Belästigung und Gewalt 
– Aktuelle Anstalt 

Aufgrund der geringen Gesamtzahlen zeigen sich in Hinblick auf die Prä-
valenz in der aktuellen Anstalt (zur Haftdauer in der aktuellen Anstalt: vgl. 
Abbildung 3) keine besonders großen Unterschiede, 30 Personen berichten 
von sexueller Belästigung bzw. Gewalt in der Justizanstalt, in der das Inter-
view stattfand. Von schwerer Gewalt wird aktuell nicht berichtet.  

Abbildung 49: Überblick: Sexuelle Belästigung und Gewalt (aktuelle Anstalt) 
(n=386) 

 
 
 
 
 

 

 
Rezent heißt innerhalb der letzten drei Monate. Die beidseitig begrenzten 
schwarzen Striche geben die Konfidenzintervalle (KI) an, mit einer 95%igen 
Wahrscheinlichkeit liegt der tatsächliche Wert in der Grundgesamtheit zwischen 
den Begrenzungen.  

Ein Blick auf die einzelnen Formen zeigt, dass sexuelle Belästigungen bzw. 
Gewalt grundsätzlich selten angegeben werden, das Anbieten von Geld für 
sexuelle Dienstleistungen oder das unangenehme Anstarren scheinen etwas 
regelmäßiger stattzufinden. Insgesamt geben 17 Personen an, innerhalb der 
letzte drei Monate sexuelle Belästigungen bzw. Gewalt erlebt zu haben.  
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Vereinzelt sind dabei verbale Anzüglichkeiten involviert. Körperliche Über-
griffe bzw. (versuchter) Körperkontakt wird aber in keinem der Fälle be-
schrieben. In zwei Fällen ist die Belästigung durch Nacktheit religiös bzw. 
kulturell bedingt – Nacktheit in der Dusche wird von zwei Personen, die der 
islamischen Religion angehören, als übergriffig verstanden. In beiden Fällen 
wird jedoch betont, dass dies v.a. subjektiv als beleidigend wahrgenommen 
werde und der Person nicht grundsätzlich eine Übergriffs- oder Provokati-
onsabsicht unterstellt würde. So führt auch ein afghanischer Insasse erklä-
rend aus, dass es bei Angehörigen seiner Herkunft „sehr beleidigend [sei], 
wenn man andere Männer nackt sieht“ und „gemeinsames Duschen eine Art 
der sexuellen Gewalt“ sei. Das Duschen „mit Boxershorts“ wird auch von 
einem Insassen als Standard in der Anstalt, in der er untergebracht ist, thema-
tisiert. 

Unangenehmes Anstarren  

Hier werden Situationen in der Dusche oder im Haftraum beschrieben – ver-
bale Reaktionen bzw. das Vermeiden eigener Nacktheit etc. sind die Folge. 
Beschrieben werden „anzügliche Blicke“, „anstarren“, in einem Fall auch in 
Kombination mit einem verbalen Übergriff. Ein weiterer Insasse sieht die Art 
und Weise der Personenkontrolle („Filzen“ mit „komplettem Beugen“ etc.) 
als sexuell übergriffig und entwürdigend. 

Geld für sexuelle Handlungen  

Während sieben Personen angeben, dass ihnen in Haft Geld für sexuelle 
Handlungen angeboten wurde, spielt in den Beschreibungen der zwei Perso-
nen, die dies dann näher ausführen, Gewalt faktisch keine Rolle: Das Ange-
bot wurde ohne weitere Konsequenzen abgelehnt.  

Ungewollte, unangenehme sexuelle Berührungen  

Beschrieben wird z.B. ein „Angrapschen am Hintern“ bzw. ein Griff „zwi-
schen die Beine“ oder allgemein ein „unangenehmes Anfassen“. Dass diese 
Situationen nicht unbedingt harmlos sind, zeigt sich daran, dass in dem Zu-
sammenhang Angst als Folge, aber auch Meldungen an den Fachdienst bzw. 
über den Notfallknopf von fünf der acht Betroffenen thematisiert werden. 
Drei Personen äußern Angst, Niedergeschlagenheit, aber auch Schlafstörun-
gen und in einem Fall sogar Suizidgedanken als Folge des Vorfalls.  
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Vergewaltigung  

Die berichtete Vergewaltigung einer Insassin umfasst körperliche Gewalt 
und Nötigung durch einen Justizwachebediensteten. Als Täter wird ein kon-
kreter Justizwachebeamter benannt und auch auf weitere Betroffene verwie-
sen, die ebenfalls sexueller Nötigung unter Anwendung körperlicher Gewalt 
ausgesetzt gewesen seien. Beschrieben werden in der Folge nicht nur körper-
liche und psychische Folgen, sondern auch ein darauffolgendes Gerichtsver-
fahren.  

Versuchte Vergewaltigung  

Der Bericht über die versuchte Vergewaltigung ist wenig aufschlussreich. 
Argumentiert wird, dass es dabei v.a. um sexuelle Bedürfnisbefriedigung von 
Insassen ginge, die schon länger in Haft seien und dabei versuchten, jüngere 
bzw. neu hinzugekommene Häftlinge damit einzuschüchtern. Der Vorfall sei, 
aus Angst vor weiteren Übergriffen, aber auch, weil der Betroffene vermute-
te, dass ihm sowieso nicht geglaubt werde, nicht gemeldet und auch nieman-
dem erzählt worden.  

Andere sexuelle Gewalt  

Benannt werden hier einerseits auch subjektiv als eher harmlos eingestufte 
sexuelle Belästigungen, andererseits Vorgänge, die zwar keine sexuell moti-
vierten körperlichen Übergriffe, sondern nur verbale Belästigungen bzw. 
Drohungen beinhalten, jedoch als ernsthaft belastend beschrieben werden. 
Die hier als sexuelle Belästigung verstandenen Vorfälle beschreiben Situati-
onen, in denen die Person „lästig angemacht“ oder auf ihre Willigkeit für Sex 
angesprochen wurde. Mehrfach wird dies (zumindest im Interview) als 
„Schmäh“ oder „Scherz“ gerahmt und heruntergespielt – ob dies tatsächlich 
so empfunden wurde, bleibt unklar. Die als belastend gewerteten Vorfälle 
beschreiben u.a., dass ein Mithäftling in der Nacht masturbierte, was den 
Betroffenen „ganz starr“ zurückließ, ebenso wie das als beunruhigend emp-
fundene Nachgehen eines Mithäftlings in den Haftraum, nachdem der Res-
pondent „lästig angemacht“ worden war. Ein Insasse, der abseits dessen von 
viel rassistischen Beschimpfungen durch eine immer gleiche Gruppe von 
Personen erzählt, berichtet von anzüglichen Bemerkungen durch Mithäftlin-
ge in Hörweite, die daher auch als Drohung mit sexueller Gewalt verstanden 
werden konnte: Gesagt worden sei, er habe einen „nice ass“, müsse deswe-
gen „gefickt werden“ und würde vergewaltigt werden („we will rape you“). 
Auch wenn in der Folge faktisch kein sexueller Übergriff stattgefunden habe, 
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Tabelle 17: Vergleichswerte sexuelle Belästigung und Gewalt im Überblick 

Studie 
Zielgruppe, methodische 

Anmerkungen 
Sexuelle Belästigungs- 

bzw. Gewaltform 
Prävalenzrate 

Vergleichswert JA 
Österreich 

KFN (Baier et al. 
2012) 

Männer, Jugend, Frauen 
nur Mithäftlinge 

sexuelle Belästigung 
sexuelle Gewalt 

3% (4 Wochen) 
1% (4 Wochen) 

4% (3 Monate) 
0% (3 Monate) 

Ernst (2008) deutschsprachige erwachsene 
Männer 
nur Mithäftlinge 

Vergewaltigung und 
Nötigung 

2% (6 Monate) 0% 
(aktuelle Haft) 

Universität zu Köln 
(Boxberg  et al. 
2016) 

Männer im Jugendstrafvoll-
zug (16 bis 24 Jahre)  
nur Mithäftlinge 

sexuelle Belästigung 
und Gewalt 

2–3%  
(3 Monate) 

7–11% (3 Monate) 

Frauen im Straf-
vollzug (Müller und 
Schröttle 2004) 

Frauen 
inkl. durch Personal 

sexuelle Belästigung 
sexuelle Gewalt 

22% (aktuelle 
Haft) 

5% (d.h. 4 Perso-
nen, aktuelle Haft) 

10% (aktuelle Haft) 
5% (d.h. 2 Personen, 

aktuelle Haft) 

Mayrhofer et al. 
(2019) 

Männer im Maßnahmenvoll-
zug  
alle Täterschaften 

sexuelle Belästigung 
und Gewalt 

57% (3 Jahre, auch 
außerhalb der 

Haft) 

39% (aktuelle Haft, 
dabei ¾ max. 4 Jahre) 
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Die nachfolgende Übersicht (vgl. auch im Detail die Daten in Tabelle 71 
im Anhang) zeigt die Unterschiede in der berichteten Täterschaft nach Ge-
waltform, wobei Angaben zum Personal bzw. zu Mithäftlingen nicht als 
exklusiv zu verstehen sind: Wenn z.B. von Drohungen durch das Personal 
berichtet wurde, kann der bzw. die Befragte zusätzlich auch von Drohungen 
durch Mithäftlinge betroffen sein.  

Abbildung 53: Berichtete Gewalt nach Gewaltform nach angegebener 
gewaltausübender Person in Haft (jemals) (n=386) 

Die beidseitig begrenzten schwarzen Striche geben die Konfidenzintervalle (KI) 
an, mit einer 95%igen Wahrscheinlichkeit liegt der tatsächliche Wert in der 
Grundgesamtheit zwischen den Begrenzungen.  

Betrachtet man nur die Personen, die überhaupt angeben, zumindest eine 
Form von Gewalt erlebt zu haben (n=279), sind es zwei Drittel (66,3%), die 
zumindest (auch) von einer Form von Übergriffen durch das Personal in Haft 
berichten.  
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achten, da hier eins das andere ergebe, sich die Situation aufschaukle und in 
weiterer Folge dann auch „tatsächlich zu Unsicherheit und Gewalt“ führe.  

Insbesondere mit Blick auf körperliche Gewalt betonen die interviewten 
ExpertInnen die Schwierigkeit, eine klare Trennlinie zwischen dem verhält-
nismäßigen Einsatz von Zwangsgewalt und ihrer überschießenden Anwen-
dung zu ziehen. Wenn das Personal Gewalt anwende, so ein Befragter aus 
dem Menschenrechtsbereich, stelle sich immer die Frage nach der Verhält-
nismäßigkeit und dem Recht auf Schutz vor Folter und unmenschlicher oder 
erniedrigender Behandlung. Wie viel Gewaltanwendung notwendig und 
verhältnismäßig sei, sei „extrem schwierig“ zu bewerten und „letztlich [sei] 
das Verhalten aller Seiten in der konkreten Hitze der Aktion zu beurteilen“. 
Dafür seien jedoch Beweise bzw. eine gute Dokumentation des Vorfalls 
nötig. Die Notwendigkeit, vermehrt Videoaufnahmen als Beweise heranzu-
ziehen, und die Möglichkeit, die Aufklärung durch den Einsatz von Bo-
dycams zu forcieren, wurde von mehreren befragten Fachleuten geäußert 
(mehr zu Präventionsmaßnahmen aus Sicht der ExpertInnen siehe Kapitel 
III.7.3.4 sowie Kapitel III.7.3.1 zu situativen Präventionskonzepten). 

Der Bundeseinsatztrainer, der zwar auch anerkennt, dass „die Grenze zwi-
schen unmittelbarem Zwang und Misshandlung natürlich sehr dünn ist“, 
weist den Vorwurf, dass es mitunter zu Fehlverhalten komme, v.a. für die 
Einsatzgruppe kategorisch zurück. Die Einsatzgruppe werde ja gerade für 
schwierige Konfliktsituationen angefordert und sei in Deeskalations- und 
Einsatztechniken geschult und geübt. Neue Ausrüstung, wie z.B. der Tele-
skopeinsatzstock, und die damit eingelernten Techniken zum Kontrollieren, 
Fixieren und Transportieren würden ebenfalls zu weniger Verletzungen bei-
tragen. Er verweist auf den „Einsatzleiter oder Kommandanten vor Ort“, der 
sich am Einsatz der JEG nicht aktiv beteilige und darüber wache, dass der 
Einsatz ordnungsgemäß ablaufe: 

„Das ist der große Vorteil einer Einsatzgruppe, dass da Leute kommen, die das 
trainiert haben, die auch mental so weit sind, solche Situationen zu lösen, ohne 
überzureagieren. Auch wenn der noch so schimpft und uns attackiert, müssen 
wir halt nur dieses notwendigste Mittel anwenden, das gerade notwendig ist, 
um den Angriff abzuwehren und nicht mehr. Und da muss halt einer da sein, 
der Herz, Hirn und Humor hat, der auch zu den eigenen Leuten sagt, stopp, wir 
haben ihn, zack, Transport, Wiederschau’n, fertig.“ (E1) 

Dass solche Einsätze hohe Emotionen auf Seiten der Justizwache auslösen 
können und damit das Risiko für Überreaktionen oder gar Übergriffe erhö-
hen, bestätigt ein ehemaliges Mitglied der Einsatzgruppe: Man baue für den 
Einsatz ganz bewusst Aggression auf, etwa vor dem Haftraum eines toben-
den Insassen stehend. Wenn sich dieser dann rasch ergebe, müsse man die 
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Abbildung 55: Personen, die von Gewalt durch Personal bzw. Mithäftlinge 
berichten, nach Religionszugehörigkeit (alle Anstalten) 

Signifikanzwerte: vgl. Tabelle 72 und Tabelle 73 im Anhang; die beidseitig 
begrenzten schwarzen Striche geben die Konfidenzintervalle (KI) an, mit einer 
95%igen Wahrscheinlichkeit liegt der tatsächliche Wert in der Grundgesamtheit 
zwischen den Begrenzungen.  

Der Zusammenhang zwischen der angegebenen Erstsprache und Gewalter-
fahrung in Haft ist differenziert zu betrachten: Personen mit nichtdeutscher 
Erstsprache berichten signifikant seltener von Gewalt durch Mithäftlinge, 
jedoch signifikant häufiger von psychischer Gewalt durch das Personal als 
Personen mit deutscher Muttersprache. Personen mit deutscher Erstsprache 
erzählen hingegen signifikant öfter von körperlichen Übergriffen durch Mit-
häftlinge. 
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Abbildung 56: Personen, die von Gewalt durch Personal bzw. Mithäftlinge 
berichten, nach Erstsprache (alle Anstalten) 

Signifikanzwerte: vgl. Tabelle 72 und Tabelle 73 im Anhang; die beidseitig 
begrenzten schwarzen Striche geben die Konfidenzintervalle (KI) an, mit einer 
95%igen Wahrscheinlichkeit liegt der tatsächliche Wert in der Grundgesamtheit 
zwischen den Begrenzungen.  

5.9.3 Berichtete Täterschaft nach Haft- und Anstaltsmerkmalen  

Ein Vergleich zwischen den Anstaltsarten zeigt, dass ausschließlich die psy-
chische und körperliche Viktimisierung durch Mithäftlinge signifikante Un-
terschiede aufweist. Berichte über Gewalt, die vom Personal ausgeht, unter-
scheiden sich nicht nach der Anstaltsart. Im Jugendstrafvollzug liegen die 
Werte, in denen Mithäftlinge als gewaltausübende Akteure genannt werden, 
bei 77,8% (psychische Gewalt) und 66,7% (körperlicher Gewalt). Im Frau-
enstrafvollzug wird im Vergleich zum allgemeinen Strafvollzug, v.a. für 
erwachsene Männer, mehr psychische Gewalt durch Mitinsassinnen angege-
ben (vgl. Tabelle 74 und Tabelle 75 im Anhang).   
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sich der allgemeine Zusammenhang zwischen Gewalt und Überbelag wider 
(vgl. Tabelle 76 im Anhang sowie auch Kapitel III.5.10.2). Interessant ist 
jedoch der Blick auf die Verbindung zwischen angegebener Täterschaft und 
Einschlusszeiten. Während das Ausmaß berichteter Gewalt durch Mithäftlin-
ge in Bezug auf die Einschlusszeit ausschließlich in Bezug auf körperliche 
Gewalt signifikante Unterschiede aufweist, ist dies in Bezug auf Personal-
gewalt anders: Personen, die sich im geschlossenen Vollzug (zur Definition 
vgl. Kapitel III.2.1) befinden, berichten sowohl in Bezug auf psychische als 
auch auf körperliche Gewalt signifikant häufiger von Gewalt durch das Per-
sonal als Personen im offenen Vollzug: Insgesamt berichtet im geschlosse-
nen Vollzug jede zweite (50,3%), im offenen Vollzug (bzw. auch in der 
Mischform) nur jede dritte Person (31,2% bzw. 32,6%) von Gewalt durch 
das Personal. Für körperliche Gewalt liegen diese Werte bei 12,9% im ge-
schlossenen, 4,3% bzw. 4,8% in der Mischform bzw. im offenen Vollzug 
(vgl. auch Tabelle 77 im Anhang). Dabei ist relativierend anzumerken, dass 
die Unterbringung im geschlossenen Vollzug auch eine Konsequenz von 
aggressivem Verhalten durch die Inhaftierten selbst sein kann.  

Die Zusammenhänge zwischen Täterschaft und Einschluss bzw. Überbe-
lag sind in der nachfolgenden Abbildung dargestellt:  
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5.9.4 Exkurs: Von der Opfer- zur Täterschaft  

Setzt man die in Haft gemachten Gewalterfahrungen in Bezug zu den Anga-
ben zur eigenen Täterschaft, ermöglicht dies eine tendenzielle Quantifizie-
rung dieser Überschneidungen. Tendenziell deshalb, da im vorliegenden 
Kontext vorrangig die Erhebung der Viktimisierung im Zentrum stand. Die 
Frage der Täterschaft wurde erst am Ende des Gesprächs in einem kurzen 
Abschnitt gestellt. Dies implizierte eine Änderung der Perspektive, nicht nur 
von Seite der ForscherInnen sondern v.a. auch von Seiten der Befragten. 
Eine vollständige Erfassung der Täterschaft stand nicht im Fokus der For-
schung und war aus methodischen Gründen und aufgrund gesprächsdynami-
scher Einschränkungen nur bedingt möglich. Vor diesem Hintergrund sind 
die Daten zur eigenen Täterschaft tendenziell als Mindestwerte zu verstehen. 

Eigene Täterschaft (Selfreport)  

Insgesamt gesteht ein Drittel (36,8%) ein, irgendwann in Haft zumindest als 
(Mit-)Täter an einer Auseinandersetzung beteiligt gewesen zu sein. Am häu-
figsten werden psychische Übergriffe bzw. zu einem ähnlich hohen Anteil 
auch die Beteiligung an Schlägereien zugegeben, wobei gerade bei Schläge-
reien die Grenzen zwischen Täter- und Opferschaft fließend sind (vgl. dazu 
die Ausführungen zur Gewaltform in Kapitel III.5.6.3). 
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Abbildung 59: Angaben zur eigenen Täterschaft (n=381 bzw. 382) 

Gefragt wurde: “Ist es Ihnen in Haft schon öfters, selten oder (noch) nie 
passiert, dass...”; zusätzlich wurden jeweils Beispiele für die jeweilige 
Gewaltform genannt (z.B. angeschrien, erpresst; geschlagen, gewürgt; 
‘angegrapscht’ etc.) 

Setzt man die Angaben zur eigenen Täterschaft mit Personenmerkmalen in 
Bezug, zeigt sich eine ähnliche Tendenz wie auch in anderen Erhebungen 
(vgl. im Anhang): Männer und Frauen berichten annähernd gleich oft von 
eigener Täterschaft, Ähnliches gilt für Personen mit und ohne Migrationshin-
tergrund. Mit steigender Bildung sinken die Angaben zur eigenen Täter-
schaft, gerade Personen mit mindestens Maturaabschluss berichten seltener, 
selbst Gewalt ausgeübt zu haben. Eine entscheidende Rolle spielt wiederum 
das Alter: Jüngere Häftlinge berichten signifikant häufiger davon, selbst 
aktiv Gewalt ausgeübt zu haben.  
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Abbildung 61: Eigene Täterschaftsangaben und Anstaltsmerkmale  

Folgende Signifikanzwerte gelten für die Anstaltsart: Chi2=35,4, p=0,000, 
Cramers V=0,303; Haftform: Chi2=17,5, p=0,000, Cramers V=0,213; 
Einschluss: Chi2=0,414, p=0,813, Cramers V=0,033; Überbelag: Chi2=4,5, 
p=0,035, Cramers V=0,109.  

Überschneidungen von Täter- und Opferschaft  

Insgesamt geben drei von vier Personen (75,4%) in irgendeiner Art und Wei-
se Erfahrungen mit Gewalt an, d.h. führen aus, in Haft als TäterIn und/oder 
als Opfer in Gewalt involviert gewesen zu sein. Lässt man die Personen, die 
keine aktive oder passive Gewalterfahrungen angeben, außer Acht, gibt fast 
jede zweite Person (44,7%) sowohl Täter- als auch Opferschaft an. Dass 
jemand sich nur als gewaltausübend sieht, ist kaum der Fall, nur zwölf Per-
sonen (4,1% derer, die Täter- und/oder Opferschaft berichten) geben an, nur 
Gewalt ausgeübt, jedoch keine Gewalt erfahren zu haben.  
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Abbildung 62: Verteilung der Täter- bzw. Opferschaft – alle Gewaltformen 
(jemals in Haft) 

Überschneidung Täter- und Opferschaft Wert 

weder Opfer noch Täter (n=386) 24,6% 

Täter und/oder Opfer (n=386) 75,4% 

davon: nur Opfer (n=291) 51,2% 

davon: nur Täter (n=291) 4,1% 

davon: Opfer und Täter (n=291) 44,7% 

 
Wie komplex die Beziehungen zwischen Täter- und Opferschaft sein können 
und wie gerade körperliche Täterschaft mit subkulturellen Normen bzw. der 
Normalitätsschablone von Gewalt in Haft (Kapitel III.5.7.1) in Verbindung 
steht, zeigt sich in der Analyse der vertiefenden Gespräche: Die narrativen 
Berichte zu Gewalterfahrung lassen sich auf drei (idealtypische) Erzähltypen 
zuspitzen: (1) die Erzählung der (Mit-)Täterschaft, (2) des armen Opfers und 
(3) des gebrochenen Mannes.  

Erzählungen der (Mit-)Täterschaft, berichten von Gewaltvorfällen als inte-
ressante Geschichte, als „story to tell“. Im Zentrum stehen v.a. Schlägereien, 
in denen es um Machtkämpfe zu gehen scheint. Wenn von Opferschaft be-
richtet wird, wird die eigene Reaktion bzw. Wehrhaftigkeit mit Stolz erzählt. 
D.h., Erzählungen erfahrener Gewalt werden von diesem Typus häufig rela-
tiviert bzw. betont, dass man eh damit klarkomme bzw. sich entsprechend 
gewehrt habe – die Person ist in dem Kontext nie „nur“ Opfer bzw. grenzt 
sich explizit von der Opferschaft ab. Ein befragter Gewaltstraftäter liefert 
hier ein Paradebeispiel: Eigentlich wurde er selbst Opfer der ernsthaften 
Drohung, dass ihm in den Hals gestochen würde. Dennoch steht seine Täter-
schaft im Mittelpunkt der Erzählung:  

„Und dann hat er gesagt, er, er sticht mir mit dem Messer in der Nacht in Hals. 
Und ich hab‘ gleich gewusst, da kann ich nicht mehr schlafen, na, was ist los, 
und bin hingegangen zu ihm, und hab gesagt, ‚heast, was hast g’sagt?‘ – ‚Na, i 
foah da eini min Messer‘, na. Dann habe ich mit ihm gerauft und hab ihn vom 
Bett hinuntergeschmissen, und hab ihm ein paar Mal mit dem Fuß noch, bin ich 
draufgestiegen auf ihn, und hab ihm die Rippe in die Lunge getreten.“ (D10)  

Auch ein anderer Insasse, der ebenfalls wegen eines Gewaltdelikts verurteilt 
wurde, verkörpert weitgehend diesen Typus: Mobbing durch das Personal 
setzt ihm zu – wichtig ist ihm jedoch, zu betonen, dass er sich das nicht ge-
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fallen ließ und (trotz aller damit verbundenen möglichen Sanktionen) die 
Beamten angriff.  

„Nach einer Zeit haben mich die Beamten gemobbt, und dann ist es wieder 
zum Konflikt gekommen mit den Beamten, weil sie mich wieder beschimpft 
haben, weil es mir dann gereicht hat, weil ich mir nichts mehr gefallen lassen 
wollte. Bin ich dann ausgezuckt, habe ich dann zugeschlagen.“ (D3)  

Die Dynamiken und Realitäten von Gewalt bzw. Verbindungen zwischen 
Täter- und Opferschaft werden hier recht gut greifbar. Im Umgang mit Ge-
walt wird auf Gegengewalt gesetzt, Meldungen von Gewaltvorfällen als 
Opfer sind für diesen Typus eigentlich undenkbar.  

Ganz anders beim Typus des armen Opfers: Dieser stellt sich eher als au-
ßerhalb der Gefangenensubkultur dar, als jemand, der seine Opferschaft gar 
nicht erst verleugnen kann – weil er z.B. sichtbar schmächtig ist oder als 
Sexualstraftäter bekanntermaßen bereits im Visier von Übergriffen steht und 
damit auch ganz offiziell Opfer sein „darf“. So erzählt ein Sexualstraftäter, 
der seit einigen Jahren eine mehrjährige Haftstrafe absitzt:  

„In eine Dreimannzelle bin ich gekommen, mit noch einem Häftling (…) mit 
einem sehr aggressiven (…). Ja, wo er schlussendlich dann herausgefunden hat 
bzw. mir das vorgehalten hat, ich habe es natürlich abgestritten, weil ich ge-
wusst habe, dass es unbeliebt ist, oder? Und v.a. habe ich mich auch schützen 
müssen (…) Eine Zeit lang habe ich ihn noch schlichten können und irgend-
wann hat er sich vor mich hingestellt und hat mich an die Wand hingedrückt 
und ich habe mich halt wehren müssen. (…) Und er hat mich dann halt jeden 
Tag wenn ich in die Zelle gekommen bin, hat er mich einfach provoziert mit al-
len möglichen Sachen, (…) dass er einen Grund hat zum wirklich zum Zuzu-
schlagen (…). Das eine Mal hat er mir die Fernbedienung ins Gesicht geworfen 
und da bin ich dann zum Beamten gegangen und hab es dem Beamten dann ge-
sagt gehabt.“ (D14)  

Der Befragte stellt zuerst seine Schlichtungsversuche und seine Friedfertig-
keit in den Vordergrund. Auch wenn er zugibt, sich gewehrt zu haben, be-
richtet er von seiner Wehrhaftigkeit nicht mit Stolz – sondern es blieb ihm 
keine andere Wahl, er musste sich wehren. Im Umgang mit Gewalt wird v.a. 
auf Schlichtung gesetzt, Meldungen von Gewaltvorfällen sind eher möglich 
bzw. eine realistische Handlungsoption.  

Der dritte Typus, der des gebrochenen Mannes, gibt zwar seine Opfer-
schaft zu, hebt jedoch zugleich seine eigentliche Stärke und Männlichkeit 
hervor, indem er den Ausnahmecharakter der Situation betont: Er war zwar 
Opfer, jedoch nur in der spezifischen Situation, die eine absolute Ausnahme 
darstellt. Ein Insasse beschreibt einen Vorfall, bei dem er ernsthaft bedroht 
wurde. Dabei ist es ihm sehr wichtig zu betonen, dass ein solcher Vorfall für 
ihn selbst, der von kräftiger Statur ist, hafterfahren und bereits über 50 Jahre 
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schiedliches bedeuten und umfasst Fälle, in denen die befragte Person bei der 
berichteten Gewalterfahrung mehr Täter als Opfer war, über geringe Mit-
schuld bis hin zu klarer Opferschaft, die (in weiterer Folge) möglicherweise 
zu mehr Selbstbehauptung und Wehrhaftigkeit geführt hat (vgl. Kapitel 
III.5.9.4).   

Es besteht übrigens auch ein Zusammenhang zwischen Gewalt in der 
Kindheit und eigener Täterschaft in Haft: Wer als Kind schwere Gewalt 
(mit)erlebt hat, wird auch signifikant häufiger in Haft zum Täter bzw. zur 
Täterin (vgl. Tabelle 89 im Anhang). 

5.10.2 Zusammenhangsanalysen nach Anstalts-/Legalmerkmalen  

Art der Justizanstalt und Haftform  

Wie bereits weiter oben (Kapitel III.5.5.2, III.5.6.2 und III.5.7.2) dargestellt, 
unterscheidet sich das Gewaltniveau nach Art der Justizanstalt (Strafvoll-
zugsanstalten, gerichtliche Gefangenenhäuser, Frauen- oder Jugendstrafvoll-
zug) und nach Haftform, also danach, ob jemand in Untersuchungs- oder 
Strafhaft ist oder im Maßnahmenvollzug untergebracht ist. Insbesondere im 
Jugendstrafvollzug sind die Viktimisierungsraten deutlich höher; dort geben 
83,3% der Befragten an, Opfer psychischer Gewalt geworden zu sein, zwei 
Drittel berichten auch von körperlicher Gewalt (vgl. Tabelle 90 im Anhang). 
Besonders deutlich sind die Unterschiede bei schwereren Formen körperli-
cher Gewalt: Über die Hälfte der Jugendlichen (52,8%), aber nur ein Sechstel 
bis ein Fünftel der anderen Befragten berichten von solchen Erfahrungen (zur 
Definition schwerer körperlicher Gewalt vgl. Tabelle 14). Zwei Drittel der 
Personen, die wir im Jugendstrafvollzug befragt haben, geben an, eine Form 
schwerer Gewalt (psychisch, körperlich, sexuell) in der aktuellen Haft erfah-
ren zu haben, während dieser Wert im Durchschnitt nur bei einem Drittel 
liegt.  

Vergleicht man die Viktimisierungsraten nach Haftform, so zeigt sich, 
dass diese im Maßnahmenvollzug überdurchschnittlich hoch sind. Die 18 
befragten Personen im Maßnahmenvollzug berichten signifikant häufiger 
von körperlicher Gewalt bzw. sexueller Belästigung oder Gewalt sowie ins-
gesamt öfter von schweren Gewalterfahrungen (vgl. Tabelle 90 im Anhang). 
Zwei Drittel der im Maßnahmenvollzug Angehaltenen, aber weniger als ein 
Drittel der in Untersuchungshaft oder Strafhaft Befindlichen geben an, 
schwerere Formen von Gewalt erlebt zu haben. Diese überdurchschnittlich 
hohe Belastung der Maßnahmen-Klientel deckt sich mit den Ergebnissen 
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Tabelle 18: Logistisches Regressionsmodell zu psychischer Gewalt – mindestens 
eine (schwere) psychische Gewalterfahrung in der aktuellen Anstalt 

 
 

Modell 1a: psychische 
Gewalt 

Modell 1b: schwere 
psychische Gewalt 

N 370 370 
Anzahl Betroffene 241 99 
Nagelkerke R Quadrat 0,468 0,265 
Anteil erklärte Fälle 80,0% 75,1% 
Geschlecht   

Staatsbürgerschaft in Gruppen 
Signifikant, 

schwacher Effekt 
Hochsignifikant, 
schwacher Effekt 

Bildung   

Jugendstrafvollzug 
Signifikant, 

starker Effekt 
 

schwere Gewalterfahrung Kind-
heit 

Hochsignifikant, 
starker Effekt 

Signifikant, 
eher starker Effekt 

Dauer der aktuellen Haft 
Hochsignifikant, eher 

schwacher Effekt 
 

(keine) Vorhafterfahrung 
Signifikant, 

eher starker Effekt 
 

Gewaltdelikt (KV, Raub, Tö-
tungsdelikt) 

  

Drogendelikt   

Sexualdelikt  
Signifikant, 

sehr starker Effekt 

eigene Täterschaft in Haft 
Hochsignifikant, 

sehr starker Effekt 
Hochsignifikant, 

eher starker Effekt 
Klimaindex: Überwachung und 
Kontrolle 

 
Signifikant, 

schwacher Effekt 
Klimaindex: Professionalität und 
Legitimität  

Hochsignifikant, 
eher schwacher Effekt 

 

Klimaindex: Anhaltebedingun-
gen 

 
Signifikant, 

eher schwacher Effekt 
Klimaindex: Sinnvolle Beschäf-
tigung und Beziehungen 

Hochsignifikant, eher 
schwacher Effekt 

 

 
Modell 1a definiert als zu erklärende, abhängige Variable, ob eine Person 
jemals in der Haftanstalt, in der sie befragt wurde, einen Vorfall psychischer 
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Tabelle 19: Logistisches Regressionsmodell zu körperlicher Gewalt – mindestens 
eine (schwere) körperliche Gewalterfahrung in der aktuellen Anstalt 

 Modell 2a: 
körperliche 

Gewalt 

Modell 2b: 
schwere körperliche 

Gewalt 
N 369 369 
Anzahl Betroffene 117 70 
Nagelkerke R Quadrat 0,366 0,328 
Anteil erklärte Fälle 77,0% 84,8% 
Geschlecht   
Staatsbürgerschaft in 
Gruppen 

Hochsignifikant,  
schwacher Effekt 

Signifikant, 
starker Effekt 

Bildung   

Jugendstrafvollzug Hochsignifikant,  
sehr starker Effekt 

Hochsignifikant,  
starker Effekt 

schwere Gewalterfahrung 
Kindheit 

Hochsignifikant,  
eher starker Effekt  

Dauer der aktuellen Haft Hochsignifikant,  
schwacher Effekt  

(keine) Vorhafterfahrung   
Gewaltdelikt    

Drogendelikt 
Signifikant, 
eher starker 

Effekt 

Hochsignifikant, 
eher starker Effekt 

Sexualdelikt Zsh. deutlich, 
starker Effekt 

Zsh. deutlich, 
eher starker Effekt 

eigene Täterschaft in Haft Hochsignifikant, starker 
Effekt 

Hochsignifikant, 
 eher starker Effekt 

Klimaindex: Überwa-
chung und Kontrolle 

Zsh. deutlich, 
schwacher Effekt 

Hochsignifikant, 
 schwacher Effekt 

Klimaindex: Professiona-
lität und Legitimität  

Signifikant, 
schwacher Effekt 

Hochsignifikant, 
 eher schwacher Effekt 

Klimaindex: Anhaltebe-
dingungen 

Zsh. deutlich, 
schwacher Effekt  

Klimaindex: Sinnvolle 
Beschäftigung und Bezie-
hungen 
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Mindestens eine körperliche Gewalterfahrung (Modell 2a) 

Der Erklärungswert des Modells 2a, das die Betroffenheit von allgemeiner 
körperlicher Gewalt (und nicht ausschließlich schwerer Gewalt) erklären 
will, kann bei einem R Quadrat von 0,366 als gut bezeichnet werden. 77,0% 
der Fälle können mit den im Modell enthaltenen unabhängigen Variablen 
erklärt werden.  

 
• Das Geschlecht der Befragten und ihr formaler Bildungsabschluss 

haben in unseren Daten keinen signifikanten Einfluss auf das Risiko, 
Opfer körperlicher Gewalt in Haft zu werden (vgl. auch Tabelle 79 
im Anhang).  

• Die Staatsbürgerschaft hängt hingegen hochsignifikant mit berichte-
ten Gewalterfahrungen zusammen (vgl. auch Tabelle 83 im An-
hang): Personen aus Österreich (n=158) sowie aus dem Nahen und 
Mittleren Osten (n=29) berichten über mehr körperliche Gewaltvor-
fälle als Befragte aus anderen Herkunftsländer. Der Effekt ist jedoch 
schwach.  

• Von den befragten Jugendlichen wurde deutlich öfter von körperli-
chen Gewalterfahrungen berichtet, der Zusammenhang zwischen 
Jugendstrafvollzug und körperlicher Gewalterfahrung ist hochsigni-
fikant und sehr stark. Zur Erinnerung: Zwei Drittel der Jugendlichen 
berichteten von körperlichen Auseinandersetzungen bzw. Gewalter-
fahrungen in der aktuellen Anstalt (vgl. dazu Kapitel III.5.10.2 so-
wie die Ausführungen zu den Gewaltformen in Kapitel III.5.5.2, 
III.5.6.2 sowie III.5.7.2 und Tabelle 88 im Anhang).  

• Wer in der Kindheit Opfer von schwerer Gewalt wurde, hat eben-
falls ein hochsignifikant höheres Risiko, auch im Gefängnis körper-
liche Gewalt zu erleben (vgl. auch Tabelle 87 im Anhang). Der Ef-
fekt ist eher stark.  

• Erwartungsgemäß steigt die Wahrscheinlichkeit, in Haft Opfer kör-
perlicher Gewalt zu werden, mit der Haftdauer an (vgl. auch Tabelle 
92 im Anhang). Ob jemand Vorhafterfahrung hat oder das erste Mal 
in Haft ist, spielt laut Modell keine Rolle.  

• Anders als bei der psychischen Gewalt zeigt sich hier bei Drogende-
likten ein signifikanter, eher starker Effekt, d.h. Personen, die wegen 
einem Drogendelikt verurteilt wurden, berichten überdurchschnitt-
lich oft von Viktimisierung (vgl. auch Tabelle 97 im Anhang). Das 
Risiko für Sexualstraftäter, Gewalt zu erfahren, ist knapp nicht sig-
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nifikant erhöht, der Effekt ist jedoch stark, d.h., bei entsprechend 
größerer Stichprobe wäre der Zusammenhang wohl auch signifikant.  

• Es besteht auch hier ein hochsignifikanter, starker Zusammenhang 
zwischen eigener Täter- und Opferschaft (vgl. auch Kapitel III.5.9.4 
sowie auch Tabelle 90 im Anhang). 

• Dort, wo das Haftklima als professionell und das Haftregime als le-
gitim eingeschätzt wird, wird signifikant seltener von physischer 
Gewalt berichtet (vgl. auch Tabelle 105 im Anhang). Der Zusam-
menhang zwischen Anhaltebedingungen bzw. Kontrolle durch das 
Personal und der Häufigkeit von Gewaltvorfällen ist deutlich 
(p<0,10), aber nicht statistisch signifikant und hat nur einen schwa-
chen Effekt (vgl. auch Tabelle 107 im Anhang).  

 
Wie erwähnt korrelieren die Klimaindizes sehr stark mit den Einschlusszei-
ten (offen/geschlossen) und der Überbelegung, daher wurden diese Items aus 
methodischen Gründen nicht zusätzlich ins Modell aufgenommen. In einem 
zusätzlich berechneten Modell ohne Klimaindizes, aber unter Berücksichti-
gung der Einschlusszeiten und der Haftraumbelegung zeigt sich, dass im 
geschlossenen Vollzug und/oder bei Überbelegung signifikant häufiger von 
körperlicher Gewalt berichtet wird (vgl. dazu Kapitel III.3, III.4.2 sowie 
III.5.10.2). 

Mindestens eine schwere körperliche Gewalterfahrung (Modell 2b) 

Modell 2b untersucht den Einfluss derselben unabhängigen Variablen auf 
schwerere Formen körperlicher Gewalt in der aktuellen Haft. Mit einem R 
Quadrat von 33% und einem Anteil erklärter Fälle von 84,8% ist das Modell 
insgesamt hochsignifikant.  
 

• Auch hier zeigt sich kein signifikanter Einfluss von Geschlecht und 
Bildungshintergrund der Befragten (vgl. auch Tabelle 79 und Tabel-
le 85 im Anhang).  

• Wieder ist die Unterbringung im Jugendstrafvollzug und damit das 
Alter hochsignifikant (vgl. auch Tabelle 81 und Tabelle 90 im An-
hang), d.h., dort wurde deutlich öfter auch von schwereren Formen 
körperlicher Gewalt berichtet; der Effekt ist stark. Überraschender-
weise beeinflusst in diesem Modell weder die Dauer der aktuellen 
Haft noch Gewalterfahrungen in der Kindheit die Häufigkeit, mit der 
schwere körperliche Gewalt berichtet wird (vgl. auch Tabelle 89 und 
Tabelle 92 im Anhang).  
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• Zwischen Drogendelinquenz und körperlicher Viktimisierung be-
steht ein hochsignifikanter, eher starker Zusammenhang. Ebenso be-
steht bei Sexualstraftätern ein eher starker Effekt, dieser ist jedoch – 
aufgrund der kleinen Fallzahl – knapp nicht statistisch signifikant 
(vgl. auch Tabelle 95 im Anhang). 

• Zwei Klimavariablen – die Einschätzung des Haftregimes als pro-
fessionell und legitim und die Kontrolle durch das Personal – gehen 
ebenfalls hochsignifikant ins Model ein (vgl. auch Tabelle 105 und 
Tabelle 107 im Anhang). Ihr Einfluss ist jedoch eher schwach. 

• Auch hier zeigt ein zusätzlich berechnetes Modell ohne Klimavari-
ablen, dass Häftlinge im geschlossenen Vollzug signifikant häufiger 
von schwerer körperlicher Gewalt berichten (vgl. Kapitel III.5.10.2).  

Vergleich der Modelle 

Der Vergleich zwischen Modell 2a und 2b, also zwischen körperlicher Ge-
walt im Allgemeinen und schwerer körperlicher Gewalt im Besonderen, zeigt 
hohe Übereinstimmung in den Bedingungsfaktoren. In beiden Fällen hängt 
die Häufigkeit, mit der Viktimisierung berichtet wird, von der Nationalität, 
dem Alter bzw. der Unterbringung im Jugendstrafvollzug, dem Delikt, we-
gen dem man inhaftiert ist, der eigenen Täterschaft in Haft und der Einschät-
zung des Haftregimes ab. Schwere Gewalterfahrungen in der Kindheit, die 
Dauer der aktuellen Haft und die Anhaltebedingungen liefern jedoch nur im 
ersten Modell, also zur Erklärung allgemeiner körperlicher Gewalterfahrun-
gen, einen signifikanten Beitrag. Die Klimaindizes wirken unterschiedlich, 
hochsignifikant ist der Index Professionalität und Legitimität des Regimes 
sowie Überwachung und Kontrolle durch das Personal bei schweren körper-
lichen Viktimisierungen, d.h., wo sich die InsassInnen wenig kontrolliert und 
überwacht fühlen und das Haftregime als unprofessionell bzw. illegitim emp-
finden, berichten sie auch überdurchschnittlich oft von schweren körperli-
chen Gewalterfahrungen.  

Wie in den vorangegangenen Kapiteln dargestellt, haben nur wenige Be-
fragte mit uns über sexuelle Gewalterfahrungen gesprochen (vgl. Kapitel 
III.1.1). Aufgrund der geringen Fallzahlen macht es daher keinen Sinn, mul-
tivariate Modelle für sexuelle Viktimisierung in Haft gesondert zu berech-
nen. Als Teil der gesamten Gewalterfahrung, wie sie im kommenden Kapitel 
präsentiert wird, wurden sexuelle Gewalterfahrungen jedoch berücksichtigt.  
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Tabelle 20: Logistisches Regressionsmodell – mindestens eine (schwere) 
Gewalterfahrung in der aktuellen Anstalt 

 Modell 3a: Gewalt 
insgesamt 

Modell 3b: schwere 
Gewalt insgesamt 

N 370 370 
Anzahl Betroffene 248 124 
Nagelkerke R Quadrat 0,444 0,353 
Anteil erklärte Fälle 79,2% 74,3% 
Geschlecht   

Staatsbürgerschaft in Gruppen Hochsignifikant, 
schwacher Effekt 

Hochsignifikant, 
schwacher Effekt 

Bildung   

Jugendstrafvollzug Signifikant, 
sehr starker Effekt 

Hochsignifikant,  
sehr starker Effekt 

schwere Gewalterfahrung Kindheit Hochsignifikant, 
starker Effekt 

Signifikant, 
mittlerer Effekt 

Dauer der aktuellen Haft 
Hochsignifikant, 
eher schwacher 

Effekt 

Zsh. deutlich, 
schwacher Effekt 

(keine) Vorhafterfahrung   
Gewaltdelikt (KV, Raub, Tötungsde-
likt)   

Drogendelikt  
Zsh. deutlich, 
eher starker 

Effekt 

Sexualdelikt  
Signifikant, 
sehr starker 

Effekt 

eigene Täterschaft in Haft 
Hochsignifikant, 

sehr starker 
Effekt 

Hochsignifikant, 
starker Effekt 

Klimaindex: Überwachung und Kon-
trolle  

Hochsignifikant,      
eher schwacher 

Effekt 

Klimaindex: Professionalität und  
Legitimität  

Hochsignifikant, 
eher schwacher 

Effekt 
 

Klimaindex: Anhaltebedingungen  Zsh. deutlich, 
schwacher Effekt 

Klimaindex: Sinnvolle Beschäftigung 
und Beziehungen 

Hochsignifikant, 
eher schwacher 

Effekt 
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Interpretation und Vergleich der Modelle  

Modell 3a hat mit einem R Quadrat von 0,444 und mit einem Anteil von 
79,2% erklärter Fälle eine hohe Erklärungskraft. Die Erklärungskraft von 
Modell 3b ist bei einem R Quadrat von 0,353 und einem Anteil erklärter 
Fälle von 74,3% ebenfalls als gut zu bezeichnen. 
 

• Weder das Bildungsniveau noch das Geschlecht haben in den von 
uns erhobenen Daten einen signifikanten Einfluss darauf, ob jemand 
von (schweren) Opfererfahrungen in Haft berichtet (vgl. auch Tabel-
le 79 und Tabelle 85 im Anhang).  

• Die Staatsbürgerschaft hängt hochsignifikant damit zusammen, ob 
jemand über Gewalterfahrungen in Haft berichtet (vgl. auch Tabelle 
83 im Anhang). Besonders Personen aus dem Nahen und Mittleren 
Osten (n=29) sowie aus Österreich (n=158) tun dies überdurch-
schnittlich häufig. 93,1%(!) der befragten Afghanen, Syrer, Iraker 
und Iraner berichten von zumindest einem erlebten Vorfall. Im Ge-
gensatz dazu tun dies nur 44,2% der Personen aus nicht EU-Ländern 
am Balkan bzw. aus der Türkei (n=52). Während im Schnitt ein 
Drittel von schweren Gewalterfahrungen berichtet, sind es bei Per-
sonen aus dem Nahen und Mittleren Osten 48,3% und aus Öster-
reich 42,4%.  

• 86,1% der im Jugendstrafvollzug Inhaftierten erzählen von zumin-
dest einem Vorfall in der aktuellen Anstalt. Der Zusammenhang ist 
im multivariaten Modell signifikant und der Effekt sehr stark. Ju-
gendliche Befragte berichten auch hochsignifikant häufiger von 
schweren Gewalterfahrungen, nämlich zu zwei Drittel im Vergleich 
zu nur einem Drittel über alle Haftanstalten hinweg (vgl. auch Ta-
belle 90 im Anhang). Wer in der Kindheit eine schwere Gewalter-
fahrung gemacht hat, berichtet signifikant häufiger von Gewalterfah-
rungen in Haft (vgl. auch Tabelle 89 im Anhang). 

• Auch die Dauer der Haft geht hochsignifikant ins Modell ein (vgl. 
auch Tabelle 92 im Anhang): Erwartungsgemäß macht man, wenn 
man länger in Haft ist, auch mehr Gewalterfahrungen bzw. kann 
mehr dazu berichten. Vorhafterfahrung spielen auch in diesem Mo-
dell keine signifikante Rolle (vgl. auch Tabelle 93 im Anhang).  

• Anders als bei allgemeinen Gewalterfahrungen spielt bei schwerer 
Gewalt auch der Haftgrund eine Rolle (vgl. auch Tabelle 95 im An-
hang): Wer wegen eines Sexualdelikts in Haft ist, berichtet signifi-
kant öfter von schwerer Gewalt. Während wie erwähnt nur ein Drit-
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tel aller Inhaftierten von schwerer Gewalt berichten, sind es unter 
den Sexualstraftätern 56,3%.  

• Die eigene Täterschaft in Haft hängt, wie schon in den vorangegan-
genen Modellen, hochsignifikant mit der berichteten Viktimisierung 
zusammen (vgl. auch Tabelle 88 im Anhang). 

• Wird die Klimavariable Professionalität und Legitimität des Re-
gimes positiv bewertet, wird weniger Gewalt berichtet (vgl. auch 
Tabelle 105 im Anhang). Der Effekt ist jedoch eher schwach. Der 
Einfluss der anderen Klimavariablen ist je nach Schwere der Ge-
walterfahrung unterschiedlich: Sinnvolle Beschäftigung und Bezie-
hungen (vgl. Tabelle 108 im Anhang) hängen hochsignifikant mit 
allgemeinen Formen zusammen; Überwachung und Kontrolle (vgl. 
auch Tabelle 107 im Anhang) korrelieren eng mit schwereren Ge-
walterfahrungen, d.h., dass in den Anstalten, wo Häftlinge das Ge-
fühl haben, dem Personal sei es egal, wenn man etwas Verbotenes 
tue, und wo sie sich wenig kontrolliert und überwacht fühlen, mehr 
schwere Gewalt berichtet wird.  

 

Nach Berechnung eines separaten Modells ohne den Klimaindizes erweisen 
sich wiederum Einschlusszeiten (Unterbringung im geschlossenen Vollzug) 
und Überbelag als signifikante Einflussfaktoren auf das Auftreten von Ge-
walt.  
 
In der folgenden Tabelle werden die dargestellten Ergebnisse noch einmal 
zusammengefasst:
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5.11.5 Regressionsmodell 4: Mindestens eine Gewalterfahrung 
(psychisch oder körperlich) in der aktuellen Justizanstalt 
durch Personal oder Mithäftlinge  

In den bisherigen Modellen wurde nicht danach unterschieden, durch wen 
Gewalt ausgeübt wurde, da es v.a. bei der psychischen Gewalt große Über-
schneidungen zwischen den bei der Befragung genannten Tätergruppen gab: 
29,0% der Befragten geben an, sowohl von Mitgefangenen als auch vom 
Personal psychische Gewalt erfahren zu haben, nur 8,8% sagen, dass aus-
schließlich das Personal psychische Gewalt ausgeübt hat. Körperliche Ge-
walt wird in der Regel durch Mithäftlinge ausgeübt – 23,1% geben an, von 
Mithäftlingen körperliche Gewalt erfahren zu haben. Nur 2,9% berichten 
ausschließlich von Gewalt durchs Personal in der aktuellen Anstalt, und nur 
5,0% sowohl durch Mitgefangene als auch durch Personal (vgl. Tabelle 111 
im Anhang, mehr zu angegebener Täterschaft jemals in Haft siehe III.5.9). 
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Berichte von psychischer Gewalt, in denen das Personal als gewaltausübend 
genannt wird, stellen einen (hoch)signifikanten Zusammenhang mit der eige-
nen Täterschaft her (vgl. auch Tabelle 100 im Anhang), ebenso mit Gewalt-
erfahrungen in der Kindheit. Interessant ist, dass Sexualstraftäter deutlich 
öfter angeben, psychische Gewalt vom Personal erlebt zu haben – der Unter-
schied ist aufgrund der geringen Fallzahl zwar nicht signifikant im engeren 
Sinn, die Effektstärke jedoch groß. Diejenigen, die das Regime als unprofes-
sionell und illegitim einschätzen und sinnvolle Beschäftigung und Beziehun-
gen vermissen, berichten (hoch)signifikant häufiger von psychischer Gewalt 
durch das Personal.  

Ob jemand von psychischer Gewalt durch Mithäftlinge berichtet, hängt 
mit einer Reihe von Faktoren im Modell (hoch)signifikant zusammen, näm-
lich mit Alter, Staatsbürgerschaft, schwerer Gewalterfahrung in der Kindheit, 
Dauer der Haft, Vorhafterfahrung und eigener Täterschaft. Ein signifikanter 
Zusammenhang besteht auch mit der Einschätzung der Anhaltebedingungen 
und dem Index sinnvolle Beschäftigung und Beziehungen.  

Körperliche Gewalt durch das Personal kann im multivariaten Modell bei 
einem R Quadrat von 26,6% und kaum signifikanten Erklärungsbeiträgen, 
v.a. aufgrund der sehr niedrigen Fallzahl, nicht hinreichend erklärt werden. 
Es besteht jedenfalls eine durchaus erwartbare Wechselwirkung zwischen der 
Einschätzung des Regimes als professionell und legitim und dem Berichten 
von Gewalt durchs Personal.  

Das Berichten von körperlichen Gewalterfahrungen durch Mitgefangene 
hängt mit dem Alter, der Staatsbürgerschaft, Gewalterfahrungen in der Kind-
heit, der Dauer der aktuellen Haft, dem Delikt (Drogen oder Sexualdelikt) 
und der eigenen Täterschaft zusammen. Letztere hat wieder einen hochsigni-
fikanten, starken Effekt. Auch bei Sexualdelinquenten ist der Effekt sehr 
stark.  

5.11.6 Regressionsmodell 5: Gewalterfahrung in Haft jemals 
(frühere und aktuelle Justizanstalt)  

In einem letzten Schritt fokussierten wir nicht ausschließlich auf die Gewalt 
in der aktuellen Anstalt, in der die Befragung stattfand, sondern auf sämtli-
che Gewalterfahrungen in Haft (in einer österreichischen Justizanstalt). Diese 
werden in Tabelle 23 überblicksartig dargestellt und im Anschluss daran 
zusammenfassend beschrieben.  

Der Vorteil dieses Modells ist, dass auch Erfahrungen aus anderen Anstal-
ten berücksichtigt werden konnten. In der Interviewsituation entstand näm-
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lich immer wieder der Eindruck, dass es den Befragten offenbar leichter fiel, 
über Vorfälle in anderen Anstalten zu sprechen, v.a. wenn es um Konflikte 
mit dem Personal ging. Der Nachteil der Modelle ist jedoch, dass keine de-
taillierten Informationen zur Haft und zur Anstalt, in der der Vorfall passiert 
ist, zur Verfügung stehen, da eine umfassende Erhebung aller Rahmenbedin-
gungen zu jedem einzelnen Vorfall den Rahmen der ohnehin schon sehr 
umfangreichen Befragung gesprengt hätte. Daher können keine Anstalts- und 
Klimavariablen, sondern nur personenbezogene unabhängige Variablen im 
Modell berücksichtigt werden.  

Wenn wir von Vorfällen sprechen, die „jemals“ in Haft passiert sind, ist es 
für die Interpretation der Ergebnisse auch relevant, wann die berichteten 
Vorfälle stattgefunden haben. Sprechen wir hier von Vorfällen aus längst 
vergangenen Zeiten oder betreffen sie die jüngste Vergangenheit? Der Groß-
teil der genannten Vorfälle (93,4%), für die eine zeitliche Zuordnung mög-
lich ist (n=469), fand innerhalb der letzten fünf Jahre statt (97,7% der psy-
chischen, 87,8% der körperlichen und 88,5% der sexuellen Gewaltvorfälle), 
ca. 98% innerhalb der letzten zehn Jahre.  







•

•

•

•

•

•

•



GEWALTERFAHRUNGEN IN HAFT 249

den Einfluss der Faktoren auf die Wahrscheinlichkeit, Gewalterfahrungen in 
der aktuellen Anstalt zu berichten, messen. Durch diese Einschränkung 
konnte nicht nur der Einfluss von Personenmerkmalen, sondern auch von 
Anhaltebedingungen geprüft werden. Ein letztes Modell untersuchte den 
Einfluss von Personenmerkmalen auf die Wahrscheinlichkeit von Gewalter-
fahrungen im gesamten Haftzeitraum.  

In der Zusammenschau erweisen sich bestimmte Faktoren als besonders 
bedeutsam, während andere wie z.B. das Geschlecht, in weiten Teilen auch 
die Bildung, keine bzw. eine geringe Rolle spielen, wobei Personen mit ei-
nem höheren Bildungsabschluss eher weniger von körperlicher Gewalt in 
Haft berichten. Als besonders relevant sind v.a. vier Merkmale hervorzuhe-
ben: Das Alter, Gewalterfahrungen in der Kindheit, die eigene Täterschaft 
sowie die Herkunft – diese zeigen praktisch über alle Formen von Gewalt 
entsprechend großen Einfluss.  

Dass das Alter – und damit auch die Unterbringung im Jugendstrafvollzug 
– wesentlich das Ausmaß berichteter Gewalt mitbestimmt, ist angesichts der 
bereits dargelegten bivariaten Zusammenhänge wenig überraschend: Jung zu 
sein, erhöht die Wahrscheinlichkeit für Gewalt in Haft bzw. dafür, dass sol-
che berichtet wird, dies betrifft v.a. körperliche, aber auch allgemeine psy-
chische Gewalt durch Mithäftlinge. 

Gewalterfahrungen in der Kindheit, v.a. wenn diese schwer waren, erhö-
hen nicht nur die Wahrscheinlichkeit, selbst Gewalt auszuüben, sondern 
auch, Opfer von Gewalt zu werden: Die Effekte sind durchgehend 
(hoch)signifikant und tendenziell stark. Psychische Viktimisierung sowohl 
durch das Personal als auch durch Mithäftlinge tritt signifikant öfter auf, bei 
körperlicher Gewalt bezieht sich das erhöhte Risiko vorrangig auf Mithäft-
linge.  

Das Eingeständnis eigener Täterschaft, sei es im Bereich der psychischen, 
körperlichen oder sexuellen Gewalt bzw. auch das Eingeständnis, an einer 
Schlägerei beteiligt gewesen zu sein, hat einen wesentlichen Einfluss auf die 
Wahrscheinlichkeit, psychische und körperliche Gewalt zu erleben – dabei 
sind die Ergebnisse durchgehend hochsignifikant und eher bzw. sehr stark. 
Zwischen eigener Täterschaft und psychischen Gewalterfahrungen durchs 
Personal besteht ein hochsignifikanter Zusammenhang.  

Was die Herkunft betrifft, sind es v.a. Personen aus dem Nahen und Mitt-
leren Osten, aber auch österreichische Befragte, bei denen sich Einflüsse auf 
die berichtete Gewalt zeigen, die Effekte sind tendenziell jedoch eher 
schwach. Der Einfluss ist dabei ausschließlich in Bezug auf Mithäftlinge als 
Täter, nicht aber auf das Personal hochsignifikant, wenn auch hier die Effek-
te weiterhin schwach bleiben.  
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Über diese in praktisch allen Bereichen signifikanten Einflüsse zeigen sich 
Faktoren, die differenzierter zu betrachten sind. Die Vulnerabilität von Per-
sonen in Abhängigkeit vom Delikt zeigt sich v.a. bei Sexualstraftätern, und 
zwar im Bereich der schweren, nicht aber der allgemeinen psychischen Ge-
walt. Zwischen dem Inhaftierungsgrund Sexualdelikt und psychischer Vik-
timisierung durchs Personal besteht ein deutlicher Zusammenhang mit star-
kem Effekt. Wegen eines Sexualdelikts inhaftiert zu sein, erhöht zudem das 
Risiko, schwere körperliche Gewalt durch Mithäftlinge erfahren zu müssen. 
Gewaltdelikte und Drogendelikte zeigen weit weniger bis kaum Einflüsse.  

Personen ohne Vorhafterfahrung berichten öfter über allgemeine psychi-
sche Gewalt, vermutlich auch deshalb, weil ihre Sensibilität erhöht ist, nicht 
aber über schwere Gewaltformen, wobei hier insbesondere Mithäftlinge als 
Gewaltausübende genannt werden. Mit der Dauer der Haft steigt erwartungs-
gemäß auch das Risiko, dass Übergriffe berichtet werden, der hochsignifi-
kante Zusammenhang besteht insbesondere für Mitgefangene als Täter bzw. 
Täterinnen.  

Ein weiterer wesentlicher Bereich, der gerade mit Hinblick auf theoreti-
sche Überlegungen relevant ist, sind die subjektiven Einschätzungen der 
Klimadimensionen, da das soziale Klima bzw. dessen negative Einschätzung 
breit mit Frustration und Aggressionsbereitschaft in Verbindung gebracht 
(ausführlich in Kapitel III.3 und III.4) bzw. auch im Rahmen von Präventi-
onsmaßnahmen diskutiert wird. Geprüft wurden vier ausgewählte Dimensio-
nen, die auf unterschiedlichen Ebenen Einflüsse zeigen: Die positive Ein-
schätzung der Dimension Professionalität und Legitimität steht mit weniger 
Gewalt in Verbindung, wenig überraschend insbesondere bei Gewalt durch 
das Personal. Eher überraschend zeigen sich im Bereich der Dimension sinn-
volle Beschäftigung und Beziehungen nur Einflüsse auf allgemeine, v.a. 
psychische Gewalt, nicht jedoch auf körperliche Gewalt. Diejenigen, die die 
Anhaltebedingungen schlecht bewerten, sowie die, die Überwachung und 
Kontrolle in der aktuellen Anstalt als gering einschätzen, d.h. die davon aus-
gehen, dass es dem Personal egal ist, wenn etwas Verbotenes passiert bzw. 
das Personal zu wenig Kontrolle ausübt, berichten häufiger von schwerer 
psychischer und – auch allgemeiner – körperlicher Gewalt.  
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Abbildung 63: Genannte Tatorte (n = 1.582 Nennungen) 

 
Vergleicht man die Tatorte nach Gewaltformen, stechen – trotz der relativ 
geringen Anzahl der Nennungen (n=45) – im Bereich sexuelle Gewalt die 
nicht überwachten Sanitärräume als besonders relevanter Tatort hervor.  
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Abbildung 64: Anteil der Nennungen an Tatorten (aktuelle und andere Anstalt) 
nach Gewaltform und Tatort  

 
Zusätzlich zu diesen Angaben geben die Detailschilderungen zu den subjek-
tiv (relativ) schwersten Vorfällen (vgl. dazu die Anmerkungen in Kapitel 
III.5.5.3, III.5.6.3 und III.5.7.3) einen Einblick in relevante Tatorte und be-
stärken die angeführten Befunde. So zeigt sich die Relevanz des Haftraums, 
der mit insgesamt fast 60% eine noch prominentere Position einnimmt, auch 
in der Beschreibung der subjektiv schwersten Vorfälle körperlicher Gewalt. 
Bei den als subjektiv schwersten beschriebenen Vorfällen sexueller Gewalt 
bzw. Belästigung setzt sich diese Tendenz fort: Auch hier liegen die Haft-
räume mit 42,9% der Nennungen (zwölf Fälle) an erster Stelle, darauf folgen 
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die nicht überwachten Sanitärräume: In einem Viertel (sieben Fälle) der be-
schriebenen Fälle werden die Sanitärräume genannt. Die zwei schwersten 
Fälle berichteter sexueller Gewalt (Vergewaltigung und versuchte Vergewal-
tigung) fanden jeweils im Einzelhaftraum des Opfers statt. Fast drei Viertel 
der subjektiv schwersten körperlichen bzw. sexuellen Übergriffe fanden an 
nicht videoüberwachten Orten statt. Dass Sanitärräume in Bezug auf die im 
Detail geschilderten Vorfälle sexueller Belästigungen bzw. Übergriffe an 
zweiter Stelle rangieren, steht auch damit in Zusammenhang, dass mehrfach 
auch Anstarren bei Nacktheit o.Ä. als sexuelle Belästigung gewertet wurde 
(vgl. dazu die Detailbeschreibungen in Kapitel III.5.7.3). 

Vergleicht man die Ergebnisse zu den Tatorten mit der Studie des Krimi-
nologischen Forschungsinstituts Niedersachsen (KFN), so zeigt sich, dass 
auch dort der Haftraum grundsätzlich bzw. Sanitärräume gerade im Bereich 
der sexuellen Übergriffe als Tatorte eine große Relevanz haben (Bieneck und 
Pfeiffer 2012; S. 14f. sowie S. 23f.).  

5.12.2 Individuelle Folgen von Gewalt  

Aus methodischen Gründen war es nötig, sich bei jeder der drei Gewaltfor-
men auf einen Vorfall zu konzentrieren, um die individuellen Folgen, die der 
Vorfall für die befragte Person hatte, im Detail zu verstehen. Alle Personen, 
die von mehreren Gewaltvorfallen einer Art (also z.B. drei körperlichen Ge-
walterfahrungen) erzählten, wurden daher gebeten, aus den berichteten Vor-
fällen den aus ihrer Perspektive schwersten Vorfall zu benennen und diesen 
vertiefend zu schildern, also etwas über Ursachen, Kontext und Folgen zu 
erzählen. Hat eine Person nur einen Vorfall erlebt, wurde dieser im Detail 
abgefragt (vgl. dazu auch die Ausführungen in Kapitel III.5.5.3, III.5.6.3 und 
III.5.7.3). Bei der Betrachtung der Folgen ist daher zu berücksichtigen, dass 
es sich um sehr unterschiedliche Fälle handelt. Eine erste Ebene betrifft die 
psychischen Folgen der in Haft erlebten und subjektiv als am schwersten 
eingestuften Gewaltvorfälle:  
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Abbildung 65: Psychische Folgen ausgewählter Gewaltvorfälle  

 
Als „andere Folgen, Beschwerden“ werden z.B. Drogenkonsum, Enttäuschung, 
Nervosität, Ungerechtigkeitsgefühl aber auch physische Reaktionen wie 
„Zittern“ oder „Appetitlosigkeit“ sowie Machtlosigkeit oder Abneigung 
genannt.  
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Ungefähr jede zehnte Person vermeidet nach psychischen (12,5%, n=248) 
bzw. körperlichen (11,5%, n=174) Gewalterfahrungen bestimmte Aktivitäten 
oder Orte, bei sexuellen Viktimisierungen tut dies knapp ein Fünftel (17,9% 
bzw. fünf Personen, n=28). So erzählen mehrere Inhaftierte, dass sie infolge 
von Gewaltvorfällen auf den täglichen Spaziergang verzichteten, um das 
Risiko einer neuerlichen Viktimisierung zu minimieren.  

Neben den psychischen Folgen wurden für körperliche Gewalt und sexuel-
le Übergriffe auch mögliche körperliche Folgen erfasst. Sexuelle Belästigung 
bzw. Gewalt führte ausschließlich im Kontext der berichteten Vergewalti-
gung zu körperlichen Folgen: Genannt wurden blaue Flecken/Prellungen, 
offene Wunden, „Schmerzen im Körper“ sowie Verletzungen im Genitalbe-
reich. Die im Detail berichteten Vorfälle körperlicher Gewalt blieben in der 
Hälfte der Fälle ohne Verletzungsfolgen. Die genannten Verletzungen (n=88) 
betreffen zu knapp zwei Drittel (63,6%) blaue Flecken/Prellungen und zu je 
einem (guten) Drittel offene Wunden (33,0%) bzw. Verletzungen im Kopf- 
bzw. Gesichtsbereich (37,5%). Ein Viertel der Verletzungen (25,0%) bezieht 
sich auf Schmerzen im Körper. Je fünf Personen (je 5,7%) berichten von 
Verstauchungen, Gehirnerschütterung, inneren Verletzungen oder Knochen-
brüchen.  

Bezogen auf alle Vorfälle von Gewalt in Haft, d.h. auch die Fälle, für die 
keine Detailschilderung vorliegt, berichten 57 Personen, dass sie, nachdem 
ihnen jemand Gewalt angetan habe, medizinische Hilfe in Anspruch genom-
men hätten. D.h., ein Fünftel (21,2%) der Personen, die mindestens einen 
Vorfall von Gewalt in Haft erlebt haben (n=269), benötigte medizinische 
Betreuung. Zusätzlich geben acht Personen an, sie hätten diese gebraucht, 
aber nicht in Anspruch genommen bzw. in Anspruch nehmen können. Mehr 
als die Hälfte (52,5%) bezieht sich dabei auf Gewaltvorfälle in Zusammen-
hang mit Schlägen bzw. Verprügeln.  

Mit der medizinischen Versorgung infolge der Gewaltvorfälle sind zwei 
Drittel (62,5%) zufrieden, ein Drittel (37,5%) äußert Unzufriedenheit: Bean-
standet wird fehlendes Eingehen auf die Beschwerden (z.B. „man geht nicht 
auf Leute ein“ oder „nicht ernst genommen gefühlt, wurde belächelt“), ein 
Abtun der Problematik mit (nicht hilfreicher) Medikamentengaben oder kei-
ne eintretende Verbesserung infolge der Behandlung. 
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Abbildung 68: Psychische Gewalt: Reaktionstypen „sich wehren“ nach eigener 
Täterschaft, Alter und Hafterfahrung sowie Migration und Sprache  

Die beidseitig begrenzten schwarzen Striche geben die Konfidenzintervalle (KI) 
an. Für Detailwerte vgl. Tabelle 112 im Anhang.  

Junge Inhaftierte wehren sich eher gegen psychische Gewalt als ältere – auch 
wenn sich hier in Bezug auf körperliche Gewalt keine signifikanten Zusam-
menhänge zeigen, sind ähnliche Tendenzen erkennbar: Auch bei körperli-
chen Übergriffen geben 71,0% der unter 20-Jährigen (n=31) an, sich zu weh-
ren, bei den über 40-Jährigen (n=45), sind dies (nur) noch 57,8%. Bei kör-
perlichen Übergriffen spielt darüberhinausgehend die Bildung noch eine 
Rolle: Wer mindestens Matura hat, wehrt sich am seltensten.   
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Abbildung 69: Körperliche Gewalt: Reaktionstypen „sich wehren“ nach eigener 
Täterschaft und Hafterfahrung  

Die beidseitig begrenzten schwarzen Striche geben die Konfidenzintervalle (KI) 
an, mit einer 95%igen Wahrscheinlichkeit liegt der tatsächliche Wert in der 
Grundgesamtheit zwischen den Begrenzungen.  

6.2 Meldeverhalten und -hemmnisse im Vergleich 

Für den adäquaten Umgang mit Gewalt in Haft und damit auch für die Prä-
vention weiterer Gewalt ist es wesentlich, dass die Justizanstalt von diesen 
Vorfällen überhaupt erfährt. Im Folgenden beleuchten wir die Frage des 
Meldeverhaltens bzw. von Meldehemmnissen zunächst auf Basis des Frage-
bogens, dann aus Sicht der in vertiefenden Interviews befragten InsassInnen 
und schließlich ergänzend aus Sicht der ExpertInnen. 
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Situation, in der es zu Verletzungen gekommen sei – bevor der Beamte geru-
fen wurde, hätte man sich noch rasch abgesprochen, was diesem kommuni-
ziert werde. Vor dem Bediensteten führten dann nicht der Schlag und der 
Stoß des Täters zur Atemnot des Opfers, sondern ein unglücklicher Fall 
„vom Bett (…) auf den Sessel“ (D10) – und solange alle Beteiligten diese 
Version aufrechterhalten, stehen die Chancen gut, dass es zu keiner Sanktion 
kommt. Eine Möglichkeit sei auch, einfach keine Details preiszugeben. Ein 
Befragter, der von einer Bedrohung mit einem Messer erzählt, hält Angaben 
zu Tätern und dem genauen Ablauf des Vorfalls bewusst zurück:  

„Die wollten auch wissen, was ist, hab’ ich gesagt, nein, das geht nicht, das 
kann ich nicht sagen, das bringe ich nicht über meine Lippen. Aber nehmt es 
ernst bitte und die haben mich dann auch in den Keller [gebracht].“ (D8) 

Während die Angst vor Folgen durch Mithäftlinge eher von Meldungen ab-
halten, ist es umgekehrt das Wissen um die fehlenden Konsequenzen auf 
Anstaltsebene, das auch in den vertiefenden Gesprächen als Grund für Nicht-
Meldungen genannt wird. Eine Insassin beschreibt ein gewisses Desinteresse 
des Personals, was Streitereien unter Insassinnen betrifft:  

„Zu dritt sind die auf eine losgegangen und haben die zusammengeschlagen. 
Die hat sich nicht gerührt, die hat sich nicht gewehrt, nichts. Dreimal sind sie 
auf sie und haben schon mit den Füßen zugetreten. Und habe ich mir gedacht, 
das kann es ja nicht sein, dass das niemand sieht. Sind überall die Kameras. 
Und dann habe ich am nächsten Tag mit einer Beamtin geredet, hat sie zu mir 
wortwörtlich gesagt: Jeder kriegt das, was er verdient. (…) Habe mir gedacht, 
wieso kommt da keiner, wieso sieht das keiner.“ (D6)  

Wer das Personal als so desinteressiert an Interventionen bzw. Aufklärung 
erlebt, glaubt auch, dass Meldungen „nichts bringen“. Dabei spielen auch 
Erfahrungen, dass Vorfälle nicht transparent oder weitreichend aufgeklärt 
werden, eine Rolle. Intervention und Unterstützung werden eher als Aus-
nahme dargestellt. Ein Befragter meint, es sei „selten der Fall, dass sie [die 
Bediensteten] was machen (…) außer du kennst einen Beamten oder Beamtin 
sehr gut und bittest sie wirklich“ (D15). Dabei zeigt dieser sogar noch ein 
gewisses Verständnis für die fehlenden Folgen von Meldungen, weil  

„die Beamten bekommen auch viel Gschichtln druckt, (…) und die glauben 
halt nicht alles gleich, und dann musst ihnen wirklich Fakten aufzählen, dass 
das so und so und so ist, damit die wirklich was machen.“ (D15)  

Bei Gewaltvorfällen, in die das Personal involviert ist, sei das „Zur-Anzeige-
Bringen (…) aussichtslos“ (D8).  

Damit Meldungen möglich und Meldehemmnisse überwunden werden 
können, sind adäquate Ansprechpersonen wichtig. Im Rahmen der Interviews 
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mit den Inhaftierten kristallisierten sich mehrere Merkmale heraus, die diese 
Personen erfüllen müssen: Eine neutrale Position und rasche Verfügbarkeit, 
d.h. genug Personal bei den Fachdiensten bzw. rasche Termine, sind beson-
ders relevant (vgl. hierzu für Erkenntnisse zum österreichischen Jugendstraf-
vollzug auch: Sax 2013, S. 16). Notwendig sei der Bezug zu einer „ver-
traut[en] Person, mit der man wirklich ein Vertrauen hat“ (D3). Dabei wer-
den auch die Fachdienste nicht immer als verschwiegen genug eingestuft:  

„Das Problem ist, ich meine, der psychologische Dienst arbeitet ja irgendwie 
da mit dem Haus auch zusammen, ist ja klar. Wenn ich das jetzt, ich habe jetzt 
einfach auch zum Beispiel die Angst gehabt, wenn ich das jetzt dem psycholo-
gischen Dienst erzähle, ich habe das nur dem Seelsorger gesagt dazumals. Aber 
jetzt dem psychologischen Dienst habe ich es nicht gesagt, weil ich Angst ge-
habt habe, dass die das jetzt zum Beamten geben und dann bin ich der Schwa-
che.“ (D2) 

Wesentlich ist ebenso, dass die Besprechung von Konflikten bzw. Problemen 
in einem vertraulichen Setting bzw. Raum möglich ist. So wird kritisiert, 
dass in der JA Innsbruck der soziale Dienst häufig über die Klappe in der 
Haftraumtüre mit den Leuten sprechen würde, „der redet und redet und redet, 
das hallt, das ist am Gang (…) da gibt es keine Privatsphäre“ (D2).  

Wenn absolute Vertraulichkeit garantiert ist, scheinen auch andere Set-
tings denkbar: So spricht ein Befragter über erlebte Vorfälle sogar in seiner 
Gesprächsgruppe, aber nur weil er sich dort der Verschwiegenheit sicher sei, 
dort gelte, „was in Las Vegas passiert, bleibt in Las Vegas“ (D8). Gerade von 
Justizwachebediensteten werden v.a. auch kommunikative und mediative 
Kompetenzen sowie eine gerechte Berücksichtigung aller Parteien gefordert 
– nur dann qualifizierten sich diese als mögliche Ansprech- bzw. Vertrau-
ensperson. Eine Insassin erzählt von einer Stockbeamtin, der sie Vertrauen 
entgegenbringen würde, weil diese gerecht sei und sich auf keine Seite 
schlagen würde. Diese Kompetenzen werden dabei als Ausnahme gerahmt – 
sie sei anders als die Mehrheit:  

„Sie sucht auch das Gespräch eben von mehreren. Sie hört sich mehrere Seiten 
an, nicht nur eine. Und da gibt es kein Wenn und Aber, da ist einfach, ja, sie ist 
einfach anderes wie die anderen. Sie ist auch feinfühliger, was die Sachen und 
zu ihr kann man wirklich gehen und mit ihr kann man wirklich reden.“ (D6)  

Dabei wird im weiteren Gespräch klar, dass es nicht nur derartige Soft Skills 
sind, die jemand zur Ansprechperson machen, sondern der Vertrauensaufbau 
einen längeren Prozess darstellt, gerade Justizwachebedienstete müssten sich 
erst einmal „beweisen“. Die Befragte habe der genannten Beamtin nur ver-
traut, weil diese ihr nach großen Schwierigkeiten in ihrer Familie zur Seite 
gestanden sei. Auch ein anderer Häftling vertraut einer bestimmten Beamtin 
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„weil’s mich schon lange kennt“ (D15). Hilfreich ist auch Erfahrung im Um-
gang mit problematischen Situationen – sowohl bei Mithäftlingen als auch 
beim Personal: Als Ansprechpersonen würden die fungieren, die „ein biss-
chen älter“ seien, „einschlägige Erfahrungen“ hätten, die Person ernst neh-
men würden, d.h. die, die „ein bisschen eine Menschenkenntnis“ hätten und 
die daher sehen würden, „ob du die Wahrheit sagst im Großen und Ganzen“ 
(D8).  

Familie, Verwandte und befreundete Personen außerhalb der Justizanstalt 
rangieren bei den in den Fragebogendaten angegebenen Ansprechpersonen 
nicht an oberster Stelle. Die vertiefenden Interviews zeigen in Bezug auf 
diese Gruppe eine gewisse Ambivalenz: Einerseits helfe es im Umgang mit 
Problemen, d.h. auch erlittenen Übergriffen, wenn man von jemandem von 
„draußen“ unterstützt werde. Andererseits solle gerade die Familie nicht zu 
sehr mit den Problemen des „Drinnen“ belastet werden, denn  

„man will einfach nicht zu viel von da herinnen in die Familie mitnehmen, weil 
sie können auch nicht helfen. Ich meine, ich bin ja, ich will jetzt nicht am Tele-
fon stehen und will denen die kostbare Zeit am Telefon das die ganze Zeit er-
zählen, was da herinnen ist. Man versucht die Familie so gut wie möglich vor 
dem zu schützen, [davor] das Ganze auf sie abzuladen.“ (D6) 

Was externe Einrichtungen, allen voran die Volksanwaltschaft betrifft, ist 
das Vertrauen in keinem Fall absolut – eine befürchtete Überwachung des 
Briefverkehrs wird als Grund genannt, der von Meldungen an externe Ein-
richtungen abhält. Angeführt wird, dass die Meldung von Vorfällen an diese 
Institutionen „wirklich wer von draußen machen“ müsste (D6). Die Sprech-
stunde der Volksanwaltschaft wird nur bedingt als relevant bzw. überhaupt 
als existent wahrgenommen. Eine Insassin, die seit neun Jahren in Haft ist, 
meint auf Rückfrage zu den Sprechstunden bzw. Besuchen der Volksanwalt-
schaft, ohne zu zögern: Sowas „haben wir noch nie gehabt“ (D6). Ein Insas-
se, der im Gespräch auch immer wieder differenziert positive Veränderungen 
bzw. Aspekte der Anstaltspraktiken anspricht, d.h. nicht den Eindruck er-
weckt, hier ein grundsätzlich negatives Bild zeichnen zu wollen, zeigt sich 
anhand seiner Erfahrungen überzeugt, dass bei einem Besuch der Volksan-
waltschaft wenige Wochen vor dem vertiefenden Interview, die Anstalt die-
jenigen, die zum Sprechtag vorgelassen wurden, selektiert habe – glückli-
cherweise habe die Volksanwaltschaft sich dies „aber eh nicht gefallen las-
sen“ (D8).  
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6.2.3 Meldungen und Beschwerden aus Sicht der befragten  
ExpertInnen 

Von mehreren Befragten werden die Fachdienste und einzelne Vertrauensbe-
amtInnen der Justizwache als zentrale Ansprechstellen bei Gewaltvorfällen 
genannt. Dem Psychologischen Dienst kommt dabei eine besondere Rolle zu. 
Dass Meldungen aus Angst nicht stattfinden, wird ähnlich wie aus Insassen-
perspektive auch von einer befragten Expertin so wahrgenommen:  

„Und es kommt leider oft vor, dass man eindeutig sieht, dass hier etwas pas-
siert ist, (...) dass sie sagen, sie sind gestolpert oder vom Bett runtergefallen, 
und das nicht zugeben können, weil sie sehr viel Druck auch von den Tätern 
bekommen innerhalb der Haft. Es gibt halt auch wirklich noch diese Hierar-
chien unter den Insassen, das Kapo-Wesen.“ (E3) 

Damit sich jemand nach einer Gewalterfahrung an das Personal wende, brau-
che es, wie schon die InsassInnen unterstrichen haben, daher v.a. eines: Ver-
trauen, dass die Person sensibel mit der Information über den Vorfall umge-
hen werde. Es gelte sehr genau abzuwägen, wie die eigene Rolle als Vertrau-
ensperson mit der Verpflichtung, Offizialdelikte zu melden, vereinbart wer-
den könne. 

„Es ist eigentlich die einzige Möglichkeit, mich entweder an einen Vertrauens-
beamten oder an den psychologischen Dienst zu wenden. Aber sie [die Inhaf-
tierten] glauben nicht, (…) dass man das Problem lösen kann. Und sie ertragen 
es wirklich sehr, sehr lange. Und das möchte ich noch einmal betonen: Es 
kommt auf die Vertrauensbeziehung an, ob sich jemand dem Psychologischen 
Dienst anvertraut oder nicht.“ (E3)  

Diese Vertrauensbeziehung könne nur bei entsprechender Personalausstat-
tung aufgebaut werden. Wenn eine Fachdienstmitarbeiterin für bis zu 200 
Inhaftierte zuständig ist, scheint dies unmöglich. Inhaftierte, die dem Perso-
nal von Gewaltvorfällen erzählen, müssen nicht nur mit Sanktionen durch 
Mitgefangene rechnen, sondern auch mit der Verlegung in eine andere An-
stalt – zwar zu ihrem eigenen Schutz, dennoch bedeute das häufig, dass man 
bereits erworbene Rechte und aufgebaute Beziehungen wieder verliere.  

Wenn sich InsassInnen in ihren Rechten verletzt sehen, haben sie zudem 
gemäß § 120ff. StVG verschiedene Möglichkeiten, sich zu beschweren: Sie 
können sich bei der Anstaltsleitung bzw. über die Anstaltsleitung beim Voll-
zugsgericht beschweren. Jeder Inhaftierte bzw. Angehörige kann die Be-
schwerde zudem mittels ungeöffneten Briefs in einer Aufsichtsbeschwerde 
nach § 122 StVG direkt an das Ministerium bzw. an die oberste Vollzugsbe-
hörde richten. Inhaftierte können sich aber auch an die Volksanwaltschaft 
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wenden, entweder mittels Individualbeschwerde oder bei einem Besuch der 
OPCAT-Kommission.  

Die Kompetenzstelle Rechtsschutz, die in der Generaldirektion für den 
Strafvollzug für die Bearbeitung der Beschwerden nach § 122 StVG zustän-
dig ist und das aufsichtsbehördliche Verfahren führt, erstellt regelmäßige 
Berichte zum Beschwerdemanagement. Die Auswertung, die keine spezifi-
schen Informationen zu Gewaltvorfällen enthält, zeigt, dass ein größerer Teil 
der fast ausschließlich männlichen Beschwerdeführer die österreichische 
Staatsbürgerschaft besitzt, nämlich rund 60%, obwohl es grundsätzlich auch 
möglich wäre, die Beschwerde in der eigenen Muttersprache einzubringen. 
Zurechnungsfähige im Maßnahmenvollzug Untergebrachte beschweren sich 
überdurchschnittlich oft, Untersuchungshäftlinge seltener. Jugendliche ma-
chen von ihrem Recht, sich zu beschweren, kaum Gebrauch. Wenn eine Be-
schwerde den Bereich „Exekutive“ betrifft, geht es am häufigsten um Be-
schwerden über die Behandlung durch Strafvollzugsbedienstete. 

Auch bei offiziellen Beschwerden besteht das Problem der fehlenden 
Anonymität. Es ist zwar möglich, sich an das Vollzugsgericht bzw. in einem 
verschlossenen Brief direkt an das Bundesministerium für Justiz zu wenden. 
Wenn darin konkrete Vorwürfe erhoben werden, müsse diesen aber nachge-
gangen werden, d.h., die Anonymität könne nicht weiter aufrechterhalten 
werden. In diesen Fällen könnte allerdings über Berichtsaufträge und via 
IVV geprüft werden, ob die beschwerdeführende Person Repressalien erdul-
den haben müsse. Es zeigt sich, dass die Einreichung einer schriftlichen Be-
schwerde für viele Inhaftierte zu riskant bzw., gerade auch für Personen mit 
nicht deutscher Erstsprache, zu hochschwellig ist. Welche konkreten Verän-
derungen im Umgang mit Meldungen zu Gewaltvorfällen notwendig sind, 
wird in Kapitel III.7.3 vertieft.  

6.3 Umgang des Systems mit Gewaltvorfällen und Meldungen 

Um zu verstehen, wie das Justizsystem bzw. die einzelnen Anstalten mit 
Gewaltvorfällen umgehen, sofern sie von diesen Kenntnis haben (Meldung 
oder eigene Beobachtung), sind zwei Ergebnisse der Befragung relevant: 
zum einen die geschilderten Reaktionen der Justizanstalten infolge der Mel-
dung des subjektiv als am schwersten eingestuften Vorfalls, zum anderen die 
Bewertung der Versorgung durch medizinische Dienste und die formelle 
Weiterbearbeitung des Falls im Rahmen von Einvernahmen und Gerichtsver-
fahren. Neben den Daten der Insassenbefragung fließen nachfolgend auch 
Informationen aus den Expertengesprächen ein.  
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Abbildung 70: Reaktionen der Einrichtung auf den subjektiv als am schwersten 
geschilderten Gewaltvorfall – psychische und körperliche Gewalt im Vergleich 

Die Items wurden anhand einer vierstufigen Likertskala abgefragt und die 
Angaben „trifft sehr/trifft eheru“ sowie „trifft weniger/gar nicht zu“ 
zusammengefasst.   
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te, relevant, wie von rund jeder zweiten Person angegeben wird (psychischer 
Vorfall: 57,9%, n=114; körperlicher Vorfall: 48,9%, n=94). Maximal zwei 
Drittel geben an, dass ihnen geglaubt wurde, d.h., mindestens in einem Drit-
tel der Vorfälle, über die die Anstalt Kenntnis erlangt hat, hat der/die Befrag-
te den Eindruck, nicht ausreichend ernst genommen zu werden. Für die Situ-
ation mitverantwortlich gemacht wurden die Betroffenen in jeweils mehr als 
40% der Fälle (psychisch: 43,9%, n=107, körperlich: 42,9% n=91). Im Be-
reich der subjektiv als am schwersten berichteten Vorfälle sexueller Über-
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Kommt es zu einer Anzeige und ist das Opfer einverstanden, wird die Op-
ferschutzeinrichtung Weißer Ring über den Fall informiert, um Prozessbe-
gleitung zu ermöglichen. Beim Opfernotruf des Weißen Rings gehen jährlich 
70 bis 90 Anrufe zu Gewaltvorfällen in Haft ein. Diese Fälle betreut der 
Weiße Ring entweder selbst oder gibt sie an Partnerorganisationen wie Neu-
start oder die Männerberatung Wien weiter. Anders als bei den Vorwürfen 
gegen Justizwachebedienstete, die in der Verfahrensautomation Justiz (VJ) 
mit einem speziellen Kürzel versehen sind und so in ihrer Weiterbearbeitung 
durch die Justiz nachverfolgt werden können, stehen keine Daten zur Verfü-
gung, wie viele der Anzeigen gegen Mithäftlinge zu einer Einstellung oder 
zu einer Anklage führen.  

Bei Misshandlungsvorwürfen gegen die Justizwache ist die Einstellungs-
quote, wie erwähnt, sehr hoch: Nur 3% der Anzeigen führen zu einer Ankla-
ge (BMEIA 2020). Bei den anderen Verfahren muss mangels konkreter Zah-
len auf den Eindruck einer Prozessbegleiterin verwiesen werden: Es werde 
„sehr viel sehr schnell eingestellt“, es wirke weitgehend so, als werde nicht 
ermittelt und als verlasse sich die Staatsanwaltschaft darauf, dass strafvoll-
zugsintern, etwa via Ordnungsstrafen, entsprechend reagiert werde. Sie ge-
steht durchaus zu, dass es in diesem Bereich sehr schwierig sei, Ermittlungen 
durchzuführen, verweist aber darauf, dass Ermittlungen bei Offizialdelikten 
schlichtweg geboten seien. Zudem sei für die Beantragung einer ausführli-
chen Einstellungsbegründung nur eine Frist von zwei Wochen vorgesehen, 
die in diesem Kontext häufig versäumt werde. Es gelte auch zu bedenken, 
dass rein interne Ermittlungen und Konfliktregelungen in einem System wie 
dem Strafvollzug mit seinen Abhängigkeiten und ungleichen Machtverhält-
nissen grundsätzlich problematisch seien. Bei den Opfern erzeuge dies ein 
Gefühl von Ohnmacht und Ausgeliefertsein, hätten sie doch den Eindruck, 
dass es wenig bringe, wenn man sich an die Justiz wende, um zu seinem 
Recht zu kommen. 
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7 BEDINGUNGSFAKTOREN UND 
PRÄVENTIONSMAßNAHMEN 

Um Gewalt in Haft besser verstehen und ihr daher besser begegnen zu kön-
nen, ist nicht nur die Prävalenz von Gewalt bzw. der konkrete Umgang mit 
Vorfällen von Interesse, sondern auch Wissen um Bedingungsfaktoren und 
Präventionsansätze notwendig. In der Zusammenschau der themenspezifi-
schen Literatur mit den quantitativen und qualitativen Erkenntnissen der 
Untersuchung kristallisieren sich drei Aspekte heraus: erstens die Normalität 
von Gewaltverhältnissen in der Subkultur Gefängnis, zweitens Eskalations-
dynamiken und drittens Maßnahmen zur Gewaltprävention.  

In der Diskussion um Gewalt in Haft und auch in der themenspezifischen 
Literatur ist Gewalt durch Justizwachebedienstete nur selten Thema. Wenn 
nachfolgend daher der Fokus verstärkt auf Gewalt unter Inhaftierten liegt, 
heißt dies jedoch nicht, dass Gewalt bzw. inadäquates, unprofessionelles 
Verhalten von Seiten der Belegschaft zu vernachlässigen ist – vielmehr ver-
weisen die nachfolgenden Ausführungen auf subkulturelle Dynamiken und 
Bedingungen, die Handlungsperspektiven für die ganze Institution und deren 
Angehörige mitbestimmen. Im Bereich der Präventionsmaßnahmen kommt 
dem Personal eine ganz wesentliche Rolle zu.  

7.1 Gewaltverhältnisse als Normalität?  

Der Charakter des Gefängnisses als totale Institution (Goffman 1973; 
Dollinger und Schmidt 2015), die unter bestimmten Umständen legitime 
Anwendung von unmittelbarer Zwangsgewalt durch das Personal (§ 104 
StVG), die strukturellen Bedingungen (vgl. Kapitel III.4) und die Charakte-
ristika einer weitgehend männlich geprägten Gefangenensubkultur begünsti-
gen Gewalt in Haft und tragen so zu ihrer Normalität bei (vgl. z.B. Chong 
2014, S. 101ff.; Boxberg und Bögelein 2015; Neubacher und Boxberg 2018; 
Bereswill 2004a, 2006). Das erhöhte Gewaltniveau in Gefängnissen wird 
einerseits auf das Verhältnis zu Gewalt zurückgeführt, das biographisch ge-
lernt und somit auch „importiert“ wird (vgl. Irwin und Cressey 1962). Erfah-
rungen, die in der Kindheit oder Jugend (vgl. Kapitel III.1.4) gemacht wur-
den, aber auch die Peergroup und Subkultur in Freiheit führen dazu, dass 
Gewalt als legitime und selbstverständliche Handlungsoption gelernt und 
entsprechend als relativ alltägliches Mittel der Konfliktlösung eingesetzt 



BEDINGUNGSFAKTOREN UND PRÄVENTIONSMAßNAHMEN 

 

281

wird. Andererseits führen, der Deprivationsthese folgend (Sykes 2007 
[1958]; Clemmer 1968; Snacken 2005), die sogenannten Schmerzen des 
Freiheitsentzugs zu Frustration und Aggression und erhöhen die Wahrschein-
lichkeit direkter Gewalt in Haft (vgl. z.B. Neubacher und Boxberg 2018; 
Fehrmann 2015; Boxberg et al. 2016). Gewalthandeln und v.a. Gewaltandro-
hungen werden in der Literatur, aber auch von befragten ExpertInnen als in 
der Gefangengensubkultur alltagspräsent beschrieben. Argumentiert wird, 
dass diese als Mittel fungieren, um sich innerhalb der Gefangenenhierarchien 
zu positionieren (Neuber 2009, S. 40). Im Sinne eines Bourdieu’schen sym-
bolischen Kapitalbegriffs (Neuber 2011, S. 5) können über Gewalt Respekt 
und Ansehen gewonnen und Subordination vermieden werden (Neubacher et 
al. 2011; Neubacher und Boxberg 2018, S. 199). Unabhängig vom Ausmaß 
individuell erlebter Gewalt fordert die Gefangenensubkultur in jedem Fall 
zumindest eine Bezugssetzung zu den vorherrschenden Normen und Gebräu-
chen und damit zu Gewalt (Neuber 2009, S. 40f.; Neubacher und Boxberg 
2018, S. 195). Eine befragte Mitarbeiterin des Psychologischen Dienstes 
vermutet, dass v.a. psychische Gewalt wie Erpressungen und subtilere For-
men von Übergriffen zum Alltag gehören:  

„Es muss nicht gleich immer ein blaues Auge sein, es reicht, jemanden an die 
Wand zu drücken oder eine sogenannte Kopfnuss oder Sonstiges zu geben, 
dem Insassen was wegzunehmen, die Dusche heißer zu drehen zu dritt – ich 
glaub schon, dass es zum täglichen Alltag gehört.“ (E3) 

In den qualitativen Gesprächen mit den Inhaftierten werden v.a. drei Berei-
che angesprochen, die aufzeigen, wie über subkulturelle Normen die Bezugs-
setzung zu Gewalt erforderlich werden kann und so Gewalt bzw. zumindest 
die Möglichkeit von Gewalthandeln „normalisiert“ wird: (1) die Notwendig-
keit der Anerkennung von Hierarchien und Gruppenzugehörigkeiten, (2) die 
Demonstration von Stärke und Männlichkeit und (3) die Trennlinie zwischen 
Personal und Häftlingen und ihre Auswirkungen auf das Melden von Ge-
waltvorfällen. Diese subkulturellen Normen stehen mit Gewalt in enger Ver-
bindung, da diese als mögliche Reaktion des Gegenübers omnipräsent er-
scheint und als eine Art Damoklesschwert das Verhalten der Inhaftierten 
mitbestimmt. Im Rahmen dieser subkulturellen Normen werden die Grenzen 
ausgehandelt, die festlegen, welche Handlungen von wem in welcher Situati-
on als Überschreitung psychischer bzw. körperlicher Grenzen zu verstehen 
sind bzw. als Übergriffe definiert werden. Gleichzeitig wird Gewalt zum 
selbstverständlichen narrativen Bezugspunkt (vgl. die Ausführungen zu den 
Erzähltypen in Kapitel III.5.9.4), der Positionierungen und Identitäten mitbe-
stimmt. Das Verständnis dieser Normalität und die Reflexion der subkultu-
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subkulturell, aber auch identitätsbezogen notwendigen Demonstration von 
Stärke und Männlichkeit (Mann und nicht „Pussy“ zu sein) werden durch die 
folgenden Aussagen illustriert:  

„[Zurückschlagen] müssen tut man nicht, aber wenn da andere Freunde von 
uns dabei sind zum Beispiel, dann fühlt man sich halt peinlich, weil dann den-
ken sie, was bist du für einer, der schlägt gar nicht zurück und so. wenn man so 
bloß dasteht vor andere, ja. (…) Dann wird man halt als Schwächling, Pussy, 
Schwächling, und so bezeichnet. (…) und dann bekommt man halt das Gefühl 
(…) jemand anderes (…) schlagen [zu müssen].“ (D3)  

Entsprechend fällt es schwer, Opferschaft zuzugeben, die Positionierung als 
Täter erscheint leichter: So erzählt etwa ein Häftling, dass ein Mitinsasse im 
gemeinsamen Haftraum auf ihn eingetreten und ihn verprügelt habe – auch 
wenn der Respondent in diesem Fall nicht zurückgeschlagen habe, ist es ihm 
trotzdem wichtig anzumerken, dass er „öfters in Schlägereien“ involviert sei 
und sonst noch „keinen einzigen Kampf verloren“ habe. 

Welche Rolle alleine die Annahme, dass das Gegenüber angstfrei sei bzw. 
möglicherweise auch tatsächlich Gewalt anwenden könnte, spielt, zeigt sich 
schon dadurch, dass bestimmte Delikte per se Schutz zu bieten scheinen: So 
meint ein Häftling anerkennend mit Bezug auf einen anderen Insassen, dass 
der wegen zwei Raubüberfällen sitze und dadurch schon per se ein gewisses 
Standing habe, denn „wenn einer zwei Raub macht, ja, dann musst einen 
gewissen Angstpegel überschreiten quasi, ja, dass du das überhaupt machen 
kannst, na. Weil nicht jeder schafft das, einen Raub“ (D15). Und eine Be-
fragte, die wegen Mordes eine lebenslange Haftstrafe absitzt, antwortet auf 
die Frage nach ihrer Opferschaft in Haft: „Na ja, ich habe den Vorteil wegen 
meinem Delikt, da geht man mich gar nicht so an“ (D5). Auch im Rahmen 
der Fragebogenbefragung erklärt ein Insasse nicht ohne Stolz von 19 ein-
schlägigen Gewaltdelikten, die dazu führen würden, dass ihm die anderen 
aus dem Weg gingen. 

7.1.3 „Wamsen“ als Überschreitung der Trennlinie zwischen 
Personal und Häftlingen  

Keine Schwäche zu zeigen, sich selbst wehren zu können und keine Hilfe – 
schon gar nicht vom Personal, das ja eigentlich auf der „anderen Seite“ steht 
– zu brauchen, scheint auch mit Grund zu sein, warum Verrat, d.h. im sub-
kulturellen Jargon „Wamsen“, verpönt ist. Einführend erklärt ein befragter 
Insasse, in Haft gäbe es  
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Die Alltäglichkeit einer gewissen Normüberschreitung beschreibt er am Bei-
spiel der Entwendung von Eigentum: Das, was er als „Kameradschaftsdieb-
stahl“ bezeichnet, ist laut ihm so, wie wenn 

„[du] irgendwo in Nordafrika ein Auto einparkst, irgendwo in einem Ghetto, 
dann kommst‘ zurück, dann sind die Reifen weg, ah, ist ja, ist zwar, gehört sich 
nicht, aber ist halt so, tut einem, glaube ich, nicht schockieren oder eben be-
sonders überraschen oder was.“ (D8)  

In Anstalten, in denen viele Personen sediert seien, seien zwar kaum schwere 
körperliche Angriffe, „wirklich Messerstechereien oder irgendwas“ (D8), zu 
erwarten, denn die Insassen seien „oft körperlich so schlecht beieinander“ 
(D8), dass sie gar keine Kraft für größere Übergriffe hätten. In anderen An-
stalten unter anderen Bedingungen bzw. bei anderen Häftlingszusammenset-
zungen seien jedoch „solche Sachen, so mit Erpressen und so (…) gang und 
gäbe (…), überhaupt in den größeren Haftanstalten“ (D8). Die Justizanstalt, 
in der er seine Vorhaft verbüßte, beschreibt er als „wilder Westen“– „da gibt 
es manchmal Massenschlägereien im Hof zwischen Albanern und Serben 
und dann rücken halt 30 so Ninjaturtles [Anm.: gemeint ist das Einsatzkom-
mando] aus“ (D8).  
Die Gleichung „Gefängnis ist gleich Gewalt“ wird in den Gesprächen also 
kaum in Frage gestellt. Auch Personen, die von wenig selbst erlebter Gewalt 
in der aktuellen Anstalt berichten, ist es ein Anliegen, diese eigene Erfahrung 
immer wieder zu relativieren und zu betonen, dass ein geringes Gewaltni-
veau im konkreten Kontext (aktuelle Justizanstalt, Abteilung) keine Aussage 
über die gesamte Anstalt bzw. die Lebenswelt Gefängnis insgesamt darstelle: 
In der anderen Abteilung, der anderen Justizanstalt oder aber bei anderen 
Personen sei Gewalt häufiger, schwerer, wirklich „arg“ oder alltäglicher.  

Ein Insasse, der in einer Strafvollzugsanstalt für Langzeithäftlinge unter-
gebracht ist, berichtet, dass körperliche Gewalt auf „seiner“ Abteilung zwar 
„eher selten vorkommt“ (D14) – er bringt aber diese geringe Prävalenz mit 
der Abteilung bzw. dem „Stock“ in Zusammenhang, weil es dort eine „dem-
entsprechend große Hemmschwelle“ (D14) gebe, da immer die Gefahr der 
Versetzung auf eine andere Abteilung im Raum stünde. Diese Versetzung sei 
gerade wegen der Normalität körperlicher Gewalt auf der anderen Abteilung 
gefürchtet, da die dort untergebrachten Insassen „eigentlich jede Woche 
[erzählen], dass es eine Schlägerei gegeben hat, jede Woche, auf einem Stock 
und dass Blut geflossen ist und dass wieder das Kommando ausgerückt ist“ 
(D14). 

Beschrieben wird das Gefängnis also als ein Ort, in dem zumindest Strei-
tereien und Incivilities, also Verfallserscheinungen einer sozialen Ordnung, 
alltäglich sind. Wenn Gewalttätigkeiten und -androhungen nicht selbst erlebt 
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werden, dann weiß man zumindest von „den Anderen“, denen es passiert ist, 
oder einem Vorfall in einer anderen Anstalt zu berichten. Dabei fungiert für 
die Relativierung bestimmter Vorfälle ausschließlich das Gefängnis als Be-
zugspunkt. D.h., wenn z.B. ein Übergriff als nur „halb so wild“ (D8) be-
schrieben wird, gilt dies nur im Vergleich zu anderen Gewaltvorfällen in 
Haft – nicht im Vergleich zum „richtigen Leben“ (D8):  

„Also in Freiheit muss man so Konflikte suchen, sage ich einmal. Also, wenn 
du jetzt irgendwo in ein anrüchiges Lokal oder irgendwie so [gehst], aber sonst 
du hast ja nicht wirklich Konflikte. Und hier bist du halt schon permanent in so 
einem anrüchigen Lokal halt [lacht], in so einer Umgebung, wo halt die Leute 
grundsätzlich schon gewaltbereiter sind.“ (D8)  

Auch ein anderer Befragter unterstreicht nochmal, dass sich Form und Aus-
maß von Gewalt in Haft von „draußen“ unterscheiden – für ihn ist psychi-
sche Gewalt in Haft alltäglich und länger andauernd, körperliche Gewalt 
wird als Folge aufgestauter Aggression gesehen und hat eine andere Intensi-
tät als in Freiheit:  

„[Man] wird dann halt bedroht, beschimpft, so und wie gesagt auch unter-
drückt, bis dann es einmal zu was kommt, aber dafür dann kracht’s dann or-
dentlich (…) es ist schon ein großer Unterschied zwischen draußen und drin-
nen.“ (D15)  

7.1.5 Exkurs: Rahmenbedingungen und Gewaltverhältnisse im 
Frauenstrafvollzug  

Die dargelegten Daten zur Prävalenz, zu Rahmenbedingungen und Reaktio-
nen auf Gewalt umfassen sowohl männliche als auch weibliche Erfahrungs-
horizonte. Auch wenn die grundsätzlich geringe Anzahl und damit auch die 
begrenzte Stichprobengröße weiblicher Inhaftierter Generalisierungen grund-
sätzlich erschweren (vgl. auch bereits: Ireland 1999, S. 174) und Besonder-
heiten des Frauenstrafvollzugs nicht den zentralen Fokus der Untersuchung 
ausmachten, soll die Frage nach der Spezifität der Bedingungen dieser Grup-
pe in Haft nicht gänzlich unberücksichtigt bleiben. Nachfolgend werden 
daher mit Blick auf relevante Literatur wesentliche Erkenntnisse kurz zu-
sammengefasst dargestellt.  

Frauen in Haft werden v.a. aus zwei Gründen als besonders belastete 
Gruppe thematisiert (Müller und Schröttle 2004, S. 4ff.; Prätor und Suhling 
2015, S. 217): Zum einen unterscheiden sich deren biographische Erfahrun-
gen und Lebenswelten von denen der Männer, was potenziell Auswirkungen 
auf ihre Bedürfnisse, den Umgang mit Haftbedingungen, aber auch Gewalt-



ERGEBNISSE DER EMPIRISCHEN UNTERSUCHUNG 290

erfahrungen hat. Zum anderen wird der Frauenstrafvollzug – v.a. wenn dieser 
nicht in spezifisch dafür vorgesehenen Einrichtungen stattfindet – gerade 
diesen Bedürfnissen aufgrund v.a. struktureller Bedingungen nicht gerecht. 
Weiterhin scheint zu gelten: „Frauenstrafvollzug ist Männersache“ (Maelicke 
1995 zit. in: Funk 2009, S. 54) bzw. ein „‚Anhängsel‘ des Männervollzugs“ 
(Müller und Schröttle 2004, S. 5).  

In Bezug auf geschlechtsspezifische Lebenswelten wird hervorgehoben, 
dass Frauen in Haft mehr bzw. andere Vorerfahrungen mit – v.a. sexueller – 
Gewalt mitbringen. Gewalterfahrungen in der Kindheit setzen sich bei diesen 
oft auch im Erwachsenenalter in Form von Beziehungsgewalt fort (Müller 
und Schröttle 2004; Michels 2018, S. 383; Ochmann 2018, S. 37ff.; vgl. auch 
Kapitel III.1.4). Nicht nur waren die Täter meist Männer, sondern auch die 
Straffälligkeit der Frauen begründet sich mehrfach aus Beziehungsverhält-
nissen mit Männern (Funk 2009, S. 53; Haverkamp 2015, S. 310f.; Ochmann 
2018, S. 37ff.; Michels 2018, S. 383). Mit Blick auf die Situation in Deutsch-
land zeigt sich, dass die Delikte, aufgrund derer Frauen in Haft sind, oft we-
niger schwer bzw. in der Folge die Haftzeiten kürzer sind (Müller und 
Schröttle 2004, S. 6; Michels 2018, S. 387). Frauen in Haft haben häufiger 
als Männer Kinder und sind bzw. waren vor der Haft für diese verantwortlich 
(Michels 2018, S. 383) (vgl. auch Kapitel III.1.2). Gesundheitliche und ins-
besondere psychische Belastungen von Frauen werden als höher eingeschätzt 
(Michels 2018, S. 391; Müller und Schröttle 2004). Für Österreich kommt 
eine Untersuchung unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Haft zu 
einem ähnlichen Ergebnis: 80% psychisch belastete Mädchen bzw. junge 
Frauen stehen 60% Buben bzw. jungen Männern mit mehrfachen psychopa-
thologischen Störungen gegenüber (Plattner et al. 2011, S. 10). Der Umgang 
mit den Bedingungen in Haft bzw. die Schmerzen des Freiheitsentzugs kön-
nen sich von denen der Männer unterscheiden, betont wird u.a. dass Frauen 
auf die belastenden Umstände verstärkt „mit Anpassung, Passivität oder 
Resignation, Depressionen, Krankheit, Suizidversuch oder mit dem Konsum 
von (illegalen) Drogen“ (Funk 2009, S. 54; Müller und Schröttle 2004, S. 5) 
reagieren würden.  

Was die Bedingungen der Frauen im (deutschen) Strafvollzug betrifft, 
wird v.a. auf den Minderheitenstatus der Frauen in einer männlich geprägten 
Institution verwiesen, wobei strukturelle Benachteiligungen gerade in Anstal-
ten erkennbar sind, die nicht speziell auf Frauen ausgerichtet sind (Michels 
2018, S. 390f.) bzw. sich der Strafvollzug aufgrund der Überzahl männlicher 
Straftäter generell an einem männlichen Maßstab orientiert (Haverkamp 
2015; Funk 2009; Müller und Schröttle 2004). Hervorgehoben werden dabei 
u.a. schlechtere Bedingungen im Bereich der Arbeits- und Ausbildungsmög-
lichkeiten für Frauen im Vergleich zum Angebot für männliche Inhaftierte 
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wendigkeit, Stärke zu zeigen, und hierarchische Strukturen innerhalb der 
Häftlingspopulation) grundsätzlich ebenso wirken (vgl. dazu auch die Zitate 
von Insassinnen im vorangegangenen Abschnitt) – Unterschiede in der Ent-
stehung und Intensität von und im Umgang mit Gewalt zeigen sich eher in 
Details. Um beurteilen zu können, inwiefern dafür geschlechtsspezifische 
Unterschiede oder Strukturmerkmale von Anstalten eine Rolle spielen, wäre 
eine strukturierte, qualitative Analyse der Bedingungen in eigenen Einrich-
tungen des Frauenstrafvollzugs (JA Schwarzau) im Vergleich zu den Frauen-
abteilungen in allgemeinen Justizanstalten notwendig.  

7.2 Eskalation: Zuspitzung von Konfliktsituationen und Gewalt in 
Haft  

In Hinblick auf die Eskalation von Konfliktsituationen zeigt sich, gerade 
über die Analyse der vertiefenden Interviews mit den Inhaftierten, ergänzt 
durch die Expertengespräche, die enge und komplexe Verflechtung von 
strukturellen Rahmenbedingungen, der Wahrnehmung des Klimas und des 
Respekts sowie individueller (auch importierter) Gewaltbereitschaft. Ersicht-
lich wird auch die enge Kopplung psychischer und körperlicher Gewalt. In 
Bezug auf die Frage, wie Gewaltspiralen entstehen bzw. sich entwickeln, 
können zusammenfassend folgende Aussagen getroffen werden:  

Erstens wird den strukturellen Rahmenbedingungen und damit verbunden 
auch der Wahrnehmung des Klimas in Haft eine zentrale Rolle für die Ent-
stehung und Eskalation von Gewalt zugewiesen: Situationen, in denen die 
Rahmenbedingungen oder das Klima als belastend erfahren werden, führen 
dazu, dass Frustration, aber auch Sensibilitäten steigen. Relative Kleinigkei-
ten, die außerhalb der Haft kaum zu Konflikten, geschweige denn zu Gewalt 
führen, werden im beengten, gereizten und belasteten Haftkontext häufig als 
Provokationen und Konflikte erlebt, die nur durch eine gewalttätige Reaktio-
nen „gelöst“ werden können. Gleichzeitig scheinen eigene Ressourcen, die 
nichtgewalttätige Konfliktlösungen ermöglichen, im Gefängnis nicht mehr so 
gut einsetzbar. Möglichkeiten, sich der Situation zu entziehen oder z.B. ein-
mal um den Häuserblock zu gehen bzw. auf andere Weise friedlich seine 
Aggression abzubauen, sind in Haft begrenzt. Dabei wirken die strukturellen 
Rahmenbedingen nicht nur auf das Verhalten der Häftlinge, sondern auch auf 
die Bediensteten und beeinflussen deren Frustrationspotenzial und Verhalten 
mit, das dann wiederum Gewaltspiralen begünstigen kann.  

Zweitens wird der Professionalität der Bediensteten, deren Kommunikati-
ons- und Konfliktlösungskompetenzen und v.a. deren Wahrnehmung der 
Inhaftierten als ernstzunehmende Subjekte, die als vernünftige, erwachsene 
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Menschen angesprochen werden können, sowie einem erfolgreichen Bezie-
hungsaufbau ein großes (De-)Eskalationspotenzial zugeschrieben (vgl. auch 
Kapitel III.7.3). Ein interviewter Experte aus dem Menschenrechtsbereich 
kennt diesen Zusammenhang zwischen Umgangston und Gewaltlevel aus 
seinen Monitoring-Besuchen in Justizanstalten: 

„Das hängt nicht so sehr von den Insassen ab, sondern vom Betriebsklima, von 
der kulturellen Prägung der Leute, die dort das Sagen haben. Wie sie reden 
darüber, welche Wörter sie verwenden, um die Insassen zu bezeichnen, wie sie 
über ihre Schwierigkeiten reden – das macht dann einen Unterschied.“ (E2) 

Drittens legitimieren die subkulturellen Normen und damit auch die subkul-
turelle Abwertung von Opferschaft und Schwäche zu einem gewissen Grad 
nicht nur Übergriffe gegenüber bestimmten Gruppen, sondern auch eigene 
Täterschaft. Als notwendig erachtete Darstellungen von Werten wie Wehr-
haftigkeit, Männlichkeit und Stärke wirken in Konfliktsituationen eskalie-
rend. Wenn Anreize zur Gewaltlosigkeit fehlen bzw. die Einrichtung und 
deren Personal nicht über ausreichend Strategien verfügen, (auch importier-
te) Gewaltbereitschaft zu kanalisieren, kann den subkulturellen Normen we-
nig entgegengesetzt werden.  

Viertens sind zwei typische Verknüpfungen psychischer und körperlicher 
Gewalt feststellbar: Zum einen schwächen psychische Übergriffe bzw. auch 
Belastungen, die nicht explizit als Gewalt verstanden werden, die Person – 
ein lauter Tonfall, Anschreien oder Beleidigungen verstärken die Anspan-
nung des Freiheitsentzugs, begünstigen aggressive Reaktionen und veranlas-
sen die ursprünglichen Opfer zu körperlichen Gewaltreaktionen. Die Rele-
vanz auch relativ harmloser psychischer Übergriffe in den Blick zu nehmen, 
um Gewalt zu reduzieren, wird augenscheinlich. Zum anderen können psy-
chische Übergriffe auf Personen, denen per se eine Opferrolle zugedacht ist 
(Sexualstraftäter, Schwächere, Suchtkranke etc.), sich zu körperlicher Gewalt 
steigern – v.a. dann, wenn den Opfern strukturell kein adäquater Schutz ge-
währt wird.  

Einige Beispiele illustrieren diese Dynamiken: Ein Befragter, der im Lau-
fe des Gesprächs die Belastung des Eingesperrtseins, der Fremdbestimmung, 
im Sinne eines „[H]erumgescheucht“werdens „wie ein Hund quasi“ be-
schreibt und die Problematik zwischenzeitlich fehlender Trainingsmöglich-
keiten zur Kanalisierung von Aggressionen thematisiert (vgl. dazu Kapitel 
I.1.5), erklärt auf die Frage, wie es zu körperlicher Gewalt komme, wie abso-
lute Kleinigkeiten, wie die Nicht-Einhaltung der Reihenfolge beim Würfeln, 
zur Eskalation führten:  

„Das geht schnell, na. Da drinnen, trainieren kannst nicht, für eine Stunde 
kannst raus und dann 24 Stunden auf einen Fleck quasi, das ist halt, wie soll ich 



BEDINGUNGSFAKTOREN UND PRÄVENTIONSMAßNAHMEN 

 

295

sagen, irgendwann kommt’s dazu, na. (…) Das geht ganz schnell. Man spielt 
zum Beispiel ganz normal Karten oder sonst irgendetwas und ich zum Beispiel 
würfele, und der jetzt die Würfel statt mir vorher nimmt, sagt der, he ich bin 
dran und der fangt zum Streiten an und das schaukelt sich richtig auf, na, die 
kippen halt richtig rein. Und ja dann kommt’s zu Beschimpfungen, zuerst 
harmloser, dann wird’s immer ärger, dann sagst eh schon, hört’s auf, dann zwei 
Minuten später fangen sie wieder an, wegen Kleinigkeiten, weil der Aschenbe-
cher nicht da steht sondern da, dass ich auch hinkomme zum abäschern, das 
geht dann so schnell, das eine führt zum anderen und dann geht schon los.“ 
(D15)  

Monotonie, der Stillstand (auch im übertragenen biographischen Sinne) und 
die fehlenden Möglichkeiten zur Abreaktion scheinen unweigerlich in den 
Konflikt zu führen – dass der Falsche zum Würfel greift, wird zum Tropfen, 
der das Fass zum Überlaufen bringt und zu einer Schlägerei führt. Die be-
fragte Expertin des Fachdienstes sagt, als Psychologin verstehe sie, dass in 
der beengten Zwangsgemeinschaft der Haft auch Kleinigkeiten eskalierten, 
da sei man zu sechst auf engstem Raum, der eine dusche nicht, der andere 
koche etwas, dessen Geruch man nicht riechen könne, der dritte schaue etwas 
im Fernsehen, was man nicht sehen möchte. Gewalt erfolge in solchen Situa-
tionen nicht „aus Spaß“, sondern würde sogar bei nicht gewaltaffinen Perso-
nen zu Aggressionen führen.    

Ein Jugendlicher, der seine mitgebrachte Aggression nicht verschleiert, 
beschreibt, wie die Beschimpfung als „Hurensohn“ (D1) zur Schlägerei ge-
führt habe, auch wenn es „nur [ein] Wort“ war. Ein anderer Insasse im Ju-
gendstrafvollzug meint, er habe sich zu Beginn der Haft noch seiner deeska-
lierenden Ressourcen bedienen können und sei über etwaigen Beschimpfun-
gen gestanden. Irgendwann habe er auch angesichts der Bedingungen in Haft 
diese Energien nicht mehr gehabt, der Druck sei zu groß und er gegenüber 
den Bediensteten gewalttätig geworden, „weil’s mir dann gereicht hat, weil 
ich mir nichts mehr gefallen lassen wollte. Bin ich dann ausgezuckt, hab’ ich 
dann zugeschlagen“ (D3). Der Befragte erkennt zwar an, dass auch die Be-
diensteten unter erschwerten Bedingungen arbeiten – sie würden „halt nix 
dafür können“ (D3) – dennoch führe ein nicht ausreichend respektvolles 
Verhalten derselben bzw. das Haftregime zu Frustration, Aggression und 
zum „Verrücktwerden“, was verhindere, die eigene per se vorhandene Ge-
waltbereitschaft in Zaum halten zu können. Die Angst vor dem eigenen 
„Auszucken“, die Sorge, die eigenen Aggressionen nicht in Zaum halten zu 
können, war auch in den begleitenden Gesprächen zur Fragebogenerhebung 
im Jugendstrafvollzug sehr präsent.  

Wie sehr das Verhalten des Personals Eskalationsstufen beeinflussen bzw. 
beschwichtigend wirken kann, zeigt das folgende Beispiel: Ein Insasse mit 



ERGEBNISSE DER EMPIRISCHEN UNTERSUCHUNG 296

längerer Hafterfahrung erzählt, dass er eine halbe Stunde vor Ende des 
Hofgangs um das Benutzen der Toilette gefragt habe. Der diensthabende 
Beamte habe dies nicht zugestanden und ihn aufgefordert, auf das Ende des 
Spaziergangs zu warten, jedoch danach auf das Dienstzimmer zitiert. Auf 
den Vorwurf „Herr B., warum haben Sie da unten hinuriniert?“ habe der 
Insasse, wie er selbst erzählt, recht ungehalten reagiert, der Vorwurf sei „ein 
Blödsinn“ und der Beamte würde „lügen“. Der Respondent fühlte sich in 
seinen Bedürfnissen ignoriert und ungerecht behandelt – er kontert und 
provoziert. Der Beamte habe ihm daraufhin mit Absonderung gedroht, sich 
demonstrativ Handschuhe angezogen und durch das Drücken des 
Alarmknopfs Verstärkung angefordert. Der Insasse beschreibt, wie er in der 
Folge dem Beamten gedroht habe, zurückzuschlagen, falls dieser 
handgreiflich werde. Als weitere Beamten anrückten, schien sich seine Lust 
am Kampf zu steigern, „jetzt seid’s da, mach’ ma Action“ (D15), habe er 
gesagt. Die Situation schien kurz vor der Eskalation – Deeskalation wurde 
erst möglich, als der neu hinzukommende Stockchef die Dynamik 
durchbrach und das „Machtspiel“ beendete: Der Stockchef konnte auf eine 
gute (und offensichtlich über eine gewissen Zeitraum aufgebaute) 
Beziehungsebene mit dem Insassen zurückgreifen und adressierte diesen als 
vernünftiges Gegenüber, dem ein gewisser Respekt zustehe: Angesprochen 
als Herr B. (und nicht als devianter Regelverletzer) habe der Stockchef 
höflich und ruhig die Bitte formuliert, dass der Insasse in den Haftraum 
zurückzugehe – ohne ihn weiter zu provozieren oder direkt oder symbolisch 
Sanktionen oder weitere Eskalationsschritte anzudeuten bzw. anzudrohen. 
Dieser Bitte sei er schließlich nachgekommen, statt einen Kampf um 
Positionen zu führen, da ihn der Stockchef auf Augenhöhe und mit Respekt 
behandelt habe.  

Die befragten ExpertInnen bestätigen die große Bedeutung von 
Deeskalationstechniken – „Dialog, Deeskalation, Durchsetzung“ seien die 
3D-Techniken, die man immer wieder wiederholen müsse (mehr zu Fortbil-
dungsbedarfen siehe Kapitel III.7.3.4). 

Auch unter den Inhaftierten erscheinen Machtstrukturen verfestigt und 
Positionierungskämpfe als wichtiger Grund für Eskalationen – letztlich gehe 
es im Rahmen von Gewaltsituationen stets darum, zu „wissen, wer stärker 
ist“ (D5), denn der,  

„der mehr Macht hat, lasst es am anderen los, der nächste lässt es auf die 
Schwächeren los und so wird das schön verteilt, ja, bis der, der am schwächs-
ten ist, niederkracht, in dem Fall die Maßnahmepatienten, dann ihre Wut auf 
den auslässt, der gerade dann über ist.“ (D5)  
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Neubacher und Boxberg formulieren, produktive und in letzter Konsequenz 
auch gewaltreduzierende „Arbeitsbündnisse“ entstehen (ebd., S. 212).  

Ein Bericht zum Stand der Gewaltprävention im Kindes- und Jugendalter 
des DJI (Walkenhorst 2007, S. 241ff.) unterstreicht für den Jugendstrafvoll-
zug die multifaktorielle Bedingtheit aggressiver Verhaltenstendenzen und 
betont die Wichtigkeit einer (pro)sozialen curricularen Fundierung wirksa-
mer Präventionszugänge: Empfohlen werden einerseits Strategien, die auf 
individueller Ebene den Umgang und das Bewusstsein über Ursachen, Fol-
gen und Techniken der Bewältigung von Aggressionen vermitteln und ande-
rerseits institutionelle Rahmenbedingungen und Regeln transparent machen, 
Beteiligung in der Gestaltung derselben ermöglichen sowie zusätzlich auf 
Qualifizierung und Kompetenzerweiterung abzielen. Zusammenfassend wird 
hier nochmal betont, dass es um „Beziehungsarbeit mit vielfach Beziehungs-
gestörten“ (ebd., S. 243) gehe und dies nur möglich sei, wenn Regel- und 
Kontrollstrukturen transparent sind, kommuniziert werden sowie wenn Be-
gleitungskontinuität der Jugendlichen möglich sei. Gefordert werden ent-
sprechende personelle Ressourcen, die über pädagogische, reflektive und 
sprach- bzw. kulturbezogene Kompetenzen verfügen und durch „prosoziales, 
die Menschwürde achtendes eigenes Verhalten“ und „nicht-aggressiven und 
nicht-ausgrenzenden Sprachgebrauch“ (ebd., S. 245) als Vorbilder fungieren 
können.  

Auch Steiner und Wooldredge verweisen in ihrer breit angelegten Studie 
zu Gewalt in US-Haftanstalten auf die Relevanz von als legitim wahrge-
nommener Autorität des Personals und die Bedeutung konstruktiver Arbeits-
beziehungen, wodurch sowohl formelle als auch informelle Kontrolle sowie 
konformes Verhalten der Inhaftierten erhöht und Gewalt in Haft reduziert 
werden kann – entsprechende Trainings für das Personal werden hervorge-
hoben (Steiner und Wooldredge 2020, S. 138). Auch in Diskussion zwischen 
Politik und Wissenschaft in Großbritannien wird die Zentralität von guten 
Personal-InsassInnen-Beziehungen – auch für die Wirksamkeit anderer Ge-
waltpräventionsmaßnahmen – mehrfach unterstrichen (Gooch et al. 2015).  

Crewe und Liebling unterscheiden Arten des Anstaltsmanagements in ei-
ner Matrix, die durch die Merkmale „light/heavy“ und „absent/present“ be-
stimmt ist. Während Letzteres auf die faktische und sichtbare Präsenz des 
Personals abzielt, nähert sich ein als „leicht“ charakterisiertes Regime einer 
normalisierten Umwelt an, Einschlusszeiten sind reduziert, Individualität 
möglich etc.; „light“ ist ein Personalverhalten, das durch weniger Druck, 
mehr Menschlichkeit und eine zwangslosere Autoritätsausübung geprägt ist. 
Ein als „schwer“ charakterisiertes Regime umfasst das Gegenteil, weniger 
Respekt, mehr er- und unterdrückende Machtausübung (Crewe und Liebling 
2015, S. 10). Der „heilige Gral“, um Gewalt in Haft zu minimieren, zeigt 
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Schulungen und der Stellenwert des Personals  

Wie hier bereits deutlich wird, geht es in vielen Ansätzen zur Prävention von 
Gewalt, gerade wenn diese auf soziale Beziehungen, die auch mit dem sozia-
len Klima in Zusammenhang stehen, fokussieren, um die zentrale Rolle des 
Personals: Ausreichend Personalressourcen, d.h. v.a. auch eine entsprechen-
de Personal-Insassen-Quote, und eine kompetente Belegschaft, die über pro-
aktive Strategien im Umgang mit Übergriffen, Kenntnissen in Bezug auf 
individuelle Gewaltrisiken spezifischer InsassInnen und Wissen zum Risi-
komanagement verfügt, wird als Voraussetzung für die Reduktion von Ge-
walt gesehen. Teilweise wird – gerade in Forschungen in den USA – auch 
eine heterogene (Herkunft, teilweise Geschlecht) Zusammensetzung des 
Personals als gewaltreduzierend thematisiert, da so nicht nur Sprachbarrieren 
abgebaut werden können, sondern informelle Kontrollmechanismen gestärkt 
und Ungerechtigkeitsempfinden abgeschwächt werden können (Steiner 2009, 
S. 138f. bzw. S.151; Steiner und Wooldredge 2020, S. 148).  

Auf institutioneller bzw. Leitungsebene wird für ein Haftregime plädiert, 
in dem klare und koordinierte Strategien für die Prävention und den Umgang 
mit Gewalt vorhanden sind (Johnstone und Cooke 2010, S. 186ff.). Nicht nur 
schwere Gewalt, sondern auch geringfügigere Vorfälle von (verbaler) Gewalt 
sollten ernst genommen werden, da diese die Stimmung und damit das Eska-
lationspotenzial beeinflussen (vgl. auch Kapitel III.7.2). Vertrauen gegenüber 
dem Personal ist auch Voraussetzung für effektive Beschwerdemechanismen, 
da nur so die Angst vor Folgewirkungen von Meldungen hintangehalten 
werden kann (Liefaard et al. 2014, S. 24f.).  

In der Diskussion um Gewaltpräventionsstrategien bei jugendlichen Straf-
gefangenen wird ebenso auf die angesprochenen Personalerfordernisse (hohe 
Personal-Häftlingsquote, Interdisziplinarität der Personalzusammensetzung, 
Vertrauensverhältnis etc.) referenziert, da in der Folge auch Anweisungen 
und Sanktionen eher akzeptiert werden würden. Gute Wirkungen werden 
Settings zugeschrieben, in denen in kleinen Gruppen und mit MentorInnen 
gearbeitet wird (ebd., S. 21). Entsprechend spielen hohe Professionalität, die 
adäquate – und fortlaufende – Schulung des Gefängnispersonals nicht nur für 
die bessere Identifikation von Risikogefangenen (sowohl Opfer als auch 
TäterInnen), deren Bedürfnisse und Problemlagen, sondern auch für die Be-
arbeitung von Konfliktsituationen eine wichtige Rolle (Penal Reform 
International 2001, S. 154; für den Jugendstrafvollzug: Liefaard et al. 2014, 
S. 22). Wissen, wie mit kritischen Situationen umgegangen werden soll, bzw. 
Handlungsleitlinien sind gerade für Situationen notwendig, in denen die 
Anwendung von Zwangsgewalt im Raum steht und Alternativen gefunden 
werden müssen. Eine besondere Bedeutung kommt Schulungen zu, in denen 
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Abbildung 73: Maßnahmen der Gewaltprävention und -bearbeitung aus Sicht 
der InsassInnen (n=386) 

Nachträglich kategorisierte Antworten auf acht offene Einzelfragen zu 
Verbesserungsmöglichkeiten in Bezug auf das subjektive Sicherheitsgefühl, 
Möglichkeiten, Gewaltsituationen zu verhindern, sowie den Umgang mit 
Gewaltsituationen. Anteil der Personen, die eine der Kategorien mindestens 
einmal nannte.  
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Die Lösungsansätze und Verbesserungswünsche im Umgang mit Gewalt 
bzw. dem Gewaltpotenzial in Justizanstalten beziehen sich auf drei zentrale 
Bereiche: 

Zum einen werden Aspekte angesprochen, die – relativ unabhängig von 
konkreten Vorfällen – auf die Veränderung allgemeiner Rahmenbedingungen 
abzielen, die auf einer grundlegenden Ebene das Aggressions- und Frustrati-
onspotenzial senken bzw. das „Wohlbefinden“ erhöhen. Besonders relevant 
und von einem Viertel der Befragten (25,6%) genannt wird der Wunsch nach 
einer Professionalisierung des Personals in Konfliktprävention, -schlichtung 
und -umgang. In engem Zusammenhang stehen auch präventive Maßnah-
men, die das Gewaltpotenzial senken (12,4%) inklusive verbesserter Rah-
menbedingungen, die die (psychische) Gesundheit fördern (4,4%).  

Zum anderen werden Maßnahmen gefordert, die sich konkret auf Gewalt-
vorfälle beziehen bzw. die Veränderungen ansprechen, die Konfliktpotenzia-
le reduzieren: Die Vermeidung von Konfrontationen durch die Trennung von 
InsassInnen werden von jeder vierten Person (19,2%) genannt, eine mög-
lichst frühzeitige Intervention, die verstärkt auf Deeskalation setzt und auch 
eine Aufarbeitung der Vorfälle ermöglicht, findet jede sechste Person rele-
vant (16,3%). Auf der anderen Seite stehen, mit weit geringerer Popularität, 
Maßnahmen, die weniger die Ursachen, denn die Symptome beseitigen: 
Schutz- und Sicherheitsvorkehrungen (10,6%) sowie verstärkte Kontrollen 
und Sanktionen (8,8%).  

Zu guter Letzt werden Lösungen bei sich selbst gesucht, nur fünf Personen 
erachten Änderungen beim Täter als zielführend, fast sechsmal so hoch ist 
der Anteil derer (29 Personen bzw. 7,5%), die mit Selbstreflexion argumen-
tieren, d.h. es als sinnvoller erachten, bei sich selbst anzusetzen.  

Aus Perspektive der InsassInnen sind strukturelle Änderungen notwendig, 
da ihrer Meinung nach Gewalt nicht alleine bzw. nicht vorrangig auf einzelne 
– gewaltaffine – Personen zurückgeführt werden kann. Gleichzeitig wird von 
20 Personen (12,4%) eine gewisse Resignation artikuliert: Probleme seien 
haftimmanent bzw. die notwendigen Änderungen so umfassend, dass sie 
unrealistisch erscheinen.  

Nachfolgend werden die Inhalte der angesprochenen Kategorien vertie-
fend dargestellt und durch Zusatzerkenntnisse der qualitativen Interviews 
ergänzt: 

Professionelleres, motivierendes, „sorgendes“ Personalverhalten 

Umfasst sind hier Verbesserungsvorschläge der Befragten, die auf ein verän-
dertes, positiveres Verhalten bzw. Handeln des Personals abzielen. Ange-
sprochen werden mehr Fairness, mehr Professionalität und weniger Diskri-
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fragen, „noch nie mit diesem Menschen [Anm.: dem Anstaltsleiter] gespro-
chen oder gesehen oder irgendwas“ (D7) und wünscht sich, dass dieser es 
einfach schaffen würde, „sich vielleicht einmal Zeit [zu] nehmen, 
zu[zu]hören“ (D7). Ein anderer Befragter umschreibt seine Vision des „guten 
Beamten“ folgendermaßen:  

„Der [gute Beamte] hat einfach, der zeigt einfach auch seine menschliche Seite 
und bringt auch dann und wann den menschlichen Teil mit ein im Strafvollzug, 
das macht für mich einen guten Beamten aus. Und solche gibt es einige, aber 
die Mehrheit überwiegt nicht (…) Weil schließlich haben die auch eine Vor-
bildwirkung, eigentlich die Beamten, oder? Die sollten ja aus uns wieder ge-
sellschaftsfähige Mitbürger machen, oder? Und wenn dir einer halt vorlebt, nie 
grüßt und nur, nur – oder wenn du wen grüßt und er mit dir umgeht, dass du 
dich fühlst, als du bist nicht mehr wert als die Hundescheiße, die am Boden 
liegt, dann ist es natürlich nicht positiv prägend. Für deine weitere Zukunft, o-
der – und das würde ich mir schon zum Teil, muss ich sagen, mehr wünschen.“ 
(D14)  

Schließlich geht es um ein professionelleres Verhalten des Personals, darum, 
dass die Bediensteten geschult werden, „dass sie verantwortlich mit ihrer 
Macht umgehen“. Damit wird auch der Wunsch nach strukturellen Änderun-
gen angesprochen, gefordert werden u.a. klarere Strukturen, Schulungen und 
ein verstärktes Bemühen Resozialisierung zu unterstützen. Ein Insasse ist 
sich sicher, dass professionellere Betreuung und damit die Vermeidung von 
Gewalt dann möglich wäre, wenn die Personalquote erhöht würde und auch 
mehr Ressourcen für Therapie und Sozialarbeit vorhanden wären: „mehr 
Betreuungsvollzug, sicher, dann täte es weniger Gewalt geben“ (D8). 

Proaktiver Umgang mit Gewaltpotenzial und Anti-Aggressionsmaßnahmen 

In dieser Kategorie wurden Aussagen zusammengefasst, die sich auf struktu-
relle präventive Maßnahmen, um Gewaltpotenzial zu senken bzw. Aggressi-
on zu vermeiden, beziehen. Mehrfach angesprochen wird die Relevanz von 
Bewegung und frischer Luft, um Gewalt und Aggressionen abzubauen. 
„Sport zum Auspowern“ sei notwendig, mit „mehr Spaziergang und Sport 
wären alle entspannter“, denn die „Leute sitzen den ganzen Tag in der Zelle 
[und werden] aggressiv“ – dadurch reduzierten sich nicht nur auf individuel-
ler Ebene Spannungen, sondern das führe auch zu Veränderungen auf Ge-
meinschaftsebene und reduziere Angst, dann „würde es weniger Spannungen 
geben und man müsste keine Angst vor anderen haben, die vielleicht ge-
stresst sind“. Die Tatsache, dass infolge eines mit August 2019 ergangenen 
Erlasses zur Benützung und Wartung von Fitnessgeräten in Justizanstalten, 
Fitnessräume nur noch eingeschränkt bzw. (v.a. im Jugendstrafvollzug) eine 
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sollten sie die Fakten anschauen“ (D7). Mehrere Befragte fordern, dass Aus-
löser und Hergang des Konflikts besser aufgeklärt und entsprechend adäqua-
te Konfliktlösungsstrategien (reden, unterstützende Gespräche etc.) angebo-
ten werden sollten (Kapitel III.6.2). Formuliert wird, dass „Beamte besser 
zuhören müssten, wenn sich Häftlinge beschweren – genau hinschauen und 
was unternehmen“. Falsche Anschuldigungen, Kollektivstrafen und Drucksi-
tuationen werden in dem Zusammenhang infolge von Vorfällen negativ be-
wertet – da diese das Gewaltpotenzial nur erhöhten und nicht zu einer pro-
duktiven Bearbeitung von Konflikten beitragen würden. Die Regel sei, so 
erzählen unterschiedliche Befragte, dass nach einer Eskalation alle gleicher-
maßen sanktioniert werden würden, ohne Rücksicht bzw. Differenzierung 
nach Täter- und Opferschaft der Beteiligten. Gewünscht werden Aufklärun-
gen, die „unabhängig und vorurteilsfrei“ sind, aber auch proaktive Rückfra-
gen, wenn sich ein Konflikt anbahnt oder bereits stattgefunden hat.  

Bauliche und personelle Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen 

Hier sind Maßnahmen gemeint, die von Seiten der Institution getroffen wer-
den müssten, um die Sicherheit zu erhöhen und das Risiko für Gewaltvorfäl-
le zu reduzieren: Bauliche Änderungen, wie absperrbare Spinde und Haft-
räume, geschützte Duschkabinen bzw. eine bessere Organisation (z.B. nur so 
viele in der Dusche, wie es Brausen gibt) werden angesprochen. Auf sozialer 
Ebene werden die Zustände in den Hafträumen und das Problem des Überbe-
lags bzw. die Verhinderung desselben thematisiert, denn „bei zehn Personen 
in einem Zimmer scheint es [die Eskalation] unvermeidlich“. Eine bessere 
Insassen-Personal-Quote sowie explizite Schutzmaßnahmen für im Haftkon-
text besonders vulnerable Gruppen (wie z.B.: Personen mit Sexualdelikt) 
werden empfohlen; gefordert werden „mehr Ansprechpersonen, die individu-
ell und differenziert auf Insassen eingehen [anstatt] überforderte Justizwa-
chebeamte“.  

Verstärkte Kontrolle und Sanktion bzw. Strafreaktion  

Mehrere Befragte wünschen sich ein anderes, stärker sanktionierendes Han-
deln von Seiten des Personals – v.a. bei Vorfällen bzw. in Bezug auf be-
stimmte „problematische“ InsassInnen. Konkret wird dann z.B. „mehr Kon-
trolle, mehr Sicherheit, mehr Bewachung“ gefordert, denn die „Beamten 
wissen nicht, was hier drinnen passiert“. Mitunter wird auch verstärkte Kon-
trolle im Suchtmittelbereich gefordert. Ein Befragter führt in den vertiefen-
den Interviews diesen Zusammenhang zwischen zu erwartenden Sanktionen 
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den körperlichen Kampf aufnehmen könnte, lernen müsse, um Gewalteskala-
tion zu vermeiden. So beschreibt ein Befragter seinen Lernprozess:  

„Früher hätte ich anders reagiert, wie ich jetzt reagiert hab, jetzt habe ich halt 
geschluckt, hab mir meinen Teil dacht, hab mich entschuldigt sogar noch, ge-
sagt, tut mir leid (…) und bin dann halt zusammenpacken gegangen und hab 
Abteilung gewechselt quasi. Ja und wenn das früher gewesen wäre, war ich 
halt noch jünger, aufbrausender, das hätt ich mir halt nicht gefallen lassen, ich 
bin einer, der was nicht den Mund halten kann, und das hätt sich dann gegen-
seitig so aufgeschaukelt, das vielleicht, weiß nicht, irgendwas passiert wäre, 
oder vielleicht ein Einsatz kommen wäre, aber das wollt ich eben vermeiden.“ 
(D15)  

Ähnlich verhält es sich mit rücksichtsvollem Verhalten und der Fähigkeit, 
Kompromisse einzugehen und das eigene Ego zurückzustellen. Dabei geht es 
darum, „dass du dich anpasst und Rücksicht nimmst, sonst kommt es halt 
gleich mal zur Eskalation“ (D14). Konkret helfen auch technische Hilfsmit-
tel, wie Kopfhörer beim Fernsehschauen, konsensuale Regelfestlegungen, 
wie Raucherzeiten bzw. Rauchen am Fenster in gemischten Hafträumen. 
Besonders im Jugendstrafvollzug war es ein großes Thema, den eigenen 
Aggressionen nicht nachzugeben und sich unter Kontrolle zu haben.  

Lösung im Täterverhalten  

Umfasst sind hier Aussagen, die sich auf die Person des Täters bzw. der Tä-
terin beziehen. Nur das veränderte Verhalten dieser Person, nicht Änderun-
gen von außen, könnte zu einer Lösung führen.  

Keine Änderungen möglich bzw. nicht realistisch 

Von manchen Befragten wird artikuliert, dass Änderungen bzw. Lösungswe-
ge entweder nicht realistisch oder im konkreten Haftkontext nicht möglich 
sind. Begründet wird dies mit dem Charakter des Gefängnisses, d.h. Ände-
rungen seien ausgeschlossen, weil „das ist ein Gefängnis“, oder mit der Ge-
fangenensubkultur – z.B. dass ErstinsassInnen immer „getestet“ werden, sei 
hier so, da könne weder die Person noch die Justizanstalt etwas dagegen 
unternehmen, es gehe nicht anders, „man muss Zähne zeigen“. Konflikte 
seien unvermeidlich, wenn Menschen auf so engem Raum zusammenleben 
müssen. Andere artikulieren, dass Handlungsoptionen, die zu Änderungen 
führen könnten, zu starke Einschnitte mit sich bringen würden, so dass, z.B. 
aufgrund zusätzlicher engmaschiger Kontrollmaßnahmen, kein Leben mehr 
möglich sei.  
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In Bezug auf die Ausbildung der JEG erläutert der Bundeseinsatztrainer, 
dass sich diese im Austausch mit der Polizei, aber auch durch den „Blick 
über den Tellerrand“, also durch internationalen Austausch, sehr professiona-
lisiert habe. Die Ausbildung wurde nicht nur deutlich verlängert, sondern 
stütze sich nun auch auf Methoden, die zu einem deutlich geringeren Verlet-
zungsrisiko führten, etwa durch die Anwendung von Grifftechniken, die den 
Aggressor in eine Sitzposition bringen, anstatt ihn mit Schlag- und Tritttech-
niken auf den Boden zu werfen. Man nehme die Manuduktionspflicht sehr 
ernst, d.h., dass Inhaftierte in einer Einsatzsituation sehr klar Anweisungen 
erhielten, was man von ihnen erwarte. So vermeide man Raum für Missver-
ständnisse und biete keinen Angriffspunkt für Aggression. Zudem lege man 
großen Wert darauf, dass sich die Mitglieder der JEG stets der rechtlichen 
Grundlagen ihres Handelns bewusst seien.  
Während die Ausbildung der JEG also positiv hervorgehoben wurde, wurden 
auch mehrere Problembereiche bzw. Verbesserungsvorschläge genannt:  
 
• Die Tätigkeit in der Einsatzgruppe müsse besser bewertet werden. An 

vielen Standorten würden sich zu wenige Personen für die JEG melden. 
Das bedeute erstens, dass die Anstaltsleitung zu wenig Spielraum bei der 
Auswahl der Mitglieder habe. Zweitens stünden damit in manchen An-
stalten zu wenige speziell ausgebildete Personen im (Nacht-)Dienst für 
Einsätze zur Verfügung.  

• Um strittige Einsätze und mögliche unverhältnismäßige Gewaltanwen-
dungen besser aufklären zu können, müsse es mehr Rückgriff auf Vi-
deomaterial geben. Die vorgeschriebene Löschung des Materials nach 72 
Stunden (§ 102b StVG) sei zu überdenken.  

• Alle dazu Befragten befürworten den Einsatz von Bodycams für die 
JEG. Bodycams seien „die einzig g’scheite Möglichkeit, das zu doku-
mentieren“, so einer der Experten. Wie in Kapitel III.7.3.1 ausgeführt, 
deuten Studien über den Einsatz von Bodycams auf eine deeskalierende 
Wirkung hin (Kersting et al. 2019, S. 119). Es müsse jedoch klar gere-
gelt sein, wann diese eingeschaltet werden, wie Manipulation ausge-
schlossen werden kann und wer das Recht habe, auf das Material zuzu-
greifen. 

• Die Dokumentation der Einsätze müsse grundsätzlich und insbesondere 
bei Verletzungen besser und zeitnah erfolgen, wobei dem ärztlichen Per-
sonal hier eine besondere Rolle zukomme. Derzeit fänden sich zu viele 
„wasserdichte“ Formulierungen in den Dokumentationen, die kaum et-
was über den individuellen Fall aussagen würden, sondern v.a. dazu 
dienten, sich abzusichern. So würde beispielsweise die Verhältnismäßig-



BEDINGUNGSFAKTOREN UND PRÄVENTIONSMAßNAHMEN 

 

341

keit der Amtshandlung regelmäßig in einem Stehsatz attestiert. Es wird 
empfohlen, die Dokumentation von Einsätzen so zu individualisieren, 
dass nachvollziehbar wird, was im konkreten Fall tatsächlich passiert ist. 

• Es gilt von der – besser erforschten – Gewalt durch Polizeibedienstete zu 
lernen: In der Polizeikulturforschung wird Gewalt als „ein Interaktions-
verhältnis, in dem Polizisten nicht nur die Opferrolle einnehmen“ (Behr 
2013, S. 81), definiert. Der Polizeiexperte Behr plädiert dafür, nicht in 
einen Opferdiskurs zu verfallen, in dem es lediglich um die Gewalt der 
Anderen, nie um die eigenen Anteile oder um „Gewalt als sich wechsel-
seitig aufschaukelndes Interaktionsverhältnis“ gehe (ebd., S. 88). Die 
Exekutive reagiere nicht nur passiv auf Gewalt, sie müsse sich auch mit 
dem eigenen Verhalten auseinandersetzen, so Behr. Wichtig ist, die 
Möglichkeit von Übergriffen durch das Personal und auch durch die Ein-
satzgruppe in der Aus- und Fortbildung zu thematisieren und nicht aus 
dem eigenen Selbstverständnis auszublenden.  

Verbesserter Umgang mit (Meldungen von) Gewaltvorfällen 

Damit auf Gewaltvorfälle adäquat reagiert werden kann, müssen diese der 
Anstalt bekannt sein. Meldehemmnisse sollten abgebaut werden, indem der 
Aufbau einer Vertrauensbeziehung zu den Fachdiensten oder zur Justizwache 
ermöglicht wird (durch eine Erhöhung der Personalressourcen, v.a. bei den 
Fachdiensten) und die Bekanntheit externer Einrichtungen verbessert wird 
(vgl. auch Kapitel III.6.2). Wie unsere Fragebogenerhebung zeigt, können 
zwei Drittel der zu diesem Thema Befragten (n=170) keine Einrichtung nen-
nen, an die man sich im Falle eines Übergriffs wenden kann. Inhaftierte mit 
Migrationshintergrund kennen noch seltener solche externen Institutionen. 
Die Möglichkeiten für Beschwerden bzw. die Information über Sprechtage 
der Volksanwaltschaft müssten insbesondere Personen mit schlechten 
Deutschkenntnissen gezielter zur Kenntnis gebracht werden.  

Neben Maßnahmen, die das Meldeverhalten der von Gewalt betroffenen 
Inhaftierten verbessern, besteht auch beim Umgang mit getätigten Meldun-
gen Änderungsbedarf. In der Fragebogenerhebung gab die Hälfte der Insas-
sInnen, die einen gemeldeten Vorfall im Detail schilderten, an, dass „nichts 
weiter“ passiert sei, es also keine Reaktion der Anstalt gegeben habe (vgl. 
Kapitel III.6.3.1). Mehrere ExpertInnen fordern die klare Ahndung von Vor-
fällen. In den Fällen, in denen nachweislich das Personal unverhältnismäßige 
Gewalt ausgeübt habe, müsse dies unmittelbar zu Konsequenzen führen, 
„man müsste das ganz schnell ahnden, es geht um unseren Berufsstand und 
ein Vorfall könnte die viele gute Arbeit, die wir leisten, zunichtemachen“, 
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meint der Bundeseinsatztrainer. Es dürfe nicht nur „Scheinkonsequenzen“ 
geben, meint die interviewte Vertreterin der Fachdienste, etwa dass ein Jus-
tizwachebediensteter nach einem bekannt gewordenen Übergriff einfach nur 
einer anderen Anstalt zugeteilt werde. Es sei wichtig zu wissen, „dass es 
Konsequenzen hat, wenn ich Gewalt anwende“. 

„Es gefällt mir nicht, dass man solche Personen nicht einfach entlassen kann, 
dass die Pragmatisierung da greift. Da gibt es eine negative Leistungsfeststel-
lung, wo man sich von solchen Personen trennen könnte, nur das ist totes Recht 
und wird nicht angewandt, und ich versteh’s nicht, warum das nicht angewandt 
wird, weil solche Leute haben im Strafvollzug nichts verloren. Die gehören 
weg und wenn es nur fünf oder zehn sind. Und man darf ja auch nicht verges-
sen, wie die jungen Justizwacheschüler, die beginnen, im System Strafvollzug 
sozialisiert werden.“ (E3) 

Es wurde auch angeregt, dass von Gewalt betroffene InsassInnen besser und 
frühzeitig über Opferrechte und die Möglichkeiten der Prozessbegleitung 
informiert werden sollten. Derzeit werde mancherorts nur wenig informiert, 
sondern v.a. die Zustimmung zur Datenschutzerklärung eingeholt. Wenn 
dann die Prozessbegleitung, manchmal auch mit DolmetscherIn, ein Gewalt-
opfer aufsuche, wüsste dieses oft gar nicht, worum es ginge und sei infolge 
dieses Nicht-Wissens an Prozessbegleitung nicht interessiert. Das führe zu 
vielen Ausfällen, d.h., dass Inhaftierte an der Prozessbegleitung, aber auch an 
der Strafverfolgung kein Interesse zeigten. Gefordert wird eine umfassende 
Information durch den Sozialen Dienst, sobald ein (Verdachts-)Fall von Ge-
walt in Haft bekannt werde.  

Auf Expertenseite besteht der Eindruck, dass „sehr viel sehr schnell“ ein-
gestellt werde, ohne dass die Staatsanwaltschaft wirklich ermitteln würde. 
Bei Vorwürfen gegen Justizwachepersonal liegt die Anklagewahrscheinlich-
keit, wie berichtet, bei 3% (BMEIA 2020). Das daraus resultierende Gefühl 
vieler Inhaftierter, dass Meldungen und Anzeigen „eh nichts bringen“ wür-
den (vgl. Kapitel III.6.2.1), verstärkt das Problem, dass viele Gewaltvorfälle 
im Verborgenen bleiben. Die befragte Prozessbegleiterin regt an, die gesetz-
liche Frist von derzeit zwei Wochen, um eine schriftliche Einstellungsbe-
gründung anzufordern, für Gewaltvorfälle in Haft zu verlängern, da diese 
Frist derzeit oft versäumt werde.  

In der Zusammenschau der Vorschläge der ExpertInnen mit den in der Li-
teratur genannten Ansatzpunkten für Prävention und den Anregungen der 
Anstaltsleitungen, aber auch der Inhaftierten selbst zeigen sich also große 
Übereinstimmungen. Neben notwendigen personenzentrierten Interventionen 
werden v.a. Handlungsansätze hervorgehoben, die Änderungen auf System- 
und Anstaltsebene fordern, um Gewalt in Haft erfolgreich und nachhaltig zu 
begegnen. Diese Aufgaben kann der Strafvollzug jedoch nur in einem größe-
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Tabelle 26: Eigene Kinder nach Geschlecht der Befragten 

 männliche 
Befragte 

weibliche 
Befragte Gesamt 

keine Kinder Anzahl 179 11 190 
Prozent 52,5% 26,2% 49,6% 

eigene Kinder Anzahl 162 31 193 
Prozent 47,5% 73,8% 50,4%% 

Gesamt Anzahl 341 42 383 
Prozent 100% 100% 100% 

Tabelle 27: Alter der Kinder der Befragten 

 Anzahl Prozent 
mind. ein Kind unter 6 (vor Schulalter) 68 35,2% 
mind. ein Kind unmündig (unter 14 Jahre) 60 31,1% 
mind. ein Kind mündig (14 bis unter 18 Jahre) 17 8,8% 
alle Kinder sind erwachsen (ab 18)  48 24,9% 
Gesamt 193 100% 
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Tabelle 28: Staatsbürgerschaften im Detail (inkl. Staatenlosigkeit) 

 Anzahl Prozent 
Österreich 158 41,0% 
Serbien 34 8,8% 
Rumänien 25 6,5% 
Afghanistan 20 5,2% 
Russland 14 3,6% 
Slowakei 12 3,1% 
Ungarn 11 2,9% 
Tschechien 8 2,1% 
Algerien 7 1,8% 
Marokko 7 1,8% 
Nigeria 7 1,8% 
Georgien 6 1,6% 
Syrien 6 1,6% 
Türkei 6 1,6% 
Staatenlos 6 1,6% 
Bosnien 6 1,6% 
Deutschland 5 1,3% 
Somalia 5 1,3% 
Kosovo 4 1,0% 
Polen 4 1,0% 
Tunesien 4 1,0% 
Bulgarien 3 0,8% 
Indien 3 0,8% 
Kroatien 3 0,8% 
Litauen 3 0,8% 
Irak 2 0,5% 
Italien 2 0,5% 
Moldawien 2 0,5% 
Albanien 1 0,3% 
Gambia 1 0,3% 
Griechenland 1 0,3% 
Iran 1 0,3% 
Kongo 1 0,3% 
Montenegro 1 0,3% 
Peru 1 0,3% 
Portugal 1 0,3% 
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Tabelle 30: Erstsprache im Detail 

 Anzahl Prozent 
Deutsch 133 34,5% 
Serbisch 32 8,3% 
Rumänisch 26 6,8% 
Arabisch 25 6,5% 
Tschetschenisch 16 4,2% 
Türkisch 16 4,2% 
Dari/Farsi/Persisch 15 3,9% 
Albanisch 12 3,1% 
Ungarisch 12 3,1% 
Slowakisch 9 2,3% 
Paschtu 8 2,1% 
Bosnisch 7 1,8% 
Tschechisch 7 1,8% 
Georgisch 6 1,6% 
Igbo 6 1,6% 
Romanes/Sintitikes 6 1,6% 
Polnisch 5 1,3% 
Russisch 5 1,3% 
Kurdisch 4 1,0% 
Englisch 3 0,8% 
Kroatisch 3 0,8% 
Litauisch 3 0,8% 
Panjabi 3 0,8% 
Bulgarisch 2 0,5% 
Italienisch 2 0,5% 
Serbokroatisch 2 0,5% 
Somali 2 0,5% 
Spanisch 2 0,5% 
Berberisch/Tamazight 1 0,3% 
Ashanti 1 0,3% 
Bangla 1 0,3% 
Französisch 1 0,3% 
Griechisch 1 0,3% 
Ikah 1 0,3% 
Khmer 1 0,3% 
Lingala 1 0,3% 
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 Anzahl Prozent 
Montenegrinisch 1 0,3% 
Rum/Vlachisch 1 0,3% 
Thailändisch 1 0,3% 
Twi 1 0,3% 
Wolof 1 0,3% 
Gesamt 385 100% 

Tabelle 31: Einschlusszeiten und Beschäftigung 

 
 geschlossen Mischform offen Gesamt 

keine Beschäftigung 
in Haft 

n 99 29 17 145 
% 63,9% 31,5% 13,6% 39,0% 

Beschäftigung in 
Haft 

n 56 63 108 227 
% 36,1% 68,5% 86,4% 61,0% 

Gesamt n 155 92 125 372 
% 100% 100% 100% 100% 

 
Ergebnisse Chi2-Test 
Chi2 76,4 
p 0,000 
Cramers V 0,453 

Tabelle 32: Haftraumgröße: Anzahl der Personen pro Haftraum  

 Anzahl Prozent 
1 138 36,0% 
2 109 28,5% 
3 35 9,1% 
4 55 14,4% 
5 23 6,0% 
6 8 2,1% 
7 4 1,0% 
9 4 1,0% 
10 7 1,8% 
Gesamt 383 100% 
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Tabelle 33: Arbeitszeit/Woche nach Anstaltsart 
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Unter 10 h/ 
Woche 

n 5 4 2 0 11 
% 4,3% 6,5% 5,9% 0,0% 4,7% 

10–20 h/Woche n 19 13 4 2 38 
% 16,2% 21,0% 11,8% 9,1% 16,2% 

21–30 h/Woche n 42 20 10 14 86 
% 35,9% 32,3% 29,4% 63,6% 36,6% 

mehr als 30 h/ 
Woche 

n 51 25 18 6 100 
% 43,6% 40,3% 52,9% 27,3% 42,6% 

Gesamt n 117 62 34 22 235 
% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Ergebnisse Chi2-Test 
Chi2 10,9 
p 0,279 
Cramers V 0,125 

Tabelle 34: Arbeitszeit/Woche nach Haftform 

 Straf-
haft 

Unter-
suchungs-

haft 

Maßnahme  
§ 21/2 StGB Gesamt 

unter 10 h/Woche n 10 1 0 11 
% 4,9% 6,3% 0,0% 4,7% 

10–20 h/Woche n 31 5 2 38 
% 15,1% 31,3% 14,3% 16,2% 

21–30 h/Woche n 78 3 5 86 
% 38,0% 18,8% 35,7% 36,6% 

mehr als 30 h/ 
Woche 

n 86 7 7 100 
% 42,0% 43,8% 50,0% 42,6% 

Gesamt n 205 16 14 235 
% 100% 100% 100% 100% 

 

Ergebnisse Chi2-Test 
Chi2 4,9 
p 0,557 
Cramers V 0,102 
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Tabelle 35: Art der Beschäftigung in Haft   

 Anzahl Prozent 
Hausarbeiter/-meister/-techniker 37 15,9% 
Werkstätten (inkl. Wäscherei, Küche) 94 40,5% 
Wirtschafts-/U-Betrieb/Fertigung 28 12,1% 
in Ausbildung (explizit genannt) 10 4,3% 
Reini-
gung/Pflege/Verwaltung/Aufrechterhaltung 
Betrieb 

15 6,5% 

Küche 19 8,2% 
Dienstleistung 7 3,0% 
anderes/unklar 17 7,3% 
externe Arbeit (Freigang) 2 0,9% 
Bibliothek 3 1,3% 
Gesamt 232 100% 

Abbildung 77: Zufriedenheit mit der Arbeitssituation derer, die Arbeit haben 
(n=232) 
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Tabelle 36: Zufriedenheit mit der Arbeit nach Wochenarbeitszeit 

 
unter 
10h/ 
Woche 

10–20h 
/Woche 

21–30h 
/Woche 

mehr als 
30h/  
Woche 

Gesamt 

sehr zufrieden n 3 13 46 68 130 
% 27,3% 34,2% 54,1% 69,4% 56,0% 

eher zufrieden n 3 11 30 20 64 
% 27,3% 28,9% 35,3% 20,4% 27,6% 

eher nicht 
zufrieden 

n 0 11 5 6 22 
% 0,0% 28,9% 5,9% 6,1% 9,5% 

gar nicht 
zufrieden 

n 5 3 4 4 16 
% 45,5% 7,9% 4,7% 4,1% 6,9% 

Gesamt n 11 38 85 98 232 
% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Ergebnisse Chi2-Test 
Chi2 55,8 
p 0,000 
Cramers V 0,283 

Tabelle 37: Besuch nach Vorhafterfahrung 

 Keine 
Vorhaft 

eine Vor-
haft 

mehrere 
Vorhaften Gesamt 

kein Besuch n 52 42 69 163 
% 34,2% 47,2% 53,1% 43,9% 

alle 1–2 Wochen  n 50 15 32 97 
% 32,9% 16,9% 24,6% 26,1% 

mind. jede Woche  n 28 26 20 74 
% 18,4% 29,2% 15,4% 19,9% 

mind. 2x/Woche  n 22 6 9 37 
% 14,5% 6,7% 6,9% 10,0% 

Gesamt n 152 89 130 371 
% 100% 100% 100% 100% 

 

Ergebnisse Chi2-Test 
Chi2 22,3 
p 0,001 
Cramers V 0,173 
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